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1 Darstellung des Vorhabens 

1.1 Planerische Beschreibung 

Bei der vorliegenden Maßnahme handelt es sich um den Bau der 

Radschnellverbindung im Vorderen Wiesental von Schopfheim bis Basel ï offizielle 

Bezeichnung: RS7 (K). Der betrachtete Korridor beginnt an der nördlichen 

Stadtgrenze Schopfheims und endet an der südlichen Stadtgrenze Lörrachs, welche 

gleichzeitig auch die Landesgrenze zwischen Deutschland und der Schweiz darstellt. 

Das Gesamtvorhaben liegt im Verwaltungsgebiet des Landkreises Lörrach. Der 

Planungsraum umfasst dabei die Städte und Gemeinden Schopfheim (Mittelzentrum), 

Maulburg (Grundzentrum), Steinen (Grundzentrum) sowie Lörrach (Oberzentrum). 

Mit seinem Anschluss an Riehen und Basel besitzt der RS7 (K) eine überregionale 

Verbindungsfunktion in die Schweiz und verfügt gemäß der Machbarkeitsstudie 

Radschnellverbindungen Großes Wiesental, Hochrhein und Oberrhein im Landkreis 

Lörrach (2017) über ein zu erwartendes durchschnittliches Potenzial auf der 

gesamten Strecke von mehr als 2.000 Radfahrten/Tag. Die Trasse wird vom Land 

Baden-Württemberg daher als Kreisstraße eingestuft.  

Der Planungsraum umfasst in weiten Teilen bebaute Räume, bezieht allerdings auch 

einige Grünzüge entlang der Wiese sowie in den außerorts gelegenen Bereichen, v.a. 

das Offenland, welches in den meisten Bereichen als Grünland genutzt wird, 

zwischen den Ortschaften mit ein. Im gesamten Planungsraum verlaufen als 

Fließgewässer 1. Ordnung die Wiese, die Bahnstrecke der Wiesentalbahn sowie die 

Bundesstraße B 317. Ferner durchziehen die Bundesautobahn A 98 sowie die 

Landesstraßen L 138, L 139, L 141 und die Kreisstraßen K 6344, K 6353 den 

Planungsraum. Der RS7 (K) verläuft teilweise parallel zu den genannten 

Linienstrukturen (Straße, Bahn, Fluss), teilweise werden sie planfrei oder plangleich 

gequert.  Neben den klassifizierten Straßen verläuft der RS7 (K) über 

Gemeindestraßen (Teil B, Unterlage 2). 

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu Verkehrs- und Infrastrukturprojekten innerhalb 

des Vorderen Wiesentals wurden frühzeitig Informationen über Planungen im 

Zusammenhang mit den überörtlichen Verkehrsachsen ausgetauscht und 

abgeglichen. Dies umfasst insbesondere den Ausbau der Wiesentalbahn, etwaige 

Bauvorhaben im Zuge der B 317 und damit zusammenhängender Anschlüsse sowie 

die vorliegende Planung zum RS7 (K).1 

Der Untersuchungsraum für die straßenbauliche Planung und die Umweltverträglich-

keitsprüfung ist maßgeblich durch die Talniederung der Wiese geprägt und stellt sich 

somit in Form eines engen Bands dar. Aufgrund dieser Talausprägung stellt sich der 

Planungsraum überwiegend topographisch flach dar. Der Talraum ist seitlich 

 

1 AG - B 317 Verkehrsprojekte Vorderes Wiesental 
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begrenzt durch die ansteigenden Hänge des Dinkelbergs im Süden (Muschelkalk) 

und Schwarzwald im Norden (Buntsandstein), welche überwiegend bewaldet sind. 

Je nach Variante bestehen entlang kurzer Teilabschnitte Beschränkungen des 

Gemeingebrauchs. Diese betreffen meist bauliche Maßnahmen oder 

verkehrsbehördliche Anordnungen, die den Durchgangsverkehr auf geplanten 

Fahrradstraßen unterbinden sollen, um potenziell durch die Bevorrechtigung in der 

Fahrradstraße entstehende Schleichverkehre zu vermeiden (siehe 

Blasistraße/Roggenbachstraße in Schopfheim). Für eine selbstständige 

Wegeverbindung entlang des nordseitigen Wieseufers in Steinen sieht eine Variante 

die Umwidmung zu einem reinen Radweg vor, wodurch Zufußgehende auf 

umlegende Wegeverbindungen verlagert werden. Beschränkt öffentliche Wege für 

Land- und Forstwirtschaft sowie für den Betriebsdienst von Gewässern sollen auch 

zukünftig weiterhin diesen Verkehren offenstehen.  

1.2 Straßenbauliche Beschreibung 

Der Bauanfang liegt in Schopfheim je nach Hauptvariante auf Höhe der Wiesebrücke 

entlang Ehner-Fahrnau/ Dammweg, an dem Knotenpunkt Nikolaus-Singeisen-Weg/ 

Turnstraße oder an dem Kreisverkehr Hauptstraße/ Kürnberger Straße bei Bau-km 

0+000. Unabhängig ihrer Lage, soll die Trasse in ihrer Lage eine Fortführung der 

Radverkehrsführung nach Norden in Richtung Zell im Wiesental ermöglichen. 

Aufgrund geringerer Radverkehrspotentiale wird dies jedoch unabhängig der RSV-

Planungen über die kommunale Infrastrukturplanung erfolgen. 

Das Bauende der vorliegenden Maßnahme befindet sich im unmittelbaren Umfeld 

der Landesgrenze zu der Schweiz im Bereich Lörrach-Stetten. Hier sollen die 

Radverkehrsströme in das Radverkehrsnetz des Kantons Basel überführt werden. 

Der genaue Übergabepunkt bzw. die genaue Übergabelinie befindet sich zum 

Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Berichts noch in Abstimmung der 

betroffenen Parteien (Stadt Lörrach, Gemeinde Riehen, LK Lörrach). Im Zuge der 

bereits erfolgten Abstimmungen wurde daher das Planungsende der hier 

beschriebenen Hauptvarianten in der Stadt Lörrach am Knotenpunkt 

Pestalozzistraße/ Konrad-Adenauer-Straße östlich der Bahn bzw. am Knotenpunkt 

Baseler Straße/ Obere Riehenstraße westlich der Bahn festgelegt. Diese 

Ausgangspunkte ermöglichen kleinräumige Anschlussverbindungen zwischen 

relevanten Strecken des Radverkehrs auf Schweizer Seite und der tatsächlichen 

Lage des RS7 (K) auf deutscher Seite (Kap. 3.4.2.2.4). Aufgrund unterschiedlicher 

Linienführungen innerhalb der betroffenen Gemeindegebiete und den 

interkommunalen Verknüpfungen dieser, variieren die Gesamtlängen der 

Streckenäste je nach Kombination. 
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Der zu planende RS7 (K) ist eine Radschnellverbindung (RSV)2 des Landkreis 

Lörrach im Land Baden-Württemberg und entspricht daher bzgl. der angestrebten 

Entwurfs- und Betriebsmerkmale den ĂQualitªtsstandards f¿r Radschnell-

verbindungen in Baden-W¿rttembergñ (Ausgabe 2022). Die ĂMusterlºsungen f¿r 

Radschnellverbindungen in Baden-W¿rttembergñ (Ausgabe 2018) wurden während 

des Bearbeitungszeitraums dieser Vorplanung entsprechend ersetzt. Es wurden 

darüber hinaus die aktuellen Planungs- und Entwurfsregelwerke der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) herangezogen: 

Dies betrifft insbesondere die ĂEmpfehlungen f¿r Radverkehrsanlagenñ (ERA 2010), 

die ĂHinweise f¿r Radschnellverbindungen und Radvorrangroutenñ (H RSV 2021) und 

die ĂEmpfehlungen zur Anwendung und Weiterentwicklung von FGSV-

Veröffentlichungen im Bereich Verkehr zur Erreichung von Klimaschutzzielenñ (E 

Klima 2022). Daraus ergibt sich, dass die bauliche und betriebliche Ausgestaltung der 

Radverkehrsführung in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten mehrfach 

wechselt. Auch die Knotenpunktgestaltung orientiert sich an diesen 

Planungsvorgaben. 

Im Verlauf der untersuchten Trassen kommen mehrere der in den Qualitätsstandards 

BW möglichen Führungsformen für den Radverkehr zur Anwendung. Am häufigsten 

werden eingesetzt: 

¶ Fahrradstraßen mit zugelassenem (Anlieger-) Kfz-Verkehr 

¶ Wege, die auch von landwirtschaftlichem Verkehr genutzt werden (in der Regel 

in der Betriebsform als Fahrradstraße) 

¶ selbstständig geführte Radwege, zumeist mit baulich getrennten Gehwegen 

Hinsichtlich der Linienführung verlaufen die untersuchten Hauptvarianten des RS7 

(K) ganz überwiegend auf bestehenden Straßen und Wegen. Erforderlichenfalls 

werden diese auf Breiten, die den Qualitätsstandards BW entsprechen, ausgebaut 

und parallele Gehwege angelegt. Die Trassierung folgt diesen vorhandenen 

Verkehrswegen, jedoch sollen 90°-Kurven nach Möglichkeit zur besseren 

Befahrbarkeit durch den Radverkehr und zur Verbesserung des Sichtkontakts 

ausgerundet werden. Auch die Gradienten der Trassen verlaufen überwiegend auf 

Geländeniveau. Lediglich bei neu geplanten Brückenbauwerken oder Unterführungen 

sind in einzelnen Fällen Anrampungen vom umgebenden Gelände erforderlich. 

Geländeeingriffe in bestehende Böschungen (zumeist Böschungen entlang der B 317 

oder entlang der Wiese) treten bei derartigen Anrampungen, beengten Verhältnissen 

oder bei den anvisierten Verbreiterungen von Unterführungen auf.  

Folgende Konkretisierungen zu den Qualitätsstandards BW wurden angewendet: 

 
2 Nachfolgend wird zumeist die Abkürzung RSV verwendet 
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Trennung von Rad- und Fußverkehr und Breite von Gehwegen 

Rad- und Fußverkehr werden im Zuge der RSV grundsätzlich voneinander getrennt. 

Die Trennung wird außer durch die verkehrsrechtlich erforderliche Beschilderung 

durch eine unterschiedliche Art der Befestigung in Material oder Farbgebung 

verdeutlicht. Bei einem geringen Fußverkehrsaufkommen sind Ausnahmefälle 

möglich in denen Rad- und Fußverkehr gemeinsam geführt werden. Die bekannte 

bzw. angenommene Fußverkehrsstärke wird mit den Einsatzbereichen für eine 

gemeinsame Führung des Rad- und Fußverkehrs gemäß H RSV abgeglichen 

(Orientierungswert: Ò ca. 25 Zufußgehende in der Spitzenstunde des Radverkehrs). 

Dies gilt für selbstständig geführte und fahrbahnbegleitende Verkehrsanlagen sowie 

für Wege, die auch vom landwirtschaftlichen Verkehr mitbenutzt werden. Für das 

Fußverkehrsaufkommen liegen zumeist keine (Zähl-)Daten vor. Es wurden deshalb 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Lage und der örtlichen Gegebenheiten 

Schätzungen vorgenommen, die auch auf den Angaben ortskundiger Personen (z.B. 

Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalverwaltungen) beruhen. Im Stadtgebiet 

Lörrach wurden vereinzelt Fußverkehrszählungen vorgenommen, um die 

Schätzungen zuverlässiger unterlegen zu können.3 Im Falle einer gemeinsamen 

Führung wurden Wegebreiten von 5,00 m gem. Qualitätsstandard BW vorgesehen. 

Bei Neuanlage von Wegen wird grundsätzlich eine Regelbreite von 2,50 m für den 

Gehweg angestrebt. Im Bestand, insbesondere im Verlauf von geplanten 

Fahrradstraßen, sind Gehwegbreiten von 2,50 m selten vorhanden und aufgrund der 

straßenräumlichen Gegebenheiten auch nicht zu realisieren. Hier wird entsprechend 

dem Grundprinzip, dass der Ausbau der RSV nicht zu Lasten des Gehwegs erfolgen 

soll, mindestens die Bestandsbreite des Gehwegs beibehalten. Wo möglich wird 

angestrebt, im Zuge einer Neuaufteilung des Straßenraumes die nutzbare Breite des 

Gehwegs zu vergrößern. Für neu anzulegende Gehwege werden Befestigungen 

vorgesehen, die auch bei Nässe ein gutes Begehen ermöglichen (z.B. 

Betonsteinpflaster), da Erfahrungen zeigen, dass bei wassergebundenen 

Gehwegdecken zu Fuß Gehende häufig die Radverkehrsanlage benutzen.  

Bei beengtem oder angebautem Umfeld werden Geh- und Radweg in der Regel 

nebeneinanderliegend und höhengleich ausgebildet. Die Trennung erfolgt durch 

einen taktil erfassbaren Trennstreifen, der den Anforderungen der Barrierefreiheit 

genügen muss.4 Die Breite des Trennstreifens zählt zur Breite des Gehwegs.  

Bei einigen Hauptvarianten werden für die RSV neue Brücken zur Querung der Wiese 

oder von anderen Verkehrsachsen (Hauptverkehrsstraßen, Bahntrassen) 

vorgesehen. Diese Bauwerke haben zum Teil explizit für den Radverkehr im Zuge der 

RSV eine Netzrelevanz, wenn für den Fußverkehr alternative Wegeangebote zur 

 
3  Fußverkehrszählungen der Stadt Lörrach, 2023 

4 Zur Ausbildung vgl. ĂHinweise f¿r barrierefreie Verkehrsanlagenñ 
(H BVA, Ausgabe 2011; FGSV) 



 

PGV-Alrutz Radschnellverbindung RS7 (K): Wiesental, Landkreis Lörrach 15 von 213 

 

U01-01-Erläuterungsbericht RS7 (K)_16.12.2024 
 

 

Verfügung stehen. In diesen Fällen wurde die neue Wegeführung, die durch das 

Brückenbauwerk geschaffen wird, vorrangig als reiner Radweg geplant, ohne dass 

dies als Standardunterschreitung gewertet wurde. Grundsätzlich bieten die neu 

geplanten Bauwerke bzw. deren planerisches Umfeld ausreichend Ausbaureserven, 

um auch Fußverkehre durch Anlage von Fußverkehrsflächen aufnehmen zu können. 

Die Entscheidung dazu kann in den nachgeschalteten Leistungsphasen auf Basis der 

vorliegenden Maßnahmenempfehlungen in den beiliegenden Maßnahmendaten-

blättern erfolgen (s. U25). 

 
Abb. 1-1: Musterquerschnitt für die Anlage einer RSV bei bestehendem Geh- und Radweg (Quelle: 

Hinweise für Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV, Ausgabe 2021); 

FGSV 284/1) 

 

Fahrradstraßen 

Fahrradstraßen stellen im Verlauf aller Hauptvarianten im bebauten Umfeld die 

Hauptführungsform dar. Durch aktuelle verkehrsrechtliche Anpassungen auf 

Bundesebene wird ihr Einsatz noch erleichtert. So ist in der derzeit geltenden VwV-



 

16 von 213 Radschnellverbindung RS7 (K): Wiesental, Landkreis Lörrach PGV-Alrutz 

 

 
U01-01-Erläuterungsbericht RS7 (K)_16.12.2024 

 

StVO (2021) die Anforderung entfallen, dass der Radverkehr in Fahrradstraßen die 

vorherrschende Verkehrsart sein oder dies alsbald zu erwarten sein soll. Erforderlich 

ist nun eine hohe oder zu erwartende hohe Radverkehrsdichte, eine hohe 

Netzbedeutung für den Radverkehr oder eine lediglich untergeordnete Bedeutung für 

den Kfz-Verkehr. Diese Voraussetzungen können für den Verlauf des RS7 (K) beim 

Einsatz von Fahrradstraßen grundsätzlich als gegeben angesehen werden. 

Angestrebt wird entsprechend den H RSV (Ausgabe 2021) eine Kfz-Verkehrsstärke 

von innerorts maximal 2.500 Kfz/Tag. Bei höheren Verkehrsstärken werden nach 

Möglichkeit modale Filter oder andere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 

vorgeschlagen, die zum Fernhalten von Schleichverkehr und zu angepassten 

Geschwindigkeiten beitragen sollen. Im Variantenvergleich werden beim 

Bewertungskriterium ĂNutzungsqualitªt f¿r den Radverkehrñ die Kfz-Verkehrsstärken 

qualitativ bewertet. Zum Einsatz von Fahrradstraßen bei Wegen mit 

landwirtschaftlichem Verkehr vgl. den nächsten Abschnitt. 

Im Zuge des RS7 (K) werden in Fahrradstraßen nutzbare Fahrgassenbreiten von in 

der Regel 4,60 ï 5,00 m zuzüglich ggf. erforderliche Sicherheitstrennstreifen zu 

parkenden Fahrzeugen (in der Regel 0,75 m zu Längsparkständen, bei nur seltenen 

Parkwechselvorgängen auch 0,50 m) vorgesehen. Werden diese Breiten im Bestand 

durch das Parken im Fahrbahnquerschnitt unterschritten, wird einseitig oder ggf. auch 

auf beiden Straßenseiten das Parken unterbunden. Darüber hinaus soll in 

Fahrradstraßen gemäß VwV-StVO (2021) auf Senkrecht- und Schrägparkstände 

grundsätzlich verzichtet werden. In Einzelfällen müssen dazu auch vorhandene 

baulich ausgeführte Parkbuchten umgebaut werden. Die Anzahl der entfallenden 

Stellplätze geht im Hauptvariantenvergleich als Bewertungsgröße in das 

Hauptkriterium ĂEingriffe in andere verkehrliche Nutzungenñ ein. 

Übersteigen die nutzbaren Fahrgassenbreiten für den Rad- und den Kfz-Verkehr 

5,00 m, können (im Bedarfsfall überfahrbare) gepflasterte Mittelstreifen in der 

Fahrbahn zur Anwendung kommen. Dieses aus den Niederlanden bekannte 

Planungsprinzip soll den motorisierten Individualverkehr (MIV) in zwei schmalen 

Fahrgassen bündeln (Abb. 1-2). Die Maßnahme fördert ein angepasstes 

Geschwindigkeitsniveau und trägt im Falle der Überholung eines Radfahrenden zur 

Einhaltung größerer Überholabstände bei. Radfahrende können hier sicher 

nebeneinander fahren. 
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Abb. 1-2: Fahrradstraße mit gepflastertem Mittelstreifen in den Niederlanden 

Für Fahrradstraßen wird grundsätzlich eine Bevorrechtigung im Erschließungs-

straßennetz angestrebt. Bei Standardkreuzungen und -einmündungen im 

Erschließungsstraßennetz mit ausreichenden Sichtverhältnissen und bestehender 

Rechts-vor-Links-Regelung wird dabei in der Regel auf eine bauliche Unterstützung 

der Vorfahrt verzichtet. Zur Ausführung kommt eine Verdeutlichung des Vorrangs 

durch Beschilderung und Markierung (Roteinfärbung). Bei der Bevorrechtigung von 

im Bestand wartepflichtigen Querungen sowie bei abknickender Vorfahrt im Zuge der 

RSV wird dagegen die Vorfahrtregelung baulich durch Teilaufpflasterungen 

(Belagswechsel und Fahrbahnanhebung der untergeordneten Zufahrten auf 

Gehwegniveau) unterstützt (entsprechend H RSV Bild 33 bzw. Bild 34, Abb. 1-3).  

 

Abb. 1-3: Untergeordnete Knotenpunktzufahrt einer Fahrradstraße mit abknickender Vorfahrt 

(Burgdorf) 
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Bei stärkeren zu kreuzenden Verkehrsströmen kommen auch Knotenpunkte mit 

Lichtsignalanlage oder Minikreisverkehre zum Einsatz. Minikreisverkehre dienen 

dabei auch zur Geschwindigkeitsdämpfung des Kfz-Verkehrs. Dafür dienen auch 

partielle Einengungen der Fahrbahn durch Gehwegvorspr¿nge (ĂGehwegnasenñ), die 

im Zuge der Fahrradstraßen in regelmäßigen Abständen vorgesehen werden. Sie 

können auch gleichzeitig als Querungsstellen ausgebildet oder für neue 

Baumpflanzungen oder zum Fahrradparken vorgesehen werden. 

 
Abb. 1-4: Fahrbahneinengung mit Aufpflasterung zur Geschwindigkeitsreduzierung 

Das Vorhandensein von Linienbusverkehr wird nicht als Ausschlussgrund für 

Fahrradstraßen gewertet, jedoch in Abhängigkeit von der möglichen Beeinträchtigung 

des Busverkehrs im Variantenvergleich beim Hauptkriterium ĂEingriffe in andere 

verkehrliche Nutzungenñ ggf. als ung¿nstig bewertet. Dabei gilt gegen¿ber bisherigen 

Tempo-30-Straßen, dass der Busverkehr zwar einerseits durch den zunehmenden 

Radverkehr und häufigeres Nebeneinanderfahren von Radfahrenden verstärkt 

beeinträchtigt werden kann, andererseits aber durch die Bevorrechtigung der Straße 

und den Wegfall von Behinderungen durch ruhenden Verkehr auch beschleunigende 

Wirkungen auftreten. Diese Wirkungen können sich ggf. gegenseitig kompensieren. 

Zeitverluste für den Busverkehr treten auf, wenn dieser wartepflichtig die RSV kreuzt 

oder in sie einbiegt. Allerdings ist auch im heutigen Zustand (in der Regel Rechts-vor-

Links-Regelung) mit Verlustzeiten für den Busverkehr zu rechnen. 

Wege mit landwirtschaftlichem Verkehr 

Der RS7 (K) verläuft teilweise über längere Strecken auf beschränkt öffentlichen 

Wegen, die für den landwirtschaftlichen Verkehr sowie den Rad- und Fußverkehr 

freigegeben sind. Der Einsatz dieser Wege erfolgt entsprechend den 

Qualitätsstandards BW mit der dafür vorgesehenen Regelbreite von 5,00 m. Die 

gemeinsame Nutzung der RSV für landwirtschaftlichen Verkehr und Radverkehr ist 
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außerorts nur dann möglich, wenn es sich nicht um Hauptwirtschaftswege handelt. 

Gemäß Qualitätsstandards BW sowie den H RSV (2021) werden diese Wege 

zukünftig als Fahrradstraße mit Freigabe für forst- und landwirtschaftliche Fahrzeuge 

ausgewiesen. Fußverkehr kann, bei Einhaltung der Einsatzgrenzen zu verträglichen 

Fußverkehrsstärken, zusätzlich auf den Flächen zugelassen werden (Abb. 1-5). Nach 

Einschätzung der Projektbeteiligten liegen entlang der Trassen des RS7 (K) keine 

Hauptwirtschaftswege vor, für welche ggf. ergänzende Maßnahmen und 

Führungsformen hätten Anwendung finden müssen. Unabhängig von der Regelung 

können Zielkonflikte zwischen dem landwirtschaftlichen Verkehr und dem Radverkehr 

verbleiben. Erforderlichenfalls können in regelmäßigen Abständen Ausweichbuchten 

in Form von abschnittsweisen Querschnittsaufweitungen, die ein behinderungsfreies 

Begegnen und Überholen zulassen, zielführend sein. 

  

Abb. 1-5: Mögliche Ausbildungs- und Regelungsarten für RSV und landwirtschaftliche 

Wegenutzung (Quelle: Hinweise für Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H 

RSV, Ausgabe 2021); FGSV 284/1) 
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Abb. 1-6: Ausweichstelle im Zuge eines landwirtschaftlich genutzten Weges 

Darüber hinaus wird empfohlen, entsprechend dem Vorbild einiger deutscher 

Regionen durch eine intensive Beteiligung und Abstimmung zwischen dem 

Baulastträger der RSV, dem Wegeeigentümer, der Landwirtschaft und Radfahr-

verbänden auf eine gegenseitige Akzeptanz und Rücksichtnahme hinzuwirken. Als 

gutes Beispiel kann hier auf die bundesweite Aktion ĂR¿cksicht macht Wege breitñ 

hingewiesen werden, die 2021 den 2.Platz beim ĂDeutschen Fahrradpreisñ gewonnen 

hat. Hier wird im Rahmen eines breiten Bündnisses mit Markierungen, Schildern, 

Plakaten und Flyern für ein rücksichtsvolles Miteinander auf landwirtschaftlichen 

Wegen geworben (Abb. 1-7). 

 

Abb. 1-7: Markierung im Rahmen der Aktion ĂR¿cksicht macht Wege breitñ 

(Foto Landkreis Göttingen) 
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Umgang mit Baumbestand und Grün 

Bäume und Grünflächen dienen besonders in städtischen Räumen dem Klima- und 

Naturschutz, begünstigen ein angenehmes lokales Stadtklima sowie eine gute 

Wohnumfeldqualität und besitzen eine wichtige Funktion für die Naherholung der 

Bevölkerung. Dem Schutz von Bäumen und begrünten Flächen kommt deshalb auch 

im Planungsprozess des RS7 (K) eine hohe Bedeutung zu. Eingriffe vor allem in den 

Baumbestand sollen deshalb so gering wie möglich gehalten werden. 

Im Rahmen der Variantenentwicklung wurde der vorhandene Baumbestand 

berücksichtigt und in die Bewertung einbezogen. Als Grundlage dienten Aufnahmen 

vor Ort, vorhandene Baumkataster der Kommunen sowie Informationen zu 

eingetragenen Naturdenkmalen. Die Lage der Trasse wurde an potenziellen 

Konfliktpunkten dahingehend angepasst, dass Beeinträchtigungen von Gehölzen 

sowohl anlagebedingt als auch bauzeitlich nach Möglichkeit vermieden oder 

gemindert werden können. 

 
1.2.1 Markierung und Beschilderung 

Die Qualitätsstandards BW sehen als Regelmarkierung für Radschnellverbindungen 

eine weiße Fahrbahnbegrenzungslinie sowie eine grüne Begleitlinie vor. Zudem wird 

das Aufbringen eines grünen Piktogramms entsprechend dem Verkehrszeichen 

350.1 ĂRadschnellwegñ in regelmäßigen Abständen empfohlen. 

Die Fahrbahnmarkierungen sind gemäß der StVO, der VwV zur StVO, den Vorgaben 

der Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) und den Zusätzlichen 

Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierung auf Straßen 

(ZTV M) auszuführen. Auf innerörtlichen Straßen sollen Leitlinien, 

Fahrstreifenbegrenzungen und Sperrflächen auf das unbedingt erforderliche Maß 

beschränkt werden. Auf gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr genutzten Flächen ist im 

Zweirichtungsverkehr keine Leitlinie vorzusehen. 
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Abb. 1-8: Systemskizze für die Markierung und Kennzeichnung von Radschnellverbindungen  

© Verkehrsministerium Baden-Württemberg aus Qualitätsstandards für RSV 

Markierung von Knotenpunkten 

Bei Knotenpunkten mit ĂVorrang an plangleichen Knotenñ wird die Bevorrechtigung 

des Radverkehrs mit VZ 342 StVO (Haifischzähne) verdeutlicht. Die grüne Begleitlinie 

ist über den Knotenpunkt hinwegzuführen. Falls Leitlinien vorhanden sind, sollten 

diese ebenfalls über den Knotenpunkt hinweg fortgesetzt werden. In anderen Fällen 

wird die grüne Begleitlinie im Bereich des Knotenpunkts ausgesetzt. Flächen-

markierungen bzw. Einfärbungen sind hier nicht zulässig, wenn der Radverkehr durch 

VZ 342 StVO bevorrechtigt ist. 

Beschilderung Radschnellweg 

Mit der Novellierung der StVO 2020 wurde das Verkehrszeichen ĂRadschnellwegñ (VZ 

350.1 StVO) eingeführt. Es dient der Unterrichtung über den Beginn und Verlauf von 

Radschnellwegen. Straßenverkehrsrechtliche Verhaltensregeln sind mit dem Zeichen 

nicht verbunden; es gelten die Regelungen der jeweils ausgewiesenen Radverkehrs-

führung (z.B. Radweg, Fahrradstraße). 
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Beschilderung einer Fahrradstraße 

Der Beginn einer Fahrradstraße wird mit VZ 244.1 StVO und das Ende mit VZ 244.2 

StVO gekennzeichnet. An Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg sollen die 

Schilder mindestens in der Größe 800 x 800 mm ausgeführt werden. Zusätzlich kann 

das Verkehrszeichen 350.1 StVO angeordnet werden. 

Wegweisung 

Die Wegweisung erfolgt innerorts und außerorts strikt gemäß dem Merkblatt zur 

wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr, den Standards zur wegweisenden 

Beschilderung des Landes Baden-Württemberg und den H RSV. Ein regions- oder 

routenspezifisches Logo kann an den Zufahrten angebracht werden. Bei 

angeordnetem VZ 350.1 StVO ist das Piktogramm "RSV" als Streckenpiktogramm zu 

integrieren. 

1.2.2 Relevante planerische Randbedingungen mit möglichem Einfluss auf das 
Planungsvorhaben 

Die Planung und Realisierung des RS7 (K) im Landkreis Lörrach steht in räumlichem 

Kontext mit anderen infrastrukturellen und städtebaulichen Maßnahmen und 

Vorhaben im Planungskorridor, die nachfolgend kurz aufgeführt werden. 

Überregionale Bedeutung 

- Zweigleisiger Ausbau der Wiesentalbahn durch die Deutsche Bahn 

- Neubau des Zentralklinikum Lörrach (ZKL) im Nordosten der Stadt Lörrach 

(Schließung des Klinikstandorts in Schopfheim) 

- Ausbau der Bundesstraße B 317 

- Gewässer- und Hochwasserschutz insb. im Bereich der Wiese als Gewässer I. 

Ordnung 

Schopfheim 

- Verkehrskonzept Stadt Schopfheim 

- Bebauungsplan im Bereich Kohlengässle in Schopfheim 

- Bebauungsplan Hammerschmiedegasse 

- Regenwasserbehandlung 

Maulburg 

- Vorhaben Höhe des Campus Endress + Hauser in Maulburg, mit Szenarien zur 

Sperrung der Hauptstraße für den MIV 
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- Planungen einer zukünftigen Gemeindeverbindungsstraße zwischen Steinen 

und Maulburg nördlich der Bahntrasse 

- Bebauungspläne Buchmatt II, Starennest/Riegelmatt 

- Städtebauliches Konzept Köchlinstraße 

- Städtebauliches Konzept Wohnen am Sportpark 

- Bahnunterführung zw. Neue Straße und Köchlinstraße 

Steinen 

- Planung eines zukünftigen Gewerbegebietes westlich des Föhribuckwegs in 

Steinen 

- Planung einer Passarelle zur Verbindung der zwei Ortsteile Steinen und Höllstein 

- Überlegungen zur Schließung des Bahnübergangs im Verlauf der 

Eisenbahnstraße in Steinen, sowie Überlegungen eines Neubaus einer Kfz-

Brücke zwischen den Gewerbegebieten entlang der Wiesenstraße sowie des 

Eichmattwegs 

- Gasleitung TENP III 

- ISEK Steinen 

Lörrach 

- Umsetzung des Gewerbegebiets Brombach Ost 

- Planungen Gewerbegebiet Karl-Wenk-Straße 

- Umbau der Basler Straße in der Stadt Lörrach 

- B-Plan Flüchtlingsunterkunft Konrad-Adenauer-Straße 

Darüber hinaus gibt es mehrere Einzelvorhaben städtebaulicher und verkehrlicher 

Art, die Auswirkungen auf die weitere Entwurfsplanung des RS7 (K) bekommen 

können. 

Die Maßnahmen wurden entsprechend ihrem jeweiligen Planungsstand auf die 

Kompatibilität mit der RSV-Planung überprüft und sich daraus ergebende mögliche 

Synergien oder Zielkonflikte innerhalb des Variantenvergleichs bewertet. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass zahlreiche der Planungen in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung 

und dem zeitlichen Ablauf noch nicht hinreichend verfestigt sind, um in der jetzigen 

Planungsphase des RS7 (K) abschließend bewertet werden zu können.  
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1.3 Einbindung des RS7 (K) in das Radverkehrsnetz des Landkreis Lörrach 

Für den Verlauf der RSV ist die Einbindung in das kreisweite Radverkehrsnetz von 

hoher Bedeutung. Über eine möglichst dichte Verknüpfung mit diesem 

Radverkehrsnetz ist eine gute Verteilung des Radverkehrs in die Fläche zu 

gewährleisten. Darüber hinaus werden wesentliche Ziele und Zielbereiche des 

Radverkehrs in einem erweiterten Einzugskorridor an die RSV als überörtliche 

Radverkehrsachse angebunden. Dadurch wird einerseits das Nutzungspotenzial des 

RS7 (K) insgesamt gestärkt, andererseits bieten parallele Verbindungen im 

Stadtgebiet auch Möglichkeiten einer Entlastung der RSV-Trasse, insbesondere zu 

den Spitzenverkehrszeiten. 

Der Landkreis Lörrach hat im Jahr 2013 ein Gemeinde-, Landkreis- bzw. 

Länderüberschreitendes Radverkehrskonzept erarbeitet und darin Haupt- und 

Nebenrouten des Radverkehrs entwickelt (s. Abb. 1-9). Diese sind in folgende 

Kategorien klassifiziert: 

¶ Pendlerrouten 

¶ Basisrouten I. Ordnung 

¶ Basisrouten II. Ordnung 

¶ Basisrouten III. Ordnung 

¶ Verdichtungsnetz (ohne Maßnahmenvorschläge) 
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Abb. 1-9: Übersichtskarte des Radverkehrskonzepts des Landkreis Lörrach 

Bei bestehenden Netzen (städtisch/kommunal, z. B. Radwegweisungsnetz des LK) 

wurde dies als ein Bewertungsaspekt im Variantenvergleich mitberücksichtigt, bei in 

Planung befindlichen oder zukünftigen Radnetzkonzepten (z. B. Teilrichtplan Velo 
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des Kanton Basel) wurde angeregt, eine verbesserte Anbindung im Planungsprozess 

zu prüfen und zu berücksichtigen. 

2 Begründung des Vorhabens 

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und 
Verfahren 

RSV spielen in Deutschland seit knapp über 10 Jahren eine bedeutende Rolle in der 

Planung. In Baden-Württemberg wurden sie 2016 in der RadSTRATEGIE des Landes 

im Handlungsfeld ĂInfrastrukturñ in das MaÇnahmenprogramm aufgenommen. 

Am 30.01.2019 hat der Landtag Baden-Württemberg das Straßengesetz (StrG) 

geändert und verbindliche Regelungen zur Baulast von RSV eingeführt. Seitdem 

können RSV als Landes-, Kreis- oder Gemeindestraßen klassifiziert werden. Eine 

Einstufung als Kreisstraße ist möglich, wenn die RSV eine regionale oder 

überregionale Verbindungsfunktion erfüllt und eine entsprechende 

Verkehrsnachfrage im Alltagsradverkehr gegeben oder zu erwarten ist. Diese 

Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die RSV zentrale Orte verbindet und im 

Außerortsbereich ein Verkehrspotenzial von mind. 2.000 Fahrradfahrten pro Tag 

(Prognosebelastung) aufweist. 

In der ĂPotenzialanalyse f¿r Radschnellverbindungen in Baden-W¿rttembergñ (2018) 

wurden die hier betrachtete Relation des Vorderen Wiesentals als Ăpotenzielle 

Radschnellverbindungñ eingestuft. 

Der Landkreis Lörrach hat zusätzlich im Rahmen einer eigenständigen 

Machbarkeitsstudie die Realisierung einer RSV im Vorderen Wiesental zwischen 

Lörrach und Zell im Wiesental mit Anschluss an Riehen und Basel (Schweiz) 

untersuchen lassen. Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie durchgeführte 

Potenzialanalyse vertiefte die landesweite Studie durch Nutzung ortsbezogener 

Daten. Die hierbei gefundene Vorzugsvariante erfüllt in einem hohen Maß die vom 

Land Baden-Württemberg vorgegebenen Standards einer Radschnellverbindung. 

Nach dem Straßengesetz (§3 StrG - Einteilung) Baden-Württemberg ist zwischen 

Lörrach und Schopfheim das Potenzial für eine Radschnellverbindung des Kreises 

gegeben. 

Die Machbarkeitsstudie (2017) leitete aus der Bewertung verschiedener Varianten 

eine Vorzugsvariante ab und entwickelte für diese eine überschlägige Maßnahmen-

konzeption. Die Machbarkeitsstudie stellte die Grundlage zu Beginn der Vorplanung 

dar, womit im Untersuchungskorridor eine Vielzahl möglicher Linienführungen 

bestanden. 
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Abb. 2-1: Varianten zu Beginn der Vorplanung 

Im April 2020 folgte die Bewilligung des Förderantrags zu den Planungskosten durch 

das Verkehrsministerium, woraufhin im September 2020 eine Planungs- und 

Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und den Kommunen 

Schopfheim, Maulburg, Steinen und Lörrach unterzeichnet wurde. Mit Vergabe der 

Planungsleistung und einer Auftaktveranstaltung im Dezember 2020 wurde der 

Startschuss für die Vorplanung des RS7 (K) gegeben. 

2.2 Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

2.2.1 Rechtliche Grundlagen 

UVPG 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 2010, 

zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 08.05.2024, regelt die 

Erforderlichkeit, den Inhalt und den Umfang von Umweltverträglichkeitsprüfungen 

(UVP). Auch für Vorhaben, die aufgrund des Umweltverwaltungsgesetzes BW 

(UVwG) einer UVP-Pflicht unterliegen, ist eine UVP nach den Vorschriften des UVPG 

durchzuführen. Die UVP wird von der für das Genehmigungsverfahren des 

Vorhabens zuständigen Behörde als unselbständiger Teil des Genehmigungs-

verfahrens durchgeführt. Die fachliche Grundlage dafür liefert der UVP-Bericht als 

Teil der vom Vorhabenträger vorgelegten Antragsunterlagen. 

UVP-Pflicht 

Gem. Auskunft des Referats 24 (Recht und Planfeststellung) beim Regierungs-

präsidium Freiburg sind Radschnellverbindungen wie Kreisstraßen zu behandeln. 

Somit ergibt sich die UVP-Pflicht aus Ä 12 UVwG i. V. m. Anlage 1, Nr. 1.4.1 (ĂBau 
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einer sonstigen Landes- oder Kreisstraße mit einer durchgehenden Länge von 10 km 

oder mehrñ). 

Verfahrensschritte der UVP 

Die UVP wird als unselbstständiger Teil des Planfeststellungsverfahrens durch-

geführt. Sie vollzieht sich in mehreren Schritten: 

1. (optional) Unterrichtung ¿ber den Untersuchungsrahmen (ĂScopingñ) (Ä 15 

UVPG); 

2. Vorlage eines Berichts zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des 

Vorhabens (UVP-Bericht) durch den Vorhabenträger (§ 16 UVPG). 

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit (§ 16 Abs. 2 i. 

V. m. § 18 und § 21 UVPG). In einem Planfeststellungsverfahren muss das 

Beteiligungsverfahren den Anforderungen des § 73 (3) 1 und (5)-(7) des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes VwVfG entsprechen. Demnach wird in diesem 

Schritt nach Vorgabe des § 73 (6) VwVfG u.a. ein Erörterungstermin 

durchgeführt. 

4. Erarbeitung einer zusammenfassenden Darstellung (§ 24 UVPG) und Bewertung 

der Umweltauswirkungen des Vorhabens sowie Berücksichtigung bei der 

Entscheidung über die Zulässigkeit durch die Genehmigungsbehörde (§ 25 

UVPG). 

Scoping 

Gem. § 15 UVPG kann die zuständige Behörde den Vorhabenträger hinsichtlich 

Inhalt, Umfang und Detailtiefe (Untersuchungsrahmen) der im UVP-Bericht zu 

machenden Angaben beraten und hierzu eine Besprechung unter Hinzuziehung von 

Fachbehörden und ggf. Dritten (z.B. Sachverständige, Umweltverbände) durchführen 

(ĂScoping-Verfahrenñ). 

Im vorliegenden Fall wurde ein schriftliches Scopingverfahren ab dem 25.07.2022 

durchgeführt. Grundlage des Scopings war das Scopingpapier vom 18.07.2022. 

2.2.2 UVS im Rahmen der Variantenprüfung 

Im Rahmen der Vorplanung wurden die verschiedenen Trassenvarianten erarbeitet 

und bewertet sowie auf dieser Grundlage die Vorzugsvariante entwickelt. In diesem 

Zusammenhang wurde die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) erstellt (Kap. 3.4.4). 

Bei Straßenvorhaben stellt die UVS den umweltfachlichen Beitrag zum 

Variantenvergleich bzw. zur Linienfindung dar5 (vgl. RUVS 2008; RUVP 2022). Die 

UVS ist nicht gleichzusetzen mit dem UVP-Bericht. Dieser ist für die gewählte 

 
5 Vgl. RUVS 2008; RUVP 2022 
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Variante im nächsten Planungsschritt zu erstellen. Die Ergebnisse der UVS aus der 

Vorplanung werden in diesen integriert. 

2.3 Besonderer naturschutzrechtlicher Planungsauftrag 

Die Untersuchung der Eingriffe in Natur und Landschaft wurde für den RS7 (K) durch 

das Büro faktorgruen, Freiburg vorgenommen. 

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens 

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung 

Die RadSTRATEGIE Baden-Württemberg (2016) bildet die konzeptionelle und 

strategische Grundlage für die Radverkehrsförderung im Land. Für unterschiedliche 

Handlungsfelder werden dabei Ziele und Maßnahmen mit einem Zeitrahmen 

festgelegt. Ein zentrales Element der RadSTRATEGIE ist das RadNETZ Baden-

Württemberg, ein landesweites Radverkehrsnetz für den Alltags- und 

Freizeitradverkehr. Im Planungsraum des RS7 (K) ist die Achse Schopfheim ï 

Maulburg ï Steinen ï Lörrach ï Basel Teil der landesweit konzipierten Verbindungs-

achsen, die Ober- und Mittelzentren im Land miteinander verbinden. 

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

Für die Kenntnis der Verkehrsstärken des Kfz-Verkehrs, die entscheidend für die 

Entwicklung passender Führungsformen und Maßnahmen sowie für die Bewertung 

der Verkehrssicherheit und der Wechselwirkungen zwischen Rad- und Fußverkehr 

sind, können im gesamten Planungsraum die Prognosedaten aus dem 

Gesamtverkehrsmodell (GVM) der Region Basel herangezogen werden. Zusätzlich 

stehen (Bestands-)Daten aus kommunalen Verkehrsentwicklungsplänen, 

Verkehrskonzepten und Lärmaktionsplänen zur Verfügung. In einigen Bereichen des 

kommunalen Straßennetzes liegen zudem Ergebnisse aus spezifischen 

Verkehrserhebungen der letzten Jahre vor. 

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Mit der Planung und Realisierung von RSV soll die Verkehrssicherheit aller 

Verkehrsteilnehmenden erhöht werden. Entsprechend ist auch die Planung des RS7 

(K) darauf ausgerichtet, erkannte Verkehrssicherheitsdefizite zu beseitigen und 

insgesamt die Verkehrssicherheit im Streckenverlauf zu erhöhen. Durch die 

weitgehende Einhaltung der Qualitätsstandards BW im Zuge aller Hauptvarianten und 

die Beachtung der aktuellen Entwurfsregelwerke kann davon ausgegangen werden, 

dass dieses Ziel erreicht werden kann.  

Die Durchführung eines Verkehrssicherheitsaudits ist in diesem Planungsstand noch 

nicht zielführend. Dies sollte in der nächsten Leistungsphase bei Vorliegen eines 

linienhaft prüfbaren Vorentwurfs, welcher einen weitaus höheren Detailierungsgrad 

aufweist, durchgeführt werden.  
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2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

Eines der Ziele von RSV ist es, die Attraktivität des Radverkehrs zu erhöhen und 

dadurch mehr Menschen vom Auto auf das Fahrrad umsteigen zu lassen. Durch die 

erwartete Verringerung der Kfz-Fahrten dank des RS7 (K) werden Abgas- und 

Lärmemissionen reduziert, was langfristig positive Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (einschließlich Gesundheit), Klima und Luft hat. Aufgrund der Komplexität 

dieser Prozesse und des aktuellen Planungsstandes (Vorplanung) können jedoch 

keine genauen Werte ermittelt werden. Eine Quantifizierung der positiven 

Auswirkungen erfolgt daher nicht. 

Darüber hinaus führt die Reduktion der Kfz-Fahrten zu einer Verringerung der CO2-

Emissionen, was einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Besonders bei 

Berufspendlern besteht hier ein hohes Einsparpotenzial, da Autos auf kurzen 

Strecken, die durch die RSV zukünftig häufiger mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, 

einen überproportional hohen Kraftstoffverbrauch haben. 

Demgegenüber stehen die negativen Umweltauswirkungen der RSV, insbesondere 

der zusätzliche Flächenverbrauch. Diesem wird jedoch durch die teilweise Nutzung 

bereits bestehender Wege entgegengewirkt. Trotzdem führt der Flächenbedarf zu 

Eingriffen in Biotopstrukturen und zusammen mit der möglichen abschnittsweisen 

Beleuchtung des RSV zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt. Diese Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden, 

zu minimieren und auszugleichen. Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass im 

Verfahren des landschaftspflegerischen Begleitplans für die Antragstrasse die 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung dargelegt wird. Eine detailliertere Auskunft über die 

Umweltbeeinträchtigungen bieten Kapitel 3.4.4 und Unterlage U19. 

2.6 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Entfällt 

3 Varianten und Variantenvergleich 

3.1 Vorgehen bei der Variantenbewertung 

3.1.1 Kriterienkatalog 

Ziel des Variantenvergleiches ist es, aus den verschiedenen untersuchten 

Trassenvarianten eine Vorzugsvariante als ĂGewªhlte Linieñ f¿r den RS7 (K) im 

Vorderen Wiesental zu ermitteln und die Auswahl nachvollziehbar zu begründen. Für 

den Vergleich der verschiedenen Trassenvarianten wurde ein Kriterienkatalog 

entwickelt, der auf die spezifischen Auswirkungen und Anforderungen der Planung 

einer RSV abgestellt ist. 

Der Kriterienkatalog berücksichtigt dabei die folgenden wesentlichen Themenfelder: 
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¶ Nutzungsqualität für den Radverkehr 

Mit einer RSV wird das Ziel verfolgt, für die Radfahrenden eine hohe Qualität in 

Bezug auf Nutzung, Verkehrssicherheit und Erreichbarkeit der radverkehrs-

relevanten Ziele und Quellen zu gewährleisten.  

¶ Eingriffe in andere verkehrliche Nutzungen 

Art und Umfang der Eingriffe in die Belange anderer Verkehrsteilnehmenden-

gruppen, die sich durch den Bau bzw. die Nutzung einer RSV ergeben können, 

sollen möglichst gering sein bzw. mit den verkehrs- und umweltpolitischen Zielen 

des Landes bzw. auf kommunaler und regionaler Ebene in Einklang stehen. 

¶ Realisierbarkeit 

Unter dem Themenfeld werden Kriterien betrachtet, die für den Baulastträger und 

ggf. andere beteiligte öffentliche Handlungsträger Bedeutung haben, wie z.B. 

straßenbauliche Aspekte, Aspekte der Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit 

sowie rechtliche Fragen. 

¶ Umweltverträglichkeit 

Ziel ist es, durch Bau und Betrieb einer RSV möglichst minimale Auswirkungen 

auf die Schutzg¿ter nach dem ĂGesetz ¿ber die Umweltvertrªglichkeitspr¿fungñ 

(UVPG) zu erzeugen oder die Auswirkungen durch eine wirksame Vorsorge 

gering halten zu können. Die Umweltverträglichkeit wurde durch ein 

Landschaftsarchitekturbüro geprüft (Kap. 3.4.4). 

Diese übergeordneten Themenfelder werden jeweils in mehrere Einzelkriterien 

untergliedert, durch die insgesamt das Spektrum der bewertungsrelevanten Faktoren 

einer RSV-Planung abgedeckt werden kann. 

Der Kriterienkatalog kam sowohl für den Unter- als auch für den Hauptvarianten-

vergleich gleichermaßen zur Anwendung. Auf eine formale Gewichtung der Kriterien 

wurde zugunsten einer ganzheitlichen qualitativen Bewertung verzichtet. Dies 

ermöglicht es, die jeweils spezifischen, örtlichen Randbedingungen situativ 

aufzugreifen und den einzelnen Kriterien eine jeweils ortsspezifische Bedeutung 

beizumessen. So haben beispielsweise Eingriffe in den ruhenden Verkehr in 

verdichteten städtischen Räumen mit hohem Parkdruck im öffentlichen Straßenraum 

eine höhere Bedeutung als in Bereichen mit geringer Bebauungsdichte oder 

ausreichendem Angebot an Parkflächen außerhalb des Straßenraums. Gegen eine 

Gewichtung mit einer rechnerischen Ermittlung des Bewertungsergebnisses spricht 

auch, dass die meisten Kriterien nur durch qualitativ erfassbare Merkmale 

beschrieben werden können. 

Der finale Bewertungskatalog ist mit ergänzenden Erläuterungen der Unterlage U26-

00 zu entnehmen. 
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3.1.2 Hinweise zum Vorgehen 

Zu Beginn des Variantenvergleichs lag für den Untersuchungskorridor eine Vielzahl 

möglicher Linienführungen vor. Die Varianten unterschieden sich dabei teilweise nur 

kleinräumig. Es wurde daher ein zweistufiges Bewertungsverfahren vorgesehen. In 

einer ersten Phase wurden Untervarianten definiert, welche jeweils auf begrenzten 

Teilabschnitten einer oder mehrerer alternativen Streckenführungen vergleichend 

gegenübergestellt wurden. Diesem Bewertungsschritt lagen eine überschlägige 

Prüfung der erforderlichen Maßnahmen und Auswirkungen sowie ein Herausstellen 

etwaiger Realisierungshemmnisse zu Grunde. Auswirkungen auf die Umwelt wurden 

qualitativ grob abgeschätzt. Ziel dieses Vorgehens war es, durch das Ausscheiden 

teilräumiger Alternativen zwei bis drei (vorläufige) Hauptvarianten mit einer jeweils 

bestmöglichen Linienführung zu erhalten. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten und spezifischen Anforderungen der 

einzelnen Gemeindegebiete wurde beschlossen, die Variantenuntersuchung in 

Teilabschnitte nach Gemeindegebieten aufzuteilen. Dieses Vorgehen ermöglichte 

eine detaillierte Berücksichtigung lokaler Besonderheiten und eine zielgerichtete 

Bewertung der Varianten, die den jeweiligen örtlichen Bedingungen und Bedürfnissen 

gerecht wird. Dabei wurde stets berücksichtigt, dass die einzelnen Teilabschnitte 

später zu einer durchgängigen Vorzugstrasse zusammengefügt werden müssen, um 

eine konsistente und funktionale Gesamtlösung zu gewährleisten. 

In der zweiten Bewertungsphase erfolgte der Hauptvariantenvergleich. Diesem 

Bewertungsschritt lag die abgestimmte Maßnahmenkonzeption (Empfehlungen zu 

Maßnahmen und Führungsformen in kleinräumigen Teilabschnitten) zu Grunde, 

welche eine genauere Bewertung für die einzelnen Kriterien ermöglichte (Kap. 3.1.3). 

Diese Bewertung teilte sich in straßenbauliche sowie umweltfachliche 

Bewertungskriterien auf. 

In einer tabellarischen Aufbereitung (Matrix) wurden sowohl im Unter- als auch im 

Hauptvariantenvergleich den einzelnen Kriterien die jeweils zum Bearbeitungs-

zeitraum bekannten Ausprägungen zugeordnet. Dabei fanden sowohl zahlenmäßig 

fassbare Messgrößen (z.B. Stückzahlen, Längen, Flächen, Kosten) als auch 

qualitative Beschreibungen Eingang, die in den Bewertungsmatrizen jeweils 

dokumentiert sind. 
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Die Ausprägungen der einzelnen Kriterien wurden 5 Bewertungsstufen mit folgender 

Bedeutung zugeordnet: 

- Positiv bzw. gut: Die Auswirkungen sind vorteilhaft, Eingriffe auf andere 

Belange sind gering. 

- Eher positiv bzw. eher gut: Die Auswirkungen sind tendenziell vorteilhaft, 

Eingriffe auf andere Belange sind eher gering. 

- Neutral: Die Auswirkungen sind weder positiv noch negativ, oder sie liegen im 

mittleren Bereich. 

- Eher negativ bzw. eher schlecht: Die Auswirkungen sind tendenziell nachteilig, 

Eingriffe auf andere Belange sind eher groß. 

- Negativ bzw. schlecht: Die Auswirkungen sind nachteilig, Eingriffe auf andere 

Belange sind groß. 

Bei einzelnen Unter- und Hauptvariantenvergleichen und -bewertungen wurde auf die 

tabellarische Aufbereitung verzichtet, wenn ï beispielsweise aufgrund einer geringen 

Länge der abweichenden Linienführung ï die Unterschiede insgesamt nur sehr gering 

waren, sich nur auf einzelne Kriterien bezogen oder die Realisierungsaufwendungen 

offensichtlich in keinem Verhältnis zu einem etwaigen Nutzen standen. 

Die Bewertung erfolgte unter der Maßgabe, dass für die Realisierung des RS7 (K) die 

Qualitätsstandards für RSV des Landes Baden-Württemberg und die Aussagen der 

aktuellen Entwurfsregelwerke beachtet und die bestehenden Defizite beseitigt 

werden. In Einzelfällen wurden Unterschreitungen des Regelstandards 

hingenommen, wenn eine Durchsetzung des Standards unter Nutzen-Kosten-

Aspekten bzw. der Betroffenheit anderer Belange als nicht angemessen zu bewerten 

war. 
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Abb. 3-1: Übersicht zum Vorgehen bei der Variantenbewertung 

 

3.1.3 Maßnahmenkonzeption 

Die Entwicklung der erforderlichen Maßnahmen im Streckenverlauf basiert auf 

eingehenden Ortsbesichtigungen (mit dem Fahrrad), der Auswertung zahlreicher 

Daten und Informationen zu den betrachteten Örtlichkeiten, den Anregungen aus den 

Gesprächen mit den beteiligten Kommunen bzw. Verbänden sowie aus dem 

öffentlichen Beteiligungsprozess. Allein aus dem Beteiligungsprozess gingen ca. 700 

Einzelanregungen hervor, die sich vielfach auf Detailmängel im Streckenverlauf oder 

Alternativvorschläge zum Streckenverlauf bezogen und intensiv geprüft wurden.  

Die Erarbeitung der Maßnahmenkonzeption orientiert sich maßgeblich an den 

Qualitätsstandards BW (s. Kap. 1.2). Diese Vorgaben liefern die planerischen 

Grundlagen für die möglichen Führungsformen und ihre Einsatzbereiche, die 

erforderlichen Regelquerschnittsbreiten, die Ausbildung und die Regelung an 

Knotenpunkten sowie die Trennung von anderen Verkehrsarten, insbesondere auch 

dem Fußverkehr. Die Anwendung dieser Standards wurde jeweils vor Ort überprüft 

und ggf. ortsbezogen angepasst. 

Zweistufiges Bewertungsverfahren

- Untervarianten (Vielzahl an kleinräumigen Linienführungen)

- Hauptvarianten (bis zu drei weiträumige Linienführungen je Gemarkung)

Abgestimmger Kriterienkatalog als Bewertungsgrundlage anhand von 4 
Themenfeldern; unterschiedlicher Detailtiefe für Unter- und Hauptvarianten

Zwei

1. Schritt: 
Untervariantenvergleich 
zur Definition geeigneter 
(weiträumiger) Verläufe, 

sog. Hauptvarianten

2. Schritt: 
Maßnahmenkonzeption 

für die definierten 
Hauptvarianten

3. Schritt: 
Zusammenstellung der 
bewertungsrelevanten 

Parameter (qualitativ und 
quantitativ)

4. Schritt: 
Hauptvariantenvergleich 
anhand der ausgefüllten 
Bewertungsmatrizen und 

Festlegung der 
Vorzugstrasse
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Weitergehende Lösungsansätze und die sachgerechte Berücksichtigung der Belange 

anderer Verkehrsarten resultieren darüber hinaus aus der Anwendung der aktuellen 

technischen Regelwerke zum Entwurf von Straßenverkehrsanlagen der Forschungs-

gesellschaft für Straßen und Verkehrswesen. Insbesondere: 

- Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL, Ausgabe 2012)  

- Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt, Ausgabe 2006), 

- Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA, Ausgabe 2010), 

- Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV, Ausgabe 

2021).  

Zusätzlich wurden die aktuellen Entwicklungen der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) sowie erste Entwürfe der Empfehlungen für 

Radverkehrsanlagen (ERA) und der Empfehlungen für die Berücksichtigung des 

Klimaschutzes im Straßenentwurf (E-Klima) vorweggenommen. Obwohl diese 

Richtlinien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig überarbeitet oder 

veröffentlicht sind, fließen die wesentlichen Aspekte bereits in die Planung ein, um 

sowohl zukünftige Anforderungen an Radverkehrsanlagen als auch 

Klimaschutzmaßnahmen im Straßenbau frühzeitig zu berücksichtigen. 

Mit der Anwendung dieser Vorgaben sowie der Beachtung der verkehrsrechtlichen 

Regelungen gemäß StVO (2013) und der VwV-StVO (2021) kann gleichzeitig auch 

den Anforderungen der Verkehrssicherheit entsprochen werden.  

Im Verlauf der Trassenvarianten ergeben sich an mehreren Stellen nur aufwändig zu 

überwindende räumliche Einengungen oder Zielkonflikte zwischen verschiedenen 

sich überlagernden Nutzungsansprüchen. Dies betrifft z.B. Brücken oder Engstellen 

zwischen Bahntrasse und Privatgrundstücken und insbesondere auch Realisierungs-

hemmnisse bei der Einrichtung von Fahrradstraßen mit einhergehendem Stellplatz-

entfall bei gleichzeitig hohem Parkdruck. Hier war in jedem Einzelfall abzuwägen, ob 

eine Durchsetzung der Qualitätsstandards von RSV vertretbar ist oder ob mit einer 

maßvollen Standardunterschreitung, eine günstigere Nutzen-Kosten-Relation oder 

eine ausgewogenere Berücksichtigung der verschiedenen Nutzungsansprüche 

möglich wäre.  

Gemäß den Qualitätsstandards BW sind die vorgesehenen Qualitätsanforderungen 

möglichst umfassend einzuhalten. Ein zulässiger Umfang bzw. Streckenanteil von 

Standardunterschreitungen ist laut dem Fördermittelgeber nicht mehr definiert. Zu 

Planungsbeginn, und als Grundlage der Machbarkeitsstudie galt hier ein Anteil von 

80 %, der in den RSV-Standards zu führen war und ein Anteil von 20 %, welcher ggf. 

mit reduzierten Standards geplant werden konnte. Ein Nachweis des Umfangs der 

Standardunterschreitungen im Streckenverlauf wurde gleichwohl für die 

Hauptvarianten durchgeführt und ist Kap. 3.4.2 zu entnehmen. Entsprechendes gilt 

auch für den Nachweis der Einhaltung der maximal zulässigen Zeitverluste an 

Knotenpunkten und Querungsstellen durch Anhalten und Warten (gemäß 

Qualitätsstandards BW 30 sec./km innerorts und 15 sec./km außerorts).  
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Unter diesen planerischen Prämissen wurden im Verlauf der Hauptvarianten für 

jeweils zusammenhängende Abschnitte mit weitgehend gleichartiger Strecken-

charakteristik und für Punkte/ Bereiche mit besonderen planerischen Anforderungen 

(z.B. Knotenpunkte, Querungsstellen, Engstellen und weitere planerische 

Problembereiche) Maßnahmenempfehlungen erarbeitet und in trassenbezogenen 

Maßnahmenkatastern dokumentiert (vgl. Unterlage 25). Für Knotenpunkte wurde 

dabei soweit möglich auf die H RSV Bezug genommen, da die Musterlösungen BW 

derzeit in Überarbeitung sind. Die Maßnahmenempfehlungen wurden, insbesondere 

für die Abschnitte der Vorzugstrasse mit fortschreitendem Planungs- und 

Abstimmungsprozess kontinuierlich aktualisiert und die Maßnahmenkataster 

entsprechend fortgeschrieben, sodass ihre Angaben teilweise aktueller sind als die 

Ansätze in den Variantenvergleichen.  

Die Datenblätter des Maßnahmenkatasters enthalten neben ein oder zwei 

Lösungsvorschlägen auch Kurzangaben und Fotos zum Bestand sowie jeweils einen 

Bestands- und einen Planungsquerschnitt der favorisierten Lösung. Darüber hinaus 

sind Angaben zur ggf. erforderlichen Beleuchtung, zum Grunderwerb, sowie zu 

etwaigen Standardunterschreitungen und möglichen Zeitverlusten enthalten.  

3.2 Beschreibung des Planungskorridors 

Der Korridor des RS 7 (K) wird als eine durchgängige Trasse zwischen Schopfheim 

und Lörrach dargestellt. Die Trasse erstreckt sich über ca. 18 Kilometer vom Norden 

Schopfheims bis nach Lörrach, kurz vor der Grenze zu Riehen (Schweiz). Sie führt 

durch die Gemeinden Schopfheim, Maulburg, Steinen und Lörrach. 

Der Untersuchungskorridor verläuft in etwa parallel zur Wiesentalbahn und zur B 317 

als geradlinige Verkehrsachsen. Zudem fließt der Fluss Wiese geradlinig durch den 

Korridor. Diese geradlinige Form ist durch die Topografie des Tals begründet, die eine 

natürliche Führung entlang der Talachse ermöglicht. 

Der Korridor umfasst die Ortskerne der beteiligten Gemeinden sowie mehrere 

Gewerbegebiete (im Westen von Schopfheim, im Norden von Maulburg, westlich von 

Steinen und zentral in Lörrach). In Lörrach befinden sich zudem mehrere 

weiterführende Schulen sowie ein Hochschulstandort. 

Zu den wichtigsten derzeit bekannten Planungen im Korridor zählen der Ausbau der 

Wiesentalbahn und der Bau des neuen Zentralklinikums östlich von Brombach. Diese 

und weitere Planungen sind in Kapitel 1.2 aufgeführt. Die Topografie des Korridors ist 

nur mäßig bewegt und somit gut für den Alltagsradverkehr geeignet. 

Parallel zur Wiese und zur Wiesentalbahn verlaufen Verbindungen des RadNETZ 

Baden-Württemberg sowie die Pendlerrouten des Landkreises, die abschnittsweise 

bereits heute vom Radverkehr gut genutzt werden. 
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Die unterschiedlichen Standortbedingungen und die unterschiedliche 
Nutzungsintensität bedingen ein breites Spektrum an unterschiedlichen 
Vegetationseinheiten. 
Das Untersuchungsgebiet lässt sich unter Umweltaspekten in folgende 

Raumeinheiten (RE) untergliedern: 

¶ RE 1 ï Bebaute Ortslagen der Siedlungsbereiche 

¶ RE 2 ï Gewässerumfeld rund um den Fluss āWieseó 

¶ RE 3 ï Landwirtschaftliche Flächen zwischen Schopfheim und Maulburg 

(Grünland, Acker) 

¶ RE 4 ï Landwirtschaftliche Flächen (Grünland) und kleiner Waldbestand (Ăim 

Heubªchleñ) zwischen Maulburg und Steinen 

¶ RE 5 ï Landwirtschaftliche Flächen zwischen Steinen und Lörrach (Grünland, 

Sonderkulturen) 

¶ RE 6 - Grüttpark 

Maßgeblich für die Abgrenzung sind dabei der Anteil der Bebauung und der Übergang 

zur Landschaft, die Strukturvielfalt und Ausgeprägtheit der Landschaftselemente, der 

Erlebniswert der Landschaft, das Vorkommen besonderer Landschaftsformen von 

landeskundlicher Bedeutung und kulturhistorischer Elemente sowie die Eignung der 

einzelnen Raumeinheiten zur landschaftsgebundenen Erholung. 

3.3 Prozess zur Herleitung der zu untersuchenden Hauptvarianten 

In dem nachfolgenden Kapitel soll ein kompakter, chronologischer Abriss der 

gesamten Entwicklung möglicher Trassenführungen im Planungsprozess gegeben 

werden. Von der initialen Machbarkeitsstudie über die Arbeit der Projektgruppe, der 

Einbindung der Öffentlichkeit bis hin zur finalen Festlegung einer Vorzugstrasse 

werden alle relevanten Phasen und Entscheidungen kurz erläutert. Diese Herleitung 

hat zum Ziel, die Komplexität und die Herausforderungen des Planungsprozesses 

sowie die getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar darzustellen und die 

schlussendliche Definition der optimalen Vorzugstrasse zu fundieren. 

Der Planungsprozess wurde von der RS7-Projektgruppe gesteuert, in der die 

beteiligten Städte und Gemeinden, Bürgermeister und/oder Fachebenen und der 

Landkreis mit dem Ersten Landesbeamten und der Projektleitung vertreten waren. 

Begleitet wurde das Projekt von einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit und -

beteiligung. Neben Projekt-Website (www.radschnellweg-wiesental.de) und 

Öffentlichkeitsinformation wurde mit dem Projektbegleitkreis ein Gremium gegründet, 

das der Information und dem Austausch mit Interessenvertretungen diente. Das 

Gremium stand allen interessierten Unternehmen, Institutionen, Verbänden und 

http://www.radschnellweg-wiesental.de)/
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Gruppen und auch den gewählten Abgeordneten aus der Region offen und soll in den 

kommenden Leistungsphasen weiter eingebunden werden. 

Ausgangspunkt: Machbarkeitsstudie und Grundlagenermittlung 

Der Planungsprozess zum RS7 (K) begann mit der Untersuchung möglicher 

Trassenführungen während der Machbarkeitsstudie. Diese Trassen wurden bereits 

vor offiziellem Projektstart und im Rahmen der Grundlagenermittlung 

(Leistungsphase 1 HOAI) durch die beteiligten Kommunen um neue Trassen ergänzt. 

Den beteiligten Kommunen wurde die Möglichkeit gewährt, weitere Planungs-

ergänzungen zu formulieren, die anschließend in einer ersten Vor-Ort-Analyse 

betrachtet wurden. 

Erweiterung des Variantenfächers 

Gestützt von den Erkenntnissen dieser Erhebung wurden weitere Trassenvarianten 

in enger Abstimmung mit den Kommunen diskutiert und in den ĂVariantenfªcherñ 

aufgenommen. 

Nach intensiver Abstimmung mit den beteiligten Kommunen, der Grünplanung und 

relevanter Behörden (insbesondere Gewässer- und Hochwasserschutz) konnten so 

vorläufige Hauptvarianten definiert werden, welche in einem nächsten Schritt der 

breiten Öffentlichkeit präsentiert werden sollten. Als Untersuchungsumfang wurde 

eine Anzahl von maximal drei zu untersuchenden Trassen, plus etwaige 

Verschneidungen unter diesen, pro Gemarkungsgebiet festgelegt. 

Einbindung der Öffentlichkeit und Prüfung neuer Varianten 

Nach intensiver Prüfung der zahlreichen Hinweise und Anregungen aus der Online-

Beteiligung wurden weitere Streckenabschnitte in die Prüfung aufgenommen, welche 

erneut im Rahmen einer Vor-Ort-Analyse begutachtet wurden. 

In weiteren Abstimmungen mit den beteiligten Kommunen wurden aus dem breiten 

Variantenfächer je Gemeindegebiet bis zu drei Trassenverläufe definiert, die in die 

vertiefte Bewertung des Hauptvariantenvergleichs einfließen sollten. Dabei lag 

besonderer Fokus auf der zielführenden Verknüpfung der unterschiedlichen 

Trassenvarianten zwischen jeweils angrenzenden Gemeinden. 

Hauptvariantenvergleich und erste fachliche Definition einer Vorzugstrasse 

Im Rahmen des Hauptvariantenvergleichs wurden verschiedene Trassenführungen 

detailliert bewertet und miteinander verglichen. Dabei wurden Aspekte wie Verkehrs-

sicherheit, Umweltverträglichkeit, Kosten, bauliche Machbarkeit und Nutzer-

freundlichkeit einbezogen.  

Der Prozess beinhaltete auch umfangreiche Konsultationen mit den beteiligten 



 

40 von 213 Radschnellverbindung RS7 (K): Wiesental, Landkreis Lörrach PGV-Alrutz 

 

 
U01-01-Erläuterungsbericht RS7 (K)_16.12.2024 

 

Kommunen und relevanten Behörden sowie die Auswertung von Rückmeldungen aus 

der Öffentlichkeit. 

Die detaillierte Analyse und die Methodik des Hauptvariantenvergleichs sind im 

späteren Kapitel (Kap. 3.4.2) ausführlich beschrieben.  

Als Ergebnis des Hauptvariantenvergleichs konnte ein gutachterlicher Vorschlag für 

eine Vorzugstrasse abgeleitet und in den politischen Gremien der Gemeinden und 

des Landkreises im März 2023 vorgestellt werden. 

Zwischenschritt 

Für den RS7 (K) wurde nach der ersten fachlichen Definition der Vorzugstrasse ein 

politisch/fachlicher Zwischenschritt in den Zeitplan aufgenommen, der in Teilen zu 

geänderten Linienführungen führte. Dabei wurden für einige Kommunen 

Empfehlungen aus der umfangreichen Bürgerbeteiligung ebenso aufgenommen, wie 

neue Vorschläge aus den politischen Gremien, den Fachabteilungen und den 

Verkehrsbehörden. 

Unter Beteiligung einer externen Moderation und in enger Abstimmung mit den 

Planungsbüros, den Verkehrsbehörden und den Fördermittelgebern wurden die teils 

ergänzten Varianten nochmals geprüft und abgestimmt. 

Anpassungen in den einzelnen Gemeinden 

- Schopfheim: Durch die parallel zur RS7-Planung laufende Erstellung eines 

ganzheitlichen Verkehrskonzepts ergab sich die Chance zum Abgleich 

unterschiedlicher Untersuchungsparameter beider Planungen. Prognosedaten 

zur innerstädtischen Verkehrsentwicklung konnten mit den empfohlenen 

Maßnahmen der RSV-Planung abgeglichen werden. Dabei wurden 

Realisierungshemmnisse und mögliche Synergieeffekte erkannt und in die 

jeweiligen Konzeptionen eingearbeitet. Im Nordosten wurde eine Führung über 

die Blasistraße und Roggenbachstraße statt über die Hauptstraße als 

Vorzugsvariante definiert. Im Ortszentrum wird eine Führung über die 

Schwarzwaldstraße statt über die Bannmattstraße empfohlen.  

- Maulburg: Die bislang verfolgte Vorzugstrasse wurde aufgrund geänderter 

verkehrsrechtlicher Regelungen erneut auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. In 

enger Abstimmung mit der Gemeinde sowie der Verkehrsbehörde wurden die 

Maßnahmenempfehlungen so angepasst, dass die Linienführung in Maulburg 

unverändert, als Vorzugstrasse definiert bleiben konnte. 

- Steinen: Die Bedenken zur Führung an der Wiesentalstraße wurden 

aufgenommen und eine parallele Führung entlang der Wiese in enger 

Abstimmung mit der Gemeinde, dem Regierungspräsidium Freiburg sowie der 

Grünplanung entwickelt. Im Westen von Steinen wurden Synergieeffekte mit 
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dem anstehenden Netzausbau TENP III erkannt und die Trasse kleinräumig 

angepasst. 

- Lörrach: Gemäß der politischen Entscheidung der Stadt Lörrach gilt: ĂDie Stadt 

Lörrach geht mit den Verbesserungen für den Radverkehr auf ihrer Gemarkung 

schnell voran, um die politisch legitimierten Ziele für den Radverkehr im Rahmen 

der Strategie für eine nachhaltige Mobilität umzusetzen. Als urban geprägte 

Kommune hat sie die Herausforderung, auf den vorhandenen Verkehrsflächen 

allen verkehrlichen Nutzungen Rechnung zu tragen. Teilweise können auf der 

vorgeschlagenen Route die vom Land Baden-Württemberg geforderten 

Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen aufgrund der dichten Bebauung 

nicht eingehalten werden (z. B. in Brombach und Stetten). Mit der 

vorgeschlagenen Führung stellt sich die Stadt jedoch klar hinter das 

gemeinsame Radschnellverbindungsprojekt.ñ 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einen Überblick über die Entwicklung des 

Variantenfächers seit dem Beginn der Vorplanung (Abb. 3-2). Daraus wurden mittels 

der Untervariantenvergleiche (Kap. 3.4.1) vorläufige Hauptvarianten (Abb. 3-3) 

abgeleitet. In der Öffentlichkeitsbeteiligung kamen weitere Varianten hinzu (Abb. 3-4). 

Daraus wurden schließlich die zu prüfenden Hauptvarianten abgeleitet (Abb. 3-5). 

 
Abb. 3-2: Varianten zu Beginn der Vorplanung 
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Abb. 3-3: Vorläufige Hauptvarianten 

 
Abb. 3-4: Varianten nach Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Abb. 3-5: Geprüfte Hauptvarianten (zuzüglich weiterer Varianten aus Zwischenschritt) 

 

3.4 Beschreibung und Ergebnisse der untersuchten Varianten 

3.4.1 Untervariantenvergleich 

In den verschiedenen Phasen der Vorplanung ergab sich im Untersuchungsgebiet 

eine Reihe von Untervarianten (alternative Verläufe über einen begrenzten 

Teilabschnitt des Planungskorridors), die wie folgt eingestuft werden können: 

- (Unter-)Varianten, die aus der regionalen Netzplanung hergeleitet wurden und 

die bereits zum Planungsbeginn definiert wurden, 

- (Unter-)Varianten, die sich im Planungsprozess insbesondere aus der 

Abstimmung mit den beteiligten Kommunen oder Verbänden ergaben, 

- (Unter-)Varianten, die aus dem Beteiligungsverfahren und 

- (Unter-)Varianten, die nach dem politisch/strategischen Zwischenschritt 

hervorgingen. 

Ziel dieser Untervariantenvergleiche (UVV) war es, die Vielzahl der verschiedenen, 

teils nur geringfügig unterschiedlichen Streckenverläufe systematisch zu bewerten 

und so zu reduzieren, dass für den Hauptvariantenvergleich klar definierte und 

eindeutige Streckenverläufe festgelegt werden konnten. Die UVV wurden dabei 

grundsätzlich nach einem einheitlichen Verfahren und mit gleicher Bearbeitungstiefe 

entsprechend dem erläuterten Vorgehen (Kap. 3.1) durchgeführt. Für einige UVV mit 

nur geringfügig abweichenden Streckenführungen war eine detaillierte Betrachtung 

anhand des Kriterienkatalogs in Form der Bewertungsmatrix jedoch nicht sinnvoll, da 

auf den kurzen Abschnitten nur bei einzelnen Kriterien signifikante Unterschiede zu 
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erwarten waren. Diese Unterschiede wurden qualitativ im Rahmen einer textlichen 

Bewertung herausgearbeitet. 

Hinweis: Die Bewertungen wurden jeweils basierend auf dem zum Zeitpunkt der 

Erstellung der UVV vorliegenden Kenntnisstand durchgeführt. Da sich im weiteren 

Verlauf der Bearbeitung zeigte, dass neu hinzugekommene Informationen keine 

grundlegenden Änderungen der Bewertungen zur Folge gehabt hätten, wurden die 

Einzelergebnisse der UVV in der Regel nicht nachträglich angepasst. Nachfolgend 

werden die Ergebnisse der UVV in Kurzform dokumentiert. Relevante Entwicklungen, 

die sich nach der Erstellung der UVV im Abstimmungsprozess ergeben haben, 

werden ggf. kursiv dargestellt. 

Die vollständige Zusammenstellung der Bewertungen aller UVV ist in Unterlage U26 

zusammengestellt. 

 Exkurs ï RSV in Bereichen von Fließgewässern und Dammbauwerken 

Die Planung und Umsetzung von RSV in der Nähe von Gewässern erster Ordnung, 

wie der Wiese, erfordert die Berücksichtigung einer Vielzahl gesetzlicher und 

fachlicher Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen betreffen sowohl den 

Hochwasserschutz als auch ökologische Belange und sind im 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes sowie im Wassergesetz (WG) Baden-

Württemberg verankert. Besonders relevant sind die Regelungen zu 

Gewässerrandstreifen und Überschwemmungsgebieten. 

Für die Trassenwahl von RSV im Gewässerbereich sind zudem verschiedene 

wasserwirtschaftliche Konzepte und Programme maßgebend, darunter: 

- Das Dammertüchtigungsprogramm des Landes Baden-Württemberg 

- Die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme der Europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 

- Die Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Württemberg 

Diese Programme und Pläne enthalten eine Vielzahl wasserbaulicher und 

gewässerökologischer Maßnahmen, die grundsätzlich in die Planung einzubeziehen 

sind. 

Gewässerabschnitte mit gewässerbegleitenden Dämmen 

Die vorhandenen Dämme entlang der Wiese haben in der Regel eine Kronenbreite 

von etwa 2,0 bis 2,5 m und dienen der Gewässerunterhaltung sowie im 

Hochwasserfall der Dammverteidigung. Diese Dammkronenwege stehen aufgrund 

ihrer Zweckbindung grundsätzlich nicht für die Planung von RSV zur Verfügung. Eine 

Asphaltierung dieser Wege kommt aus ökologischen und naturschutzfachlichen 

Gründen nicht in Frage. Auch bei zukünftigen Dammertüchtigungen und 
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Verbreiterungen der Dammkrone auf maximal 3,5 m ist eine Nutzung als RSV 

aufgrund der Anforderungen an das Hochwasserschutzbauwerk und die 

Verkehrssicherungspflicht nicht vereinbar. 

Im Zuge einer Dammertüchtigung angelegte luftseitige Dammverteidigungswege 

könnten unter Umständen als RSV geeignet sein, müssen jedoch im Einzelfall geprüft 

werden. Hier sind geotechnische Anforderungen, wie der Aufbau und das Verbot von 

Längsleitungen, zu beachten. Eventuelle Mehraufwendungen, die aus der Nutzung 

als RSV resultieren, wären vom Baulastträger der RSV zu tragen. Zudem müssen 

diese Wege für Damm- und Gewässerunterhaltungsarbeiten sowie im Hochwasserfall 

gesperrt oder aus wasserwirtschaftlichen Gründen genutzt werden, was eine 

zeitweise Nichtverfügbarkeit für den Radverkehr bedeutet. 

Gewässerökologische Maßnahmen 

Im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmenprogrammen zur Zielerreichung der EG-

WRRL sind auch bauliche Gewässerstrukturmaßnahmen erforderlich. Diese können 

Gewässeraufweitungen oder Dammrückverlegungen im unmittelbaren Gewässer-

umfeld umfassen. Eine nahe Anordnung von RSV würde diese Maßnahmen erheblich 

einschränken. Daher sollte die Trassenplanung in Gewässer- und Dammnähe in 

enger Abstimmung mit den Gewässerunterhaltungspflichtigen erfolgen. 

Berührungspunkte zwischen möglichen Trassen des RS7 (K) und dem 
Hochwasserschutz 

Der RS7 (K) und seine Berührungspunkte mit dem Fließgewässer Wiese werfen 

wichtige Fragen zur Verträglichkeit mit Hochwasserschutzmaßnahmen und zur 

generellen Realisierbarkeit der Ausbauplanungen auf. Die folgenden Ausführungen 

basieren auf den Einschätzungen und Vorgaben des Landesbetriebs Gewässer des 

Regierungspräsidiums Freiburg (RPF), die in verschiedenen Schreiben auf 

entsprechende Anfragen dargelegt wurden. 

- Planungsbereich Schopfheim: Der Landesbetrieb Gewässer besteht auf der 

Einhaltung des gesetzlichen Gewässerrandstreifens von 5 m innerorts sowie 

10 m außerorts. Eine Einengung des Hochwasserquerschnitts durch die 

Errichtung eines Radweges in das Abflussprofil der Wiese oder die 

Inanspruchnahme von Gewässerrandstreifen wird aus Gründen der 

Hochwassersicherheit, der Gewässerökologie und der uneingeschränkten 

Gewässerunterhaltung abgelehnt. Vielmehr wird eine Aufweitung des 

Gewässerbettes in Verbindung mit Böschungsabflachungen angestrebt. 

- Planungsbereich Maulburg: Der linksseitige Hochwasserdamm im Bereich der 

Wasserversorgung Schopfheim ist im Dammertüchtigungsprogramm des 

Landes als sanierungsbedürftig gekennzeichnet. Die Dammkronenwege stehen 

zur Trassenführung des RS7 (K) nicht zur Verfügung. Eine landseitige Verlegung 

des Hochwasserschutzdammes wird angestrebt, wobei ein Mindestabstand von 
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10 m zur RSV-Trasse einzuhalten ist. Wege unterhalb des Wiesewehres, die bei 

kleineren Hochwasserereignissen überschwemmt werden, sollten möglichst in 

höheren Bereichen außerhalb des HQ100-Querschnittes verlaufen. 

- Planungsbereich Steinen: Die vorgeschlagene Unterquerung der Bahnlinie mit 

anschließender Überquerung der Wiese bei Höllstein (einer Untervariante) wird 

aufgrund der geringen Eisenbahnbrückenhöhe als problematisch angesehen. 

Die RSV sollte die Wiese auf möglichst kurzer Strecke großwinklig queren. 

Solange keine Einengung des vorhandenen Hochwasserprofils erfolgt, bestehen 

keine Einwände gegen die Trassenführung in den weiteren Abschnitten. Hier 

liegt die Besonderheit darin, dass die vorhandene Wegeführung entlang der 

Wiese kein Dammbauwerk, sondern einen natürlichen Einschnitt betrifft und 

deshalb eine Führung direkt an der Wiese denkbar ist. (Hinweis: Voraussetzung 

zu Lösungsansatz der später festgelegten Vorzugstrasse zu Ende der 

Leistungsphase 2) 

- Planungsbereich Lörrach:  

¶ Querung bei Bahnbrücke Brombach: Eine Wegverbreiterung innerhalb des 

Hochwasserprofils ist grundsätzlich möglich, sofern die hydraulische 

Leistungsfähigkeit nicht verkleinert wird. Bei Hochwasserereignissen muss 

jedoch mit Überflutungen und möglichen Sperrungen der RSV gerechnet 

werden.  

¶ Bereich B 317 Querung unter Autobahn/über die Wiese bei Lörrach: Im 

Bereich Steinsack sind die Belange des vorhandenen Dammes zu 

berücksichtigen. Die Wiese soll über- und die Autobahn unterquert werden, 

ohne die hydraulische Leistungsfähigkeit des Abflusses im Hochwasserfall 

zu verringern. Auch hier ist ein Mindestabstand von 10 m zur Radwegtrasse 

einzuhalten, um zukünftige Dammrückverlegungen zu ermöglichen. 

 UVV auf der Gemarkung Schopfheim 

Bereich Zentrum 

- Variante 1 Wiesedamm ab Dammweg bis Landstraße L 139: 

 Der hier untersuchte Abschnitt der Variante 1 beginnt im Osten an der 

Stichverbindung zwischen Dammweg und Hauptstraße und führt entlang des 

Wiesedamms in Richtung Westen. Bis zu der Zusammenführung mit der 

Mattenleestraße im Bereich des Musikhauses der Stadt Schopfheim führt der 

Weg dabei über die Hochwasserdammkrone (Privatflächen), welche bereits wie 

die übrigen Hochwasserdammflächen von Rad- und Fußverkehr genutzt wird. 

Unter der Annahme eines erhöhten Fußverkehrsaufkommens im Bereich des 

Wiesedamms, muss für die zukünftige RSV eine Ausbaubreite von 4,00 m für 

den Radverehr und 2,50 m für einen separat geführten Gehweg angesetzt 

werden, um den Qualitätsanforderungen des Landes Baden-Württemberg zu 
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entsprechen. Da der Weg eine Bestandsbreite von ca. 2,50 m aufweist, wird ein 

Ausbau um 4,00 m zzgl. Trennstreifen zwischen Fuß- und Radverkehrsführung 

erforderlich. Dieser zusätzliche Platzbedarf kann lediglich durch Grunderwerb 

zur Landseite des Damms geschehen, in Bereichen ohne Randbebauung, oder 

durch Ausbau der Dammkrone zur Wasserseite.  

Bei allen baulichen Eingriffen in Bereichen von Hochwasserdämmen müssen die 

Ausbaumaßnahmen in Abstimmung mit der Unteren Wasserrechtsbehörde 

getroffen werden. Im Bestand folgt die Variante 1 dann auf kurzem Abschnitt der 

Mattenleestraße, um dann wieder über den Wiesenweg auf den Hochwasser-

damm zu führen. In den weiteren Planungen wird hier die Möglichkeit untersucht, 

einen Lückenschluss zwischen den Dammkronenwegen herzustellen. Die hierfür 

erforderlichen Flächen befinden sich bereits in öffentlicher Hand. In ihrem 

weiteren Verlauf führt die Variante 1 weiter entlang der Dammkrone und 

unterliegt den gleichen Anforderungen an den Wegeausbau. 

 Die während des UVV erfolgte Abstimmung bzgl. der Belange des 

Hochwasserschutzes ergab gem. den Ausführungen in Kap. 3.4.1.1 einen 

Ausschluss der UV 1 als Eignung für die Führung einer RSV. 

- Variante 2 - Hauptstraße ab Dammweg, Gündenhausen bis KV L 139:  

 Der betrachtete Abschnitt der Variante 2 beginnt in ihrem Verlauf in der 

Hauptstraße auf Höhe der Stichverbindung in Richtung Dammweg und führt 

dabei in Richtung Westen weiter über den Kreisverkehr Himmelreichstraße in 

den Bereich der Schopfheimer Innenstadt. Die zukünftige RSV kann hier in Form 

einer ausgewiesenen Fahrradstraße geführt werden. Weiter führt die Haupt-

straße als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20 bis zu ihrem 

Knotenpunkt mit der Straße Am Stadtgraben. Hier bietet sich für die zukünftige 

RSV die Möglichkeit einer Fortsetzung der Fahrradstraße oder alternativ die 

Beibehaltung des verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches an. In beiden Fällen 

muss eine Bevorrechtigung an heutigen Rechts-vor-Links-Vorfahrtsstellen 

vorgesehen werden. Gemäß der Qualitätsstandards für 

Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg handelt es sich bei beiden 

Lºsungen um den Standard ĂRadschnellverbindungñ wobei die Lºsung der 

Fahrradstraße zu favorisieren ist. 

Zwischen den Knotenpunkten mit den Straßen Am Stadtgraben und 

Gündenhausen wird ebenfalls die Ausweisung einer Fahrradstraße geprüft. Der 

anschließende Kreisverkehr ist gem. der Qualitätsanforderungen Baden-

Württemberg umzugestalten. Aufgrund der Hauptstraßencharakteristik und des 

einhergehenden hohen Verkehrsaufkommens im Verlauf der Straße 

Gündenhausen, wird die Ausweisung zur Fahrradstraße als unrealistisch 

angesehen. Aufgrund der mangelnden Platzverhältnisse im Seitenraum wird 

weiterhin eine Lösung mittels Schutzstreifen (reduzierter Standard gemäß 

Qualitätsanforderungen 2018) verfolgt. Im weiteren Planungsverfahren wird 

dahingehend geprüft, inwieweit ein Ausbau der Fahrbahn (inklusive Bordversatz) 
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in Betracht kommt, um eine Verbreiterung der Fahrgasse zwischen den 

Schutzstreifen zu erreichen. Die Führung mittels Schutzstreifen setzt sich bis zu 

dem westlichen Anknüpfungspunkt im Bereich des Kreisverkehrs der L 139 fort. 

Mit Aktualisierung der Qualitätsstandards im Jahr 2022 entfällt die Führung in 

Form von Schutzstreifen als Element für RSV. 

- Variante 3.1 - Mattenleestraße ab Kreisverkehr Hauptstraße, Wieseweg, 

Friedrich-Hecker-Straße, An der Wiese bis L 139: 

 Die Variante 3.1 startet an dem gleichen Ausgangspunkt der Variante 2 und 

verläuft in Richtung Westen mit dieser deckungsgleich bis zu dem Kreisverkehr 

mit der Himmelreichstraße in Form einer Fahrradstraße. Ab dem Kreisverkehr 

biegt die Variante 3.1 kurz in Richtung Norden ab, um dann in ihrem Verlauf 

geradlinig über die Mattenleestraße, Wiesenweg, Friedrich-Hecker-Straße und 

An der Wiese bis an den Knotenpunkt mit der L 139 heranzuführen.  

Unter der Annahme eines mit der Ausweisung zur Fahrradstraße verträglichen 

Verkehrsaufkommens kann der gesamte Straßenverlauf als Fahrradstraße 

ausgebildet werden. Dabei ist in ihrem Verlauf eine Bevorrechtigung gegenüber 

einmündenden Straßen einzurichten. Aufgrund einer durchgehenden 

Fahrbahnbreite von über 4,00 m Breite kann die Ausweisung zur Fahrradstraße 

ohne bauliche Eingriffe erfolgen. 

 
Abb. 3-6:  Untervarianten im Bereich Schopfheim Zentrum 

Bewertung: 

In der Kategorie Nutzungsqualität für den Radverkehr weisen die Varianten eine 

sehr unterschiedliche Bewertung in den einzelnen Aspekten auf. Während die 

Varianten gleichermaßen mit einem hohen Maß an Direktheit überzeugen können, 

gibt es bereits größere Unterschiede in den Aspekten der Erschließungsqualität und 

der Akzeptanz. Dabei schneidet die Variante 1 aufgrund ihrer Ortsrandlage und der 

Führung abseits von Straßenzügen deutlich schlechter ab als die Variante 2 mit ihrer 

zentralen Führung durch den Schopfheimer Stadtkern. In den Punkten der 
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Verkehrssicherheit, den Zeitverlusten und den gesundheitlichen Einwirkungen 

hingegen, kann die Variante 1 besonders durch diese Führung abseits der 

motorisierten Verkehre überzeugen. Die Variante 3.1 bildet in vielen Punkten das 

Mittel zwischen den kontrastreichen Bewertungen der anderen beiden Varianten. 

Unter dem Aspekt Eingriffe in andere verkehrliche Nutzungen kann die Variante 

3.1 besonders punkten. Dies liegt darin begründet, dass die angedachte Ausweisung 

zu einer Fahrradstraße in ihrem gesamten Abschnitt nahezu ohne Einschränkungen 

für die übrigen Verkehre auskommt. Dabei kann der Fußverkehr wie bereits im 

Bestand auf Gehwegen im Seitenraum geführt werden und der ruhende Kfz-Verkehr 

aufgrund der ausreichenden Fahrbahnbreite überwiegend unangetastet bleiben. 

Während Variante 1 ebenfalls keine Eingriffe in den fließenden oder ruhenden Kfz-

Verkehr hervorruft, besteht ein erhöhtes Konfliktpotenzial mit dem Fußverkehr, 

welcher aufgrund des Naherholungsfaktors des Wiesedamms nicht zu 

vernachlässigen ist und vom Radverkehr getrennt geführt werden muss. Variante 2 

kann durch typische Konflikte in innerstädtischen Bereichen nicht über eine eher 

negative Bewertung in den Berührungspunkten mit dem fließenden Kfz-Verkehr, dem 

ÖPNV und dem Fußverkehr hinauskommen.  

In der Kategorie Natur und Landschaft können die Varianten 2 und 3.1 dadurch 

überzeugen, dass die Führungen der potenziell zukünftigen RSV hier bereits auf 

bestehenden Verkehrsachsen verlaufen, auf welchen wiederum nur wenig, bis keine 

Eingriffe in etwaige Schutzgüter zu erwarten ist. Die in Erwägung gezogenen 

Maßnahmenvorschläge zur Erreichung der Standards einer RSV kommen zusätzlich 

ohne weiteren Flächenverbrauch aus. Dem gegenüber fällt die Variante 1 deutlich 

negativer in ihrer Bewertung aus. Aufgrund der notwendigen Verbreiterung der 

bestehenden Wegeverbindung zur konfliktfreien Führung des Fuß- und Radverkehrs, 

sind weitreichende Eingriffe in bestehendes Grün und großflächige Neuversiegelung 

im Bereich von Hochwasserdammbereichen erforderlich. Hierfür sind weitergehende 

Abstimmungen mit der zuständigen Wasserrechtsbehörde sowie dem Naturschutz 

dringend erforderlich. 

Letzteres schlägt sich auch in der Kategorie Realisierbarkeit nieder. Aufgrund der 

starken baulichen Eingriffe zur Erreichung der ausreichenden Wegebreiten in 

Bereichen des Hochwasserschutzdammes, wird die Realisierbarkeit der Variante 1 

als schwierig eingestuft. Auch der zu tätigender Grunderwerb wird in Teilabschnitten, 

aufgrund der Führung über private Flächen als schwer realisierbar bewertet. Dem 

gegenüber schneidet die Variante 3.1 nahezu ausschließlich sehr positiv ab, da die 

angestrebte Ausweisung zur Fahrradstraße ohne weitere bauliche Anpassungen 

realisiert werden kann. Einzig ein zur Ausweisung einer Fahrradstraße 

gegenüberstehendes zu hohes Verkehrsaufkommen würde ihrer Umsetzbarkeit im 

Wege stehen. Nach ersten Einschätzungen wird die Ausweisung zur Fahrradstraße 

aber als unproblematisch angesehen. Sollte im weiteren Planungsverfahren dennoch 

festgestellt werden, dass das Verkehrsaufkommen zu Problemen führen sollte, kann 
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über zusätzliche verkehrslenkende und -verlagernde Maßnahmen debattiert werden. 

Variante 2 weist insbesondere im Bereich der stark befahrenen Hauptverkehrsstraße 

Gündenhausen Realisierungshemmnisse zur Erreichung der RSV-Standards auf. 

Das hier auftretende Verkehrsaufkommen lässt eine Fahrradstraßenlösung nicht zu. 

Aufgrund der straßenräumlichen Aufteilung kann lediglich eine Markierungslösung in 

Form von Schutzstreifen herangezogen werden, welche gem. der 

Qualitätsanforderungen an RSV (2018) in Baden-Württemberg generell nur den 

reduzierten Standard widerspiegeln. 

Hinweis: Mit Aktualisierung der Qualitätsstandards im Jahr 2022 entfällt die Führung 

in Form von Schutzstreifen als Element für RSV. 

Außerortsbereich West 

- Variante 1: Wegeverbindung entlang Wiesedamm 

- Variante 2: Wegeverbindung entlang Gewerbekanal 

 
Abb. 3-7:  Untervarianten im Bereich Schopfheim West 

Der UVV im Bereich Schopfheim West ergab, dass beide Varianten eine direkte und 

eindeutige Führung, allerdings mit mangelnder sozialer Kontrolle aufgrund ihrer Lage 

abseits der bebauten Gebiete und anderer Wegeverbindungen bieten. 

Variante 1 verläuft entlang des Wiesendamms und erfordert den Bau einer Brücke 

über den Gewerbekanal, was den Realisierungsaufwand erhöht. Diese Variante 

könnte bei einer Ausbaubreite von 6,00 m zu Eingriffen in bestehendes Grün und 

umfangreicher Flächenneuversiegelung führen und ist abhängig von der Zustimmung 

der Unteren Wasserrechtsbehörde wegen des Hochwasserschutzes. Sie liegt 

darüber hinaus in HQ10-Flächen. Die Strecke bietet keine Berührungspunkte mit dem 

motorisierten Verkehr, wodurch potenzielle Konflikte vermieden werden. Der 
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Grunderwerb umfasst Grünflächen und abschnittsweise bereits öffentliche 

Wegeflächen. 

Variante 2 führt entlang des Gewerbekanals und benötigt keine Ingenieurbauwerke, 

was den Realisierungsaufwand reduziert. Diese Variante verläuft ebenfalls abseits 

der bebauten Gebiete und anderen Wegeverbindungen und hat daher ähnliche 

Nachteile bezüglich der sozialen Kontrolle. Sie könnte durch den Hochwasserschutz 

beeinträchtigt werden, liegt jedoch lediglich in dem HQ50-Gebiet. Der Grunderwerb 

umfasst Grünflächen. 

Insgesamt zeigen die Varianten keine nennenswerten Unterschiede in Bezug auf die 

Verbindungsqualität und die zu erwartende Zeitverluste. Da Variante 2 ohne 

Brückenbauwerk auskommt und in günstiger gelegenen Hochwasserflächen liegt, 

erhält sie den Vorzug ggü. Variante 1. 

 UVV auf der Gemarkung Maulburg 

Außerortsbereich Ost 

- Variante 1: Wegeverbindung entlang Wiesedamm 

- Variante 2: Neubau Wegeverbindung entlang Wasserwerk 

 
Abb. 3-8:  Untervarianten im Bereich Maulburg Ost 

Variante 1 verläuft entlang des Wiesendamms und bietet eine direkte Verbindung, 

erfordert jedoch erhebliche bauliche Maßnahmen, einschließlich des Ausbaus des 

Dammbauwerks und der Brücke über den Schlierbach. Diese Variante könnte 

Umweltauswirkungen auf den Fluss und die Uferbereiche haben. Es gibt keine 

signifikanten Berührungspunkte mit dem motorisierten Verkehr, wodurch potenzielle 

Konflikte vermieden werden. Der Flächenverbrauch beträgt ca. 4,00 m Breite auf dem 

gesamten Streckenverlauf, und es sind vereinzelte Eingriffe in den Bewuchs auf der 

Landseite erforderlich. Die Realisierung hängt von der Zustimmung der Unteren 

Wasserrechtsbehörde ab. 

Variante 2 führt entlang des Wasserwerks und benötigt möglicherweise die 

abschnittsweise Verrohrung eines untergeordneten Gewässers sowie den Ausbau 

der bestehenden Brücke über den Schlierbach. Diese Variante verläuft ebenfalls 

abseits der bebauten Gebiete und Wegeverbindungen, was zu ähnlichen Nachteilen 

bezüglich der sozialen Kontrolle führt. Für die Umsetzung ist ein Flächenverbrauch 
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auf ca. 5,00 m Breite im gesamten Streckenverlauf nötig und es sind geringe Eingriffe 

in das bestehende Grün zu erwarten. Die Realisierung könnte in Konflikten mit 

landwirtschaftlichen Nutzungen stehen.  

Beide Varianten zeigen keine nennenswerten Unterschiede in Bezug auf die 

Verbindungsqualität und die zu erwartende Zeitverluste. Aufgrund der möglichen 

räumlichen Trennung von dem Fußverkehr und den vermeintlich geringeren 

Eingriffen in die Schutzgüter Natur und Landschaft, sowie den nicht erforderlichen 

Eingriffen in das Dammbauwerk der Wiese erhält die Variante 2 den Vorzug.  

 UVV auf der Gemarkung Steinen 

Im Planungsgebiet Steinen wurde, im Gegensatz zu den anderen Gemarkungen, kein 

klassischer Untervariantenvergleich durchgeführt. Dies ist auf die Vielzahl 

planerischer Zwänge im engen Planungskorridor sowie die parallellaufenden 

externen Planungen zurückzuführen, welche die Auswahl auf eine geringe Anzahl 

tatsächlich realisierbarer Trassenführungen beschränkten. 

Dabei wurden ausgehend von den bereits zu Planungsstart vorliegenden Varianten 

(vgl. Kap. 2.1) in einem ersten Schritt mögliche Realisierungshemmnisse dieser 

Trassen hinsichtlich technischer, verkehrlicher sowie ökologischer Aspekte geprüft 

und systematisch erfasst. 

 

Abb. 3-9: Übersicht Variantenfächer zu Planungsstart auf der Gemarkung Steinen 
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Abb. 3-10: Untervarianten auf der Gemarkung Steinen 

Gemäß den Ausführungen zu Trassenvarianten der RSV in Ufer- und 

Dammbereichen der Wiese (Kap. 3.4.1.1) konnten so die wieseparallele Führung 

zwischen der Gemarkungsgrenze zu Maulburg und der Wiesebrücke im Zuge 

Eisenbahnstraße (L 138) sowie die Führung entlang des Wieseradwegs in Richtung 

Lörrach aufgrund fehlender Ausbaureserven ausgeschlossen werden. 

Weiterhin konnte eine parallel zur Bundesstraße B 317 verlaufende Trassenführung 

entfallen, da sie nicht mit den vorgesehenen Ausbauplanungen der Bundesstraße 

vereinbar gewesen wäre. Eine weitere diskutierte Untervariante entlang des 

Eichmattwegs wurde aufgrund der erhöhten Verkehrsbelastung, hervorgerufen durch 

das Gewerbegebiet An der Wiese III, insbesondere des dort ansässigen 

Logistikzentrums, sowie erforderlicher Brückenbauwerke und fehlenden 

Ausbaureserven auf Höhe der Verbandskläranlage Steinen verworfen. Demzufolge 

verlaufen die definierten Hauptvarianten westlich der Eisenbahnstraße nordseitig der 

Wiese. 

 UVV auf der Gemarkung Lörrach 

Bereich Zentralklinikum Lörrach (ZKL) 

Im Rahmen der Untersuchungen zum Verlauf des zukünftigen RS7 (K) auf der 

Relation Lörrach ï Schopfheim tangieren die möglichen Trassenverläufe mit den 

Planungen zur Anschlussstelle B 317 / L 138 / ZKL. Im Zuge dessen wurden von der 

für den Ausbau der Anschlussstelle beauftragten Fa. Rapp Regioplan GmbH bereits 

im Voraus verschiedene Trassenvarianten eines möglichen Verlaufs des RS7 (K) 

ausgearbeitet. Von den ursprünglich zur Diskussion stehenden fünf 

Trassenvarianten, wurden in den ersten Abstimmungen mit beteiligten Akteuren und 

den Planer*innen die drei Varianten 2a, 3a und 3b zur vertiefteren Untersuchung 

ausgewählt.  

Für die Bewertung wurden erläuternde Vorbemerkungen festgesetzt: 
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- Die Dimensionierung des Querschnitts der zukünftigen RSV hängt maßgeblich 

von der zu erwartenden Mitnutzung durch den Fußverkehr ab. Insbesondere im 

Bereich des zukünftigen S-Bahnhaltepunkts ist nach aktuellem Planungsstand 

unklar, inwiefern aus- und einsteigende Fahrgäste geführt werden sollen. Es gilt 

somit zu beachten: 

- Sofern im Querschnitt des RS7 (K) kein Fußverkehr berücksichtigt wird 

(Breite 4,00 m), sollte gewährleistet sein, dass dem Fußverkehr im 

Untersuchungsraum ausreichend akzeptable, alternative Wegeführungen 

zur Verfügung stehen. 

- Bei einer Mitbenutzung durch den Fußverkehr in einem geringen 

Aufkommen (< 25 Fußgänger*innen in der jeweiligen Spitzenstunde des 

Radverkehrs) wird eine Breite von mind. 5,00 m erforderlich. 

- Übersteigt die Nutzung durch den Fußverkehr die o.g. Grenzwerte der 

Qualitätsanforderungen BW, ist ein vom Radweg getrennter Gehweg (Breite 

mind. 2,50 m) erforderlich. 

- Für das Zentralklinikum als wichtiges Ziel des Radverkehrs ist zu 

unterschiedlichen Spitzenzeiten ein hohes Radverkehrsaufkommen zu erwarten. 

Es ist zu erwarten, dass das Rad- und Fußverkehrsaufkommen in den 

Spitzenstunden die zulässigen Maximalwerte der ERA 2010 (Bild 45) für 

gemeinsame Geh- und Radwege übersteigt. Insofern sind auch für den 

Anbindungsweg vom RS7 (K) an das Klinikum getrennte Geh- und Radwege 

erforderlich (z.B. 3,00 m Radweg, 2,50 m Gehweg). Dies ist insbesondere dann 

unerlässlich, wenn zu Fuß gehende Fahrgäste auf der gleichen Relation zum 

Haltepunkt geführt werden, die auch der Radverkehr nutzt. Dies gilt auch für die 

zentrale Anbindung des ZKL von dem geplanten Kreisverkehr, da sich hier 

voraussichtlich auch noch Radverkehr aus anderen Richtungen bündeln wird. 

- Von Osten kommend liegen die Verläufe der näher zu betrachtenden 

Trassenvarianten bahnparallel südlich der bestehenden Anlage der Regio-S-

Bahn. In ihrem Verlauf muss die zukünftige RSV über die neu geplante L 138 

führen. Diese planfreie Querung in Form eines neuen Brückenbauwerks muss 

unter Berücksichtigung bestehender landwirtschaftlicher Nutzung dimensioniert 

werden. Dieser Zwangspunkt stellt für die nachfolgende Variantenbewertung den 

östlichen Fix- und Anfangspunkt dar und ist für die untersuchten Trassen 

deckungsgleich. 

- Westlich des o.g. Kreuzungspunktes unterscheiden sich die untersuchten 

Trassenverläufe in ihrer weiteren Lage und einhergehend in ihren 

Anknüpfungspunkten in der weiteren Relation in Richtung Lörrach. Zur Wahrung 

der einheitlichen Bewertung der untersuchten Abschnitte werden die Varianten 
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jeweils bis zu ihrem Anknüpfungspunkt an bestehende Wegeinfrastruktur 

(westliche Wiesequerung) bewertet. 

- Aufgrund des räumlich begrenzten Planungsabschnittes spielen einzelne 

Kriterien eine eher unterrangige Rolle (bspw. Städtebau, Beeinträchtigungen 

durch Kfz-Verkehr), werden aber dennoch falls nötig miteinbezogen. 

- Zur besseren Lokalisierbarkeit der einzelnen Trassenvarianten wird der folgende 

Auszug aus dem Übersichtsplan zur Verfügung gestellt, auf dem die in der Matrix 

bewerteten Abschnitte gelb dargestellt und benannt sind. 

- Durch die Festlegung der hier näher zu betrachtenden Trassenvarianten wurden 

weitere noch in der Machbarkeitsstudie aufgeführte Varianten im Vorfeld von der 

weiteren Variantenuntersuchung ausgeschlossen. 

- Darüber hinaus muss für die Festlegung einer Variante im Bereich des ZKL die 

besondere Wechselwirkung mit den weiterführenden Trassen im Bereich 

Brombach beachtet werden. So muss gewährleistet sein, dass die 

Vorzugsvariante des jeweiligen Untervariantenvergleichs eine zielführende 

Verknüpfung mit der jeweilig anderen aufweist. Sollten diese Bewertungen 

konträr ausfallen, bedarf es einer erneuten Abwägung unter Betrachtung eines 

gemeinsamen Untersuchungsraums. 

 
Abb. 3-11:  Untervarianten im Bereich ZKL 
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- Variante 2a: Brücke über Wiese in Bereich Wasserkraftanlage, Fortführung 

durch Gewerbegebiet Brombach auf Schopfheimer Straße: 

 Die Trasse beginnt im Osten als Verlängerung des landwirtschaftlichen Weges 

und führt bahnparallel über den Neubau der Landesstraße L 138, um daraufhin 

in Richtung Bundesstraße B 317 abzuknicken. Unter Annahme einer 

fortbestehenden Nutzung durch landwirtschaftliche Verkehre sowie Fußverkehr 

in geringem Aufkommen wird von einer nötigen Ausbaubreite von 5,00 m 

ausgegangen. Im weiteren Verlauf quert die RSV in Form einer Unterführung die 

2-streifige B 317 und einhergehend den Ausfädelungsstreifen, um dann mittels 

einer neu zu bauenden Brücke die Wiese zu queren. Eine Mitbenutzung durch 

Zufußgehende des neuen Brückenbauwerks wird insbesondere zwischen 

Brombach und ZKL nicht auszuschließen sein, wodurch eine Mindestbreite von 

5,00 m zur Standardeinhaltung, insbesondere in den Rampenbereichen, 

vorgesehen werden sollte. Nach Rücksprache mit dem ansässigen Betreiber der 

Wasserkraftanlage muss die genaue Lage des Brückenbauwerks aus Gründen 

der Betriebssicherheit im Vergleich zu der Planausarbeitung der Fa. Rapp weiter 

flussabwärts angeordnet werden (vgl. hierzu Übersichtsplan aus Erläuterung). 

Nach Queren der Wiese führt die RSV über die südlichen Flächen des geplanten 

(Anm. auch für nachfolgende Erwähnungen: das damalig geplante 

Gewerbegebiet ist zum Stand der Berichtsausfertigung bereits umgesetzt) 

Gewerbegebiets ĂBrombach Ostñ um dann in der Fortf¿hrung an die 

Schopfheimer Straße anzuknüpfen. Die Planungen des Gewerbegebiets 

befinden sich derzeit in der Ausschreibung. Eine genaue Führung der Trasse 

müsste sich somit an den konkreten Ausführungsplanungen orientieren bzw. 

diese entsprechend angepasst werden. 

 
Abb. 3-12:  Verlauf Variante 2a im betrachteten Abschnitt 
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Abb. 3-13:  Skizze geplantes ĂGewerbegebiet Ostñ in Brombach 

 

- Variante 3a: Wiesequerung nördlich der Bahnbrücke, Fortführung 

flussparallel über Schlichtergasse 

 Analog zu Variante 2a führt die Trassenvariante über den Neubau der L 138 in 

Form eines Brückenbauwerks hinweg. Statt südlich in Richtung B 317 

abzuknicken, führt sie weiter bahnparallel, um die Bundesstraße mittels 

bestehender Unterführung zu queren. Die Ausbaubreite berechnet sich simultan 

zu den Annahmen bei Variante 2a auf 5,00 m. Mindestens in den Bereichen mit 

direktem Anschluss an den zukünftigen Bahnhaltepunkt ist jedoch mit 

verstärktem Fußverkehrsaufkommen zu rechnen, wodurch die Anlage eines 

separaten Gehwegs (2,50 m Breite) notwendig wird. Damit kann die RSV 

möglichst konfliktfrei an dem Bahnhaltepunkt vorbeigeführt werden. Im weiteren 

Verlauf unterquert die Trasse die Eisenbahnbrücke mittels bestehender 

Wegeverbindung. Die Unterführung stellt bereits im Bestand einen Zwangspunkt 

dar und kann aufgrund der Hochwasserproblematik und den bestehenden 

beengten Platzverhältnissen nicht standardkonform ausgebaut werden. 

Inwieweit die Engstelle im Rahmen der technischen Möglichkeiten verbreitert 

werden kann, ist in direkter Abstimmung mit der Unteren Wasserrechtsbehörde 

abzuklären. Im Rahmen des ggf. angedachten zweigleisigen Ausbaus der 

Bahntrasse wird auch der Neubau der Bahnbrücke erforderlich. In Abstimmung 

mit der Bahn sollte hierbei die Lage der RSV berücksichtigt werden um ggf. die 

Planung der Widerlager entsprechend so anzupassen, dass eine Führung unter 

den Gleisen ohne Einengung des Querschnitts erfolgen kann. Nach 

Unterquerung der Gleise führt die RSV in Form eines neuen Brückenbauwerks 

auf das südliche Ufer der Wiese und kann dort an die Schlichtergasse 
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anschließen. Die Brücke wird analog zu Variante 2a mit einer Ausbaubreite von 

5,00 m vorgesehen. 

 
Abb. 3-14:  Verlauf Variante 3a im betrachteten Abschnitt 

- Variante 3b: Wiesequerung südlich der Bahnbrücke, Fortführung 

bahnparallel über Hugenmattweg: 

 Die Variante 3b stellt im Vergleich zu Variante 3a lediglich eine kleinräumige 

Alternative im Bereich der Wiesequerung/Bahnunterführung dar. Statt wie in 

Variante 3a, quert die Trasse südlich der bestehenden Bahnbrücke die Wiese 

und führt folglich mittels einer neu anzulegenden Unterführung im Bereich des 

westlichen Widerlagers unter den Bahngleisen hindurch. Auch diese 

Unterführung ist von der Hochwasserproblematik betroffen. Bauliche Eingriffe, 

auch zu einem etwaigen Neubau der Eisenbahnbrücke, sind analog zu Variante 

3a abzustimmen. 
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Abb. 3-15:  Verlauf Variante 3b im betrachteten Abschnitt 

 

Bewertung 

In der Kategorie Nutzungsqualität für den Radverkehr weisen die untersuchten 

Trassenvarianten insgesamt ein positives Bewertungsbild auf. Während die Varianten 

sich bspw. in den Bereichen der Erschließungsqualität, Direktheit oder gesund-

heitlichen Einwirkungen nur minimal voneinander unterscheiden, können die 

Varianten 3a und 3b insbesondere in den Aspekten der Akzeptanz und Verkehrs-

sicherheit ggü. Variante 2a punkten. Während sich die Führung im Bereich der 

heutigen landwirtschaftlichen Flächen gleicht, wird die Führung der Variante 2a durch 

das geplante Gewerbegebiet ĂBrombach Ostñ kritisch bewertet, da hier mit einem 

erhöhten SV-Anteil sowie vermehrten Grundstückszufahrten gerechnet wird, welche 

zu Konflikten zwischen Radverkehr und MIV sorgen können. Hier gilt es zu klären, 

inwieweit die RSV noch in die Planungen der weiteren Erschließung des 

Gewerbegebietes einbezogen werden können. Die Überführung der Wiese und 

Unterführung der Bundesstraße sorgen bei Variante 2a auf einem kurzen Abschnitt 

für kleinräumige verlorene Steigungen und gleichzeitig verminderte soziale Kontrolle, 

wodurch die Variante. 2a in diesen Aspekten schlechter zu bewerten ist als die 

Varianten 3a und 3b, welche bahnparallel und nahezu niveaugleich geführt werden 

können. 

Eine Bewertung im Bereich Eingriffe in andere verkehrliche Nutzungen kann 

aufgrund des kleinräumigen Untersuchungsgebiets nur eingeschränkt erfolgen, da zu 

dem aktuellen Planungsstand nur eingeschränkt Aussagen zu der zukünftigen 

Nutzung durch landwirtschaftlichen Verkehr oder den Fußverkehr getroffen werden 

können. Insbesondere der Bereich rund um das ZKL und den neu geplanten 
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Bahnhaltepunkt erfordern eine genauere Untersuchung zur Führung der 

Fußverkehrsströme. 

Unter dem Aspekt Natur und Landschaft fallen insbesondere die Eingriffe und 

Konflikte mit dem Hochwasserschutz im Bereich der Wiesequerung/Bahnunter-

führung ins Gewicht. Alle Varianten erfordern ein hydraulisches Gutachten zur 

Sicherstellung des Fließquerschnittes, insbesondere mit Hinblick auf etwaige HQ100- 

Ereignisse. Die Variante 2a hat den Vorteil, dass der Brückenneubau freier trassierbar 

gestaltet werden kann als die Varianten 3a und 3b, welche zusätzlich die bestehende 

Bahnbrücke berücksichtigen müssen. Eine zeitweise Sperrung der RSV aufgrund von 

Hochwasserereignissen wird aus Sicht der Gutachter nicht als Ausschlusskriterium 

für die Führung einer RSV angesehen. Für die zeitlich begrenzten Sperrungen in 

Hochwasserfällen, soll lediglich eine mögliche Umfahrungsmöglichkeit eruiert 

werden. 

Bei dem Kriterium Realisierbarkeit weisen alle drei Varianten einen hohen 

Realisierungsaufwand auf, vor allem hervorgerufen durch einzuplanende 

Ingenieurbauwerke. Aufgrund der technisch aufwändigen Unterführung der 

Bundesstraße weist die Variante 2a zwar einen generell höheren Realisierungs-

aufwand ggü. den Variante 3a und 3b auf, jedoch kann sie damit punkten, dass die 

Planungen ohne zusätzlichen Mehraufwand entsprechend den QA-BW an RSV 

ausgebildet werden können. Als Hindernis für die Varianten 3a und 3b gelten hier 

insbesondere die Einschränkungen im Bereich der Bahnunterführung, hervorgerufen 

durch die Eingriffe in den Flussquerschnitt. Hier bieten sich jedoch die Chancen einer 

Synergie mit den Ausbauplanungen der zweigleisigen Bahntrasse und 

einhergehender Erneuerung des Brückenbauwerks. Davon betroffen ist auch der 

Aspekt des Grunderwerbs, da ein notwendiger Erwerb von Bahnflächen ggf. durch 

Abstimmung der Planungen entschärft werden kann, wodurch die Kompatibilität mit 

anderen Planungen positiv für die Varianten 3a und 3b ausgelegt werden kann. Im 

letzten Punkt fließen die zeitlich fortgeschrittenen Planungen des Gewerbegebiets 

ĂBrombach Ostñ negativ in die Bewertung der Variante 2a ein, da die Ber¿cksichtigung 

der RSV bislang kein Bestandteil aktueller Ausführungsplanung ist. 

Bereich Brombach 

- Vorbemerkungen, die zur Betrachtung des Untersuchungskorridors getroffen 

wurden: 

- Durch die Festlegung der hier näher zu betrachtenden Trassenvarianten 

wurden weitere noch in der Machbarkeitsstudie aufgeführte Varianten im 

Vorfeld von der weiteren Variantenuntersuchung ausgeschlossen. 

- Darüber hinaus muss für die Festlegung einer Variante im Bereich 

Brombachs die besondere Wechselwirkung mit den weiterführenden 

Trassen im Bereich des ZKL beachtet werden. So muss gewährleistet sein, 

dass die Vorzugsvariante des jeweiligen Untervariantenvergleichs eine 
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zielführende Verknüpfung mit der jeweilig anderen aufweist. Sollten diese 

Bewertungen konträr ausfallen, bedarf es einer erneuten Abwägung unter 

Betrachtung eines gemeinsamen Untersuchungsraums. 

- Die hier untersuchten Varianten schließen an ihrem westlichen Ende alle an 

die Franz-Ehret-Straße an. In Abhängigkeit der möglichen Fortführungen in 

Richtung Lörrach, stellt somit jede Verbindung einen zielführenden 

Anschluss an den weiteren Trassenverlauf dar. Aus diesem Grund fließt die 

Franz-Ehret-Straße nicht in die Bewertung mit ein. 

- Variante 2: über Schopfheimer Straße bis KP Franz-Ehret-Straße: 

 Die Variante 2 knüpft an die Variante 2a (vgl. Variantenvergleich Bereich ZKL) 

auf Höhe des Anschlusses an die Schopfheimer Straße an. Nach Querung der 

Schopfheimer Straße auf deren Südseite, führt die zukünftige RSV in Form eines 

Zweirichtungsradweges bis an die Ortschaft Brombach heran. Zur Erreichung 

der geforderten Ausbaubreite des Radweges von 5,00 m (unter Annahme eines 

geringen Fußverkehrsaufkommens von < 25 FG in der Spitzenstunde des 

Radverkehrs), muss die vorhandene Wegeverbindung in Richtung Waldrand 

ausgebaut werden. Auf Höhe der Alten Straße wechselt die Führungsform zu 

beidseitigen Schutzstreifen, welche bis zu dem Endpunkt des untersuchten 

Abschnittes, dem Knotenpunkt mit der Franz-Ehret-Straße, durchgängig markiert 

werden. Da die Führungsform des Schutzstreifens nicht den Standards einer 

RSV gem. der QA-BW entspricht, handelt es sich auf diesem Abschnitt um eine 

Standardunterschreitung. Zur Einhaltung eines reduzierten Standards müssen 

die Schutzstreifen auf eine Mindestbreite von 1,50 m verbreitert werden. Eine 

Verbreiterung des Verkehrsraumes ist aufgrund der anliegenden Randbebauung 

nur unter unverhältnismäßigem Aufwand zu erreichen. 

 Zur Vermeidung dieser Standardunterschreitung wurde in Abstimmung mit der 

Stadt Lörrach eine weitere Alternativführung in westliche Richtung nach Lörrach 

in die Untersuchung mit aufgenommen. Diese knickt im Verlauf der 

Schopfheimer Straße in die Großmannstraße ab, um daraufhin über die 

Bündtenstraße und Hellbergstraße weiter in Richtung Lörrach zu führen. Diese 

Umfahrung ist kein Teil der hier geführten Untersuchung und wird in einem 

weiteren, separaten Untervariantenvergleich eigenständig bewertet. 

- Variante 3.8: über Hugenmattweg, Ortmattstraße: 

 Die Variante 3.8 wird als Fortführung der Variante 3b (vgl. Variantenvergleich 

Bereich ZKL) betrachtet. Nach Unterführung der Gleise führt die RSV 

bahnparallel in Form eines neu anzulegenden Zweirichtungsradweges (4,00 m 

Breite) bis zu dem Grundstück des Hugenmattwegs 1-f, um daraufhin über die 

bestehenden Anwohnerparkflächen zu führen. Auf Höhe des Gebäudes mit der 

Hausnummer 1-f befindet sich ein Zwangspunkt für die zukünftige RSV aufgrund 

der beengten Platzverhältnisse zwischen Gebäude und Bahngelände. In 

Absprache mit der Bahn ist hier zu klären, inwieweit mittels möglicher Einschnitte 



 

62 von 213 Radschnellverbindung RS7 (K): Wiesental, Landkreis Lörrach PGV-Alrutz 

 

 
U01-01-Erläuterungsbericht RS7 (K)_16.12.2024 

 

(inkl. Stützmauer) für eine Aufweitung der Engstelle gesorgt werden kann. Da es 

sich auf Grundstücksflächen der Hausnummern Hugenmattweg 1-a-f um 

Privatbesitz handelt, muss für die Führung der RSV ggf. Grunderwerb eingeplant 

werden. Aufgrund des vorhandenen, breiten Straßenraums der tangierten 

Parkflächen kann u. U. auch eine Einigung in Form einer Nutzungsvereinbarung 

getroffen werden. Die RSV könnte somit ohne größere bauliche Eingriffe in Form 

einer Fahrradstraße geführt werden. Hierdurch entstünde unter dem Aspekt der 

Führungskontinuität eine Synergie mit dem weiteren Streckenverlauf, da die 

Variante 3.6 ebenfalls bis zu ihrem Knotenpunkt mit der Franz-Ehret-Straße als 

Fahrradstraße ausgewiesen werden soll. 

- Variante 3.9: über Hugenmattweg, Schlichtergasse: 

 Die Variante 3.9 verläuft aus Osten kommend als Fortführung der Variante 3a 

(vgl. Variantenvergleich Bereich ZKL). Nach Querung der Wiese verläuft die 

zukünftige RSV als selbstständige Wegeverbindung (4,00 m Breite) entlang des 

Wieseufers. Unter Annahme eines freizeitlich bedingten, gesteigerten 

Fußverkehrsaufkommens muss der Fußverkehr ggf. getrennt geführt werden 

(2,50 m Breite). Im weiteren Verlauf führt die RSV in Form einer Fahrradstraße 

über die Erschließungsstraße Hugenmattweg, bis sie daraufhin erneut als 

selbständige Wegeverbindung parallel zur Wiese bis zur Franz-Ehret-Straße 

heranführt. Die bestehende Wegeverbindung (ca. 2,00 ï 2,50 m) muss hierfür 

auf mindestens 4,00 m verbreitert werden. Wie bereits auf dem östlichen 

Teilabschnitt, wird auch hier von einem erhöhten Fußverkehrsaufkommen 

ausgegangen, weshalb der Fußverkehr ggf. getrennt geführt werden muss 

(2,50 m Breite). 

 
Abb. 3-16:  Untervarianten im Bereich Brombach 

 

2 
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Bewertung: 

In der Kategorie Nutzungsqualität für den Radverkehr können die Varianten 

gleichermaßen mit einem hohen Maß an Verbindungsqualität und einer guten 

Netzverknüpfung punkten. Während auch in den Bereichen der Verknüpfung mit dem 

ÖPNV und der Akzeptanz eher geringe Unterschiede zwischen den Varianten 

vorliegen, liegen in anderen Aspekten größere Unterschiede in ihrer Bewertung vor. 

Die gute Erschließungsqualität der Variante 2, welche durch die Führung entlang 

einer Hauptverkehrsstraße begründet ist, sorgt gleichzeitig für eine negative 

Bewertung in den Bereichen der Verkehrssicherheit und den gesundheitlichen 

Einwirkungen auf die Radfahrenden. Variante 3.9 kann hier durch ihre Führung 

abseits von den meisten Verkehrsströmen besonders überzeugen. 

Unter dem Aspekt Eingriffe in andere verkehrliche Nutzungen sind die 

unterschiedlichen Bewertungen vor allem in den verschiedenen möglichen 

Führungsformen der jeweiligen Varianten begründet. Während die Variante 2 in ihrem 

außerörtlichen Teil konfliktfrei im Seitenraum der Schopfheimer Straße geführt 

werden kann, liegen im innerörtlichen Teil mehrere Berührungspunkte mit den 

weiteren Verkehrsteilnehmern vor. Für eine Stärkung des Radverkehrs, sind Eingriffe 

in den Verkehrsablauf für fließendem und ruhendem MIV und ÖPNV notwendig. Hier 

können die Varianten 3.8 und 3.9 in Summe besser abschneiden, da sie abseits von 

starken Verkehrsströmen geführt werden. Lediglich in dem Punkt der Konflikte mit 

dem Fußverkehr wird die Variante 3.9 negativ eingestuft, da im Bereich des 

Wiesedamms aufgrund des Naherholungscharakters mit einem erhöhten 

Fußverkehrsaufkommen gerechnet wird. 

Eine Bewertung im Bereich Natur und Landschaft ist durch starke Kontraste 

geprägt. Besonders positiv sticht hier die Variante 3.8 hervor, welche durch ihre 

durchgängige Führung auf bestehenden Wegen mit ausreichenden Ausbaubreiten 

keinen zusätzlichen Flächenverbrauch oder Eingriffe ins Grün hervorruft. Dem 

gegenüber steht die Variante 3.9, welche für die Einhaltung der RSV-Standards in 

großen Teilen mitsamt Neuversiegelung und Eingriffen in bestehendes Grün, 

einschließlich gesetzlich geschützter Biotope ausgebaut werden muss. Ein 

besonderes Augenmerk muss dabei auch auf das Schutzgut Wasser gelegt werden, 

da die Variante 3.9 in ihrer gesamten Länge auf Deichflächen verläuft und in der 

Vergangenheit direkt von Hochwasserereignissen betroffen war. 

In der Kategorie Realisierbarkeit weisen alle untersuchten Varianten verschiedene 

Zwangspunkte auf. In dem Bereich des Realisierungsaufwandes ist die Variante 2 

deutlich von dem außerörtlichen Teilabschnitt geprägt, da hier ggf. verstärkte 

Einschnitte in Waldflächen (inkl. Stützmauer) zur Wegeverbreiterung notwendig 

werden. Bei Variante 3.9 wird von einem nochmals erhöhten Aufwand ausgegangen, 

da hier auf der gesamten Abschnittslänge ein Wegeausbau auf kritischen Flächen 

(Dammlage) erfolgen muss, welche in Abhängigkeit der zukünftigen Führung des 

Fußverkehrs auf eine Breite von 6,50 m hinauslaufen kann. Dieser etwaige Ausbau 
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kann darüber hinaus nur in enger Abstimmung mit der zuständigen 

Wasserrechtsbehörde erfolgen und steht damit in starker Abhängigkeit zu der 

Zustimmung dieser. Die Variante 3.8 hingegen, weist lediglich punktuell einen 

Zwangspunkt auf, welcher jedoch bei möglichem Grunderwerb baulich zu lösen ist. 

3.4.1.5.1 Bewertung der Schopfheimer Straße als mögliche Alternativführung 

Prämisse der aktuell laufenden Vorplanung zur Radschnellverbindung RS7 ist die 

Findung einer Vorzugstrasse der zukünftigen Linienführung. Im Zuge dieser 

Untersuchungen wurde eine Vielzahl von klein- bzw. großräumigen möglichen 

Trassenverläufen auf Eignung zur Führung einer Radschnellverbindung (RSV) 

untersucht. Insbesondere in dicht besiedelten Räumen und den dort konzentrierten 

Nutzungsansprüchen aller Verkehrsarten und -teilnehmenden können aufgrund 

begrenzter Flächenverfügbarkeiten häufig keine neuen Flächen für den Radverkehr 

geschaffen werden. Die daraus folgende Konsequenz sieht zumeist eine 

Neuaufteilung des vorhandenen Straßenraums vor. In diese Thematik fällt 

insbesondere die hier betrachtete Ortsdurchfahrt des Lörracher Ortsteils Brombach. 

Ergebnis des vorgeschalteten, gutachterlich geführten Variantenvergleichs der durch 

Brombach verlaufenden Trassenmöglichkeiten war die Festlegung der Führung auf 

den Verlauf über Großmannstraße ï Bündtenstraße ï Wilhelm-Wagner-Straße ï 

Hellbergstraße. Diese Führung stellt eine Veränderung ggü. der, während der 

Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 gefundenen Vorzugstrasse über die 

Schopfheimer Straße bzw. Lörracher Straße dar, welche von Seiten der Stadt Lörrach 

bislang den präferierten Trassenverlauf darstellte. 

Der hier betrachtete Abschnitt beginnt im Osten auf Höhe des Knotenpunkts 

Schopfheimer Straße/Großmannstraße und endet im Westen entlang der Lörracher 

Straße auf Höhe der Einmündung zur Hellbergstraße. Grundlage dieser Bewertung 

ist darüber hinaus die Umsetzung der empfohlenen Lösungsvorschläge aus dem 

begleitenden Maßnahmenkataster für die anschließenden Streckenabschnitte 

(Anlage eines Kreisverkehrs im Bereich des Knotenpunkts mit der Großmannstraße 

sowie Ausbau des gem. Geh- und Radwegs im südlichen Seitenraum der 

Brombacher Straße). 

Bestandssituation 

Die Schopfheimer respektive Lörracher Straße stellt als angebaute 

Hauptverkehrsstraße mit zentraler Lage innerhalb des Lörracher Ortsteils Brombach 

eine wichtige Verkehrsader dar. Ihre Charakteristik wird durch dichte Wohnbebauung 

mit abschnittsweise dichtem Geschäftsbesatz ausgezeichnet. Die hohe verkehrliche 

Bedeutung wird nicht zuletzt durch die direkten Anschlüsse an die Bundesstraße 

B 317 bzw. Autobahn A 98 sowie die Führung der Buslinien 6,10 und 7300 

unterstrichen. Aktuelle Verkehrszählungen spiegeln diese Relevanz auch in den DTV-

Zahlen wider: so konnten entlang der Schopfheimer Straße während einer 
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Querschnittsmessung bis zu 6.400 Kfz/24h und entlang der Lörracher Straße bis zu 

13.500 Kfz/24h gezählt werden. 

Situation des Radverkehrs 

Im Zuge von Verbesserungsmaßnahmen für den Radverkehr hat die Stadt Lörrach 

entlang der Schopfheimer bzw. Lörracher Straße in der Vergangenheit umfangreiche 

Markierungsmaßnahmen mit der Einrichtung von Schutzstreifen und flächigen 

Furtmarkierungen im Bereich von einmündenden Straßen vorgenommen. 

Nachfolgend lassen sich diese Maßnahmen in die nachfolgenden Abschnitte 

einteilen:  

¶ Höhe KP Großmannstraße bis Höhe Franz-Ehret-Straße: 

- Beidseitig markierte Schutzstreifen in einer Breite von 1,25 m 

- Breite der Kernfahrbahn ca. 4,10 - 4,40 m 

- Zul. Vmax = 50 km/h 

¶ Höhe Franz-Ehret-Straße bis Höhe Mulsowstraße: 

- Keine Radverkehrsanlage/-markierungen 

- Zul. Vmax = 30 km/h 

¶ Höhe Mulsowstraße bis Feerstraße: 

- Südseitig markierter Schutzstreifen in einer Breite von 1,25 m 

- Nordseitig markierte Piktogrammkette 

- Breite der Kernfahrbahn ca. 5,00 m 

- Zul. Vmax = 30 km/h bis Einmündung Albertusstraße 10b, nachfolgend Vmax 

= 50 km/h 

¶ Höhe Feerstraße bis Höhe Schöpflinstraße: 

- Beidseitig markierte Schutzstreifen in einer Breite von 1,25 m 

- Breite der Kernfahrbahn ca. 4,10 - 4,55 m 

- Zul. Vmax = 50 km/h 

Situation des ruhenden Kfz-Verkehrs 

Der städtebaulichen Charakteristik entsprechend, weist der betrachtete 

Straßenverlauf abschnittsweise Parkbuchten für den ruhenden Kfz-Verkehr auf, 
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insbesondere im nördlichen Seitenraum. Diese Längsparkstände sind mit einer Breite 

von 1,70 - 1,80 m schmal bemessen, was ein Hereinragen der parkenden Kfz in den 

Sicherheitstrennstreifen zu den markierten Schutzstreifen als direkte Folge hat. 

Zusätzlich sind diese Sicherheitstrennstreifen abschnittsweise nur unzureichend 

ausgebildet, sodass die Funktion als Sicherheitsraum zu den parkenden Kfz nur 

eingeschränkt gegeben ist. Dieses Defizit stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für 

Radfahrende dar, da es die Gefahr von sogenannten ĂDooring-Unfªllenñ erhºht. 

Insbesondere in den Bereichen mit Geschäftsbesatz ist zudem von erhöhten 

Parkwechselvorgängen zu rechnen, was zu einer Erhöhung des Konfliktpotentials 

führt. Ein Einhalten der erforderlichen Breiten von Sicherheitsräumen stellt ein 

effektives Mittel zur Entschärfung dieser Konfliktsituation dar und steigert somit die 

Verkehrssicherheit der Radfahrenden in hohem Maß. 

  

 

Abb. 3-17: Bestandssituation Schopfheimer 

Straße  

Anforderungen der Radschnellverbindung 

Aufgrund der durch die Randbebauung gegebenen beschränkten Platzverhältnisse 

würden für die Wahl der Lörracher Straße/Schopfheimer Straße als Vorzugstrasse 

der RSV lediglich Maßnahmen in Betracht kommen, die den vorhandenen 

Straßenraum (umstrukturiert) nutzen können. Der diesen Planungsrandbedingungen 

naheliegendsten Führungsform einer Fahrradstraße stehen jedoch die hohen 

Verkehrsbelastungen entgegen, da die konfliktfreie Vereinbarkeit der Führung von 
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RSV und Kfz-Verkehr lediglich bis zu einem Verkehrsaufkommen von ca. 2.500 

Kfz/Tag gegeben wäre. Das vorhandene Verkehrsaufkommen übersteigt diesen 

Orientierungswert um ein Vielfaches. Aufgrund der hohen verkehrlichen Bedeutung 

des Straßenzugs und mangelnder, gleichwertiger Routen zur Aufnahme etwaiger 

Verkehrsverlagerungen, können keine verkehrslenkende oder -beruhigende 

Maßnahmen zur Umsetzung einer Fahrradstraße in Erwägung gezogen werden. Mit 

Blick auf das gesamtstädtische Verkehrskonzept aus dem Jahr 2012 ist sogar von 

einer Erhöhung der Verkehrsmengen auf bis zu 16.000 Kfz/24 entlang der Lörracher 

Straße auszugehen. 

Während eine Einrichtung von Schutzstreifen bei höheren Verkehrsaufkommen 

grundsätzlich möglich ist, gelten gleichwohl einzuhaltende Standards, die es zur 

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von Radfahrenden einzuhalten gilt. 

Insbesondere in verkehrlich hoch belasteten Bereichen empfiehlt sich daher eine 

Abgrenzung von anzulegenden Mindestmaßen. Für die Einrichtung von 

Schutzstreifen entlang des betrachteten Straßenraums würde dies die Einhaltung der 

Schutzstreifenbreiten von 1,50 m sowie die Markierung von 0,75 m breiten 

Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Kfz bedeuten. Zusätzlich gelten 

Anforderungen an die Breite der zwischen den Schutzstreifen befindlichen Fahrbahn, 

um das Begegnen von Pkw zu ermöglichen. Die breite dieser Kernfahrbahn sollte 

mindestens 4,50 m, besser jedoch 5,00 m Breite betragen.  

In Abgleich mit der Bestandssituation ist festzustellen, dass die vorhandene 

Radverkehrsanlage lediglich die Mindestmaße der Anforderungen an Schutzstreifen 

einhält und in besonders beengten Abschnitten sogar unterschreitet. Während die 

Einrichtung der Schutzstreifen für den Radverkehr in der bisherigen Form dennoch 

eine Verbesserung bedeutete, kann die Infrastruktur die Aufnahme der zusätzlichen 

Radverkehrsströme, bedingt durch Einrichtung der RSV kapazitativ nicht zusätzlich 

aufnehmen. Generell wurden Schutzstreifen während der Aktualisierung zur 

Standardisierung von RSV in Deutschland als Netzelement von RSV als nicht mehr 

geeignet bewertet. Begründet ist dies v. a. in der geringen subjektiven Sicherheit, die 

durch die geringe Trennwirkung zum Kfz-Verkehr bedingt ist. Aufbauend auf den 

derzeitigen Stand der Technik in Form der Hinweise zu Radschnellverbindungen und 

Radvorrangrouten (H RSV) sind Schutzstreifen kein Teil mehr der aktuellen 

Qualitätsstandards an Radschnellverbindungen des Landes Baden-Württemberg.  

Gem. H RSV sollen Schutzstreifen nur noch bei Radvorrangrouten (RVR) Anwendung 

finden. Die Regelbreite von 2,00 m übersteigt die Vorgaben der Empfehlungen für 

Radverkehrsanlagen (ERA) dabei um 0,5 m. 

Bewertung 

Die Schopfheimer bzw. Lörracher Straße in Brombach wurde im Zuge der 

Vorplanungen zur Radschnellverbindung RS7 (K) intensiv analysiert, wobei sich 

herausstellte, dass eine Umgestaltung dieses Straßenzugs zur Haupttrasse der RSV 

aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der begrenzten Raumverhältnisse nur 
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unter erheblichen Einschränkungen möglich wäre. Trotz früherer Maßnahmen zur 

Verbesserung der Radinfrastruktur durch Schutzstreifen, stehen die verkehrlichen 

Bedingungen einer weiteren Aufwertung als Radschnellverbindung entgegen. Die 

aktuellen Verkehrszahlen und die städtebauliche Struktur lassen eine sichere und 

effiziente Integration einer RSV unter Einhaltung der notwendigen 

Sicherheitsstandards kaum zu. Aufgrund der erheblichen Diskrepanz zwischen dem 

erforderlichen und dem vorhandenen Straßenraum wird eine andere Trassenführung 

empfohlen, die eine geringere Verkehrsbelastung aufweist und gleichzeitig die 

Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen besser erfüllen kann. Die 

Empfehlungen aus der aktuellen Richtlinie zu Radschnellverbindungen und 

Radvorrangrouten sollten dabei als maßgebliche Leitlinie für die weitere Planung 

berücksichtigt werden. 

3.4.2 Hauptvariantenvergleich 

Hinweis: Der Hauptvariantenvergleich basiert auf dem Wissens- und Planungsstand 

von März 2023. Die in diesem Vergleich dargelegten Informationen und Annahmen 

entsprechen somit dem damaligen Planungsstand und berücksichtigen die 

verfügbaren Erkenntnisse bis zu diesem Zeitpunkt. Nach dem strategischen 

Zwischenschritt wurden an mehreren Stellen punktuelle Aktualisierungen 

vorgenommen, wobei diese jedoch vorwiegend auf die neu gewählte Vorzugstrasse 

fokussiert sind und eine detaillierte Anpassung der weiteren Hauptvarianten an 

spätere Entwicklungen nicht umfasst. Entsprechende Hinweise auf Änderungen ab 

März 2023 finden sich in den Kapiteln 3.3 sowie 4 ff.  

 Übersicht der Hauptvarianten 

Als Ergebnis der vorangegangenen Untersuchungen werden getrennt je Kommune 

(Schopfheim, Maulburg, Steinen, Lörrach) die folgenden Hauptvarianten im Zuge des 

Hauptvariantenvergleichs untersucht: 

¶ In Schopfheim werden drei Hauptvarianten und zusätzlich drei Kombinationen 

von Hauptvarianten untersucht: 

- Schopfheim I 

- Schopfheim II 

- Schopfheim III 

- Schopfheim I + Schopfheim II 

- Schopfheim II + Maulburg II 

- Schopfheim II + Schopfheim III 

- Nach Zwischenschritt zusätzlich Variante über Blasistraße/Roggen-

bachstraße 
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Abb. 3-18: Verlauf der Hauptvarianten in Schopfheim  (Kartengrundlage: openstreetmap.org, 

© OpenStreetMap-Mitwirkende, CC BY-SA, 2023, Darstellung: PGV-Alrutz) 

¶ In Maulburg werden drei Hauptvarianten bzw. Kombinationen von 

Hauptvarianten untersucht: 

- Maulburg I 

- Maulburg II 

- Maulburg III + Maulburg II 

 
Abb. 3-19: Verlauf der Hauptvarianten in Maulburg (Kartengrundlage: openstreetmap.org, 

© OpenStreetMap-Mitwirkende, CC BY-SA, 2023, Darstellung: PGV-Alrutz) 

¶ In Steinen werden drei Hauptvarianten bzw. Kombinationen von Hauptvarianten 

untersucht: 

Schopfheim I 

Schopfheim II 

Schopfheim III 

Maulburg II 

Maulburg I 

Maulburg II 

Maulburg III 
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- Steinen I 

- Steinen II + Steinen I 

- Steinen III + Steinen I 

- Nach Zwischenschritt zusätzlich Variante entlang Wiesedamm 

 
Abb. 3-20: Verlauf der Hauptvarianten in Steinen (Kartengrundlage: openstreetmap.org, 

© OpenStreetMap-Mitwirkende, CC BY-SA, 2023, Darstellung: PGV-Alrutz) 

  

Steinen I 

Steinen II 

Steinen III 
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¶ In Lörrach werden drei Hauptvarianten bzw. Kombinationen von Hauptvarianten 

untersucht: 

- Lörrach I 

- Lörrach II 

- Lörrach II + Lörrach I 

 
Abb. 3-21: Verlauf der Hauptvarianten in Lörrach  (Kartengrundlage: openstreetmap.org, 

© OpenStreetMap-Mitwirkende, CC BY-SA, 2023, Darstellung: PGV-Alrutz) 

Die untersuchten Hauptvarianten (HV) sind im Übersichtsplan Hauptvarianten (U16-

02) gesammelt dargestellt. 

  

Lörrach I 

Lörrach II 
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 Beschreibung der Hauptvarianten 

Die nachfolgenden Kapitel geben einen beschreibenden Überblick über die 

untersuchten Hauptvarianten, gegliedert nach den jeweiligen Gemarkungsgebieten. 

Diese sind als Ergänzung zu den konkreten Maßnahmenplanungen der 

entsprechenden Maßnahmenkataster zu verstehen, welche der Unterlage U25 zu 

entnehmen sind. Neben Angaben zu Start- und Endpunkt der jeweiligen 

Hauptvariante werden darüber hinaus Angaben zu Führungsformen, Verlustzeiten, 

Standardunterschreitungen und Ingenieurbauwerken gemacht. 

3.4.2.2.1 Schopfheim 

3.4.2.2.1.1 Schopfheim I 

Ausgehend von dem möglichen, zukünftigen Anschluss in Richtung Zell im Wiesental 

(Ehner-Fahrnau, Höhe Brücke über Wiese) führt die Trasse über eine Länge von etwa 

3,9 km bis zur Landstraße (L 139) in Richtung Maulburg. 

Die Trasse beginnt entlang des Dammweges in einem Überschwemmungsgebiet der 

Kategorie HQ100. Dort kommt es, durch den erforderlichen Ausbau des bestehenden 

selbstständig verlaufenden Weges zu einer getrennten Führung von Rad- und 

Fußverkehr aufgrund des zu erwartenden erhöhten (freizeitlichen) Fußverkehrs-

aufkommen, zu einer Inanspruchnahme von Biotoptypen und möglichen Betroffen-

heiten von Artengruppen. Bedingt durch die Lage ist zudem die soziale Kontrolle 

eingeschränkt. Über zwei Kanäle (Städtisches Wuhr, Gewerbekanal) werden 

Brückenneubauten erforderlich. Entlang der anschließenden Hauptstraße wird eine 

Fahrradstraße eingerichtet. Dort liegt das Verkehrsaufkommen mit 3.700 Kfz/24h6 

oberhalb des für Fahrradstraßen im Zuge von RSV geforderten Grenzwertes von 

2.500 Kfz/24h. Daraus ergibt sich die Erforderlichkeit von verkehrslenkenden 

Maßnahmen zur Verringerung des Durchgangsverkehrs. Auch innerhalb des 

StraÇenzuges āAn der Wieseó ist die Einrichtung einer Fahrradstraße geplant. Mit 

einem Verkehrsaufkommen von 3.000 ï 4.000 Kfz/24h7 werden auch hier 

verkehrslenkende Maßnahmen erforderlich. Es wird vorgeschlagen, in dem 

Straßenzug auf Höhe des Ernst-Friedrich-Gottschalk-Weges modale Filter zu 

errichten, um eine quartiersgerechte Verkehrsberuhigung durch Schaffung zweier 

eigenständiger Einrichtungsregime um die anliegenden Wohnblocks herum zu 

realisieren. Durch entsprechende Reduzierung der Durchgangsverkehre soll so auch 

zu einer Verkehrsreduzierung innerhalb des Gewerbegebiets geführt werden. Der 

Knotenpunkt mit der Landstraße (L 139) soll ferner zu einem Kompaktkreisverkehr 

umgebaut werden, wobei der Radverkehr im Mischverkehr zu führen wäre. In 

Anschluss westlich der Landstraße (L 139) wird ein Wegeausbau mit einer 

Verbreiterung von ca. 2,70 m auf 5,00 m Breite, zur gemeinsamen Führung von Rad- 

 
6 Verkehrszählung Oktober 2022 

7 Verkehrszählung Oktober 2022 
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und geringem Fußverkehr vorgesehen. Die Trasse liegt dort an dem Rand eines 

Wasserschutzgebiets der Zone II. In unmittelbarer Nähe zu dem Knotenpunkt L 139 

/ Gündenhausen schließt die HV Schopfheim I an die HV Schopfheim II mit Ziel 

Richtung Hauptvariante Maulburg I an. 

  

  

Abb. 3-22: Bestand: Dammweg, Brücke über städtisches Wuhr, An der Wiese, 

Wegeverbindung westlich der Landstraße (L 139) (v.l.n.r.) 

3.4.2.2.1.2 Schopfheim II 

Die Trasse der Hauptvariante Schopfheim II beginnt wie Schopfheim I in Ehner-

Fahrnau auf Höhe der Brücke über die Wiese und führt über eine Länge von ca. 4,5 

km zentral durch Schopfheim bis zur Landstraße (L 139) in Richtung Maulburg. 

Zu Beginn verläuft die Trasse durch die Straßen Ehner-Fahrnau und Grienmatt im 

Gewerbegebiet Grienmatt. Hier können Fahrradstraßen ohne bauliche Anpassungen 

ausgewiesen werden. Die bevorrechtigte Führung des Radverkehrs wird an den 

Einmündungen Ehner-Fahrnau/Grienmatt und Grienmatt/Hammerschmiedgasse 

durch abknickende Vorfahrten gesichert, was die Durchlässigkeit und Sicherheit in 

diesem Bereich erhöht. Da das Gebiet überwiegend am Rand des Gewerbegebiets 

verläuft und nur wenige Betriebe erschließt, bleibt das Verkehrsaufkommen 

verträglich für eine Radschnellverbindung.  

Von der Hammerschmiedgasse führt die Route weiter zur Hans-Vetter-Straße und 

dann als Fahrradstraße zur Hauptstraße Richtung Süden. Der Übergang erfolgt durch 
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eine kurze selbstständige Wegeverbindung zwischen Hammerschmiedgasse und 

Hans-Vetter-Straße, die künftig als gemeinsamer Geh- und Radweg mit einer 

geplanten Breite von 5,00 m ausgebaut wird. Die Fahrradstraße setzt sich in Richtung 

Süden bis zur Feldbergstraße fort. Aufgrund der geringen Belagsqualität und des 

hohen Verkehrsaufkommens, das die Grenzen für eine Fahrradstraße überschreitet, 

wird ein Umbau der Hauptstraße erforderlich. Ziel ist eine ortsbildgerechte Gestaltung 

mit Parkständen im Seitenraum, verbreiterten Gehwegen und zusätzlichen 

Grünflächen. Durch ein Einrichtungsverkehrsregime und Freigabe des Radverkehrs 

in Gegenrichtung soll das Verkehrsaufkommen reduziert werden. 

Ab der Feldbergstraße wird die Trasse bis zur Roggenbachstraße in die Innenstadt 

geführt und verläuft dort ebenfalls als Fahrradstraße bis zur Bahnhofstraße. Über die 

Bahnhofstraße und Bismarckstraße verläuft die Route westwärts zur Wiechser 

Straße, wo sie an einem signalisierten Knotenpunkt auf einen neu angelegten 

Zweirichtungsradweg auf der Westseite wechselt, um weiter zur Gündenhausen zu 

führen. Aufgrund der beengten Raumverhältnisse wird hier ein 

Einrichtungsverkehrsregime für Kfz entlang der Gündenhausen und Georg-Ühlin-

Straße in Erwägung gezogen. Der Zweirichtungsradweg endet am Kreisverkehr der 

L 139 und schließt an die landwirtschaftliche Wegeverbindung in Richtung Maulburg 

an. 

  

  

Abb. 3-23: Bestand: Hauptstraße, Feldbergstraße, Bahnhofstraße, Gündenhausen (v.l.n.r.) 
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3.4.2.2.1.3 Schopfheim III 

Hauptvariante Schopfheim III beginnt an einem anderen Startpunkt als die beiden 

anderen Schopfheimer Hauptvarianten, süd-östlich der Wiesentalbahn an dem 

Knotenpunkt Turnstraße/Nikolaus-Singeisen-Weg. Über eine Länge von ca. 3,9 km 

führt sie so bis an die Gemarkungsgrenze Maulburgs heran. 

Dabei folgt sie zunächst dem Nikolaus-Singeiesen-Weg in Form einer Fahrradstraße 

bis zu der Stichverbindung zur Schlattholzstraße in südliche Richtung. Die 

Stichverbindung, als selbstständige Wegeverbindung, wird im Zuge der Planungen 

zu einem gemeinsamen Geh- und Radweg ausgebaut und die Schlattholzstraße, 

bedingt durch die Nähe zu dem bestehenden Bahnübergang, wartepflichtig gequert. 

Weiter in Richtung Süden, über die Oberfeldstraße, führt die Trasse entlang der P+R-

Anlage im Bereich des Bahnhaltepunkts Schopfheim Schlattholz in Form einer 

ausgewiesenen Fahrradstraße bevor sie kurz mittels abknickender Vorfahrt in die 

Königsberer Straße und erneut bevorrechtigt in die Breslauer Straße einbiegt. Zur 

Umsetzung einer standardkonformen Fahrradstraße innerhalb der Breslauer Straße 

wird eine Neuordnung des Straßenraums geplant, welche dezidierte 

Längsparkstände inkl. ausreichender Sicherheitstrennstreifen für den ruhenden Kfz-

Verkehr sowie eine nutzbare Fahrbahnbreite von > 4,60 m vorsieht. So führt die 

Trasse bis an den vorhandenen Kreisverkehr zwischen Wehrer Straße, 

Himmelreichstraße und Schwarzwaldstraße heran, welcher unter Annahme der 

Einhaltung der empfohlenen Einsatzgrenzen der QS-BW von 

Mischverkehrsführungen innerhalb von Kreisverkehren passiert werden kann um auf 

die Wehrer Straße in westliche Richtung fortzuführen. Die Wehrer Straße soll bis vor 

den bestehenden Bahnübergang erneut als Fahrradstraße ausgewiesen werden, 

bevor sie über die Flächen des Bebauungsgebiets Kohlegäßle bis an die Hebelstraße 

herangeführt werden soll. Nach Erkenntnisstand zu dem Zeitpunkt des 

Hauptvariantenvergleichs wird hierfür ein Zweirichtungsradweg (ebenerdig oder ggf. 

aufgeständert) parallel zu dem Bahnkörper eingeplant. Die Hebelstraße wird erneut 

bedingt aus der Nähe zu dem Bahnübergang wartepflichtig zur Fortführung auf die 

Banmattstraße gequert. Innerhalb der Banmattstraße sieht die Planung die 

Einrichtung einer Fahrradstraße vor. Ein zur Aufrechterhaltung der anliegenden P+R-

Parkstände verfolgter Ansatz mittels Einrichtung breit dimensionierter 

Sicherheitstrennstreifen zu den Senkrechtparkständen konnte keine Zustimmung der 

zuständigen Verkehrsbehörde unter Berufung auf die aktualisierte StVO erfahren. 

(Entsprechende Veränderungen an der Maßnahmenplanung/Routenführung 

innerhalb Schopfheims können der Erläuterung zu dem Zwischenschritt in Kap. 3.3 

entnommen werden.) 

Im Bereich des Georg-Reinhardt-Hauses führt der Straßenkörper über einen 

Abschnitt in Privatbesitz des Betreibers. Ansätze zur Führung der RSV sahen dabei 

die Festlegung einer Nutzungsvereinbarung zur Führung des Radverkehrs auf der 

Fahrbahn oder alternativ die Einrichtung eines bahnparallelen Zweirichtungsradwegs 

bei Umstrukturierung der vorhandenen Parkplätze vor.  
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Nach Passieren der Parkflächen des Georg-Reinhardt-Hauses führt die Trasse über 

einen im Bestand als verkehrsberuhigten Bereich ausgewiesenen Abschnitt weiter in 

Richtung Westen. Der Lösungsansatz zur Vereinbarkeit von Radverkehr und der 

erforderlichen verkehrlichen Erschließung anliegender Grundstücke wird ein Ausbau 

auf 6,50 m Breite zur Einrichtung eines getrennten Geh- und Radwegs angestrebt. 

Der Radweg wäre in diesem Fall mittels Sonderfreigabe für Anlieger der Grundstücke 

freizugeben. Wie im Bestand soll der Abschnitt dabei mittels modaler Filter für den 

Kfz-Durchgangsverkehr gesperrt bleiben. Zu einem ggf. anfallenden Grunderwerb 

von Bahnflächen hat es positive Gespräche mit Bahnvertretern geben. In ihrem 

westlichen Ende soll die Banmattstraße als Fahrradstraße ausgewiesen werden und 

bis an das Wuhr geführt werden. Über ein kurzes Stück auszubauender 

selbstständiger Wegeverbindung führt die Trasse an den bestehenden Kreisverkehr 

Wiechser Straße/Schwarzwaldstraße/Belchenstraße heran. Unter Annahme der 

Annahme der Einhaltung der empfohlenen Einsatzgrenzen der QS-BW von 

Mischverkehrsführungen innerhalb von Kreisverkehren wird die RSV weiter auf die 

Belchenstraße geführt. In Form einer Fahrradstaße führt die Trasse weiter über die 

Belchenstraße, Blauenstraße bis an die Hohe-Flum-Straße in Richtung Westen. Zur 

Einhaltung der Standards an Fahrradstraßen im Verlauf von RSV kommt es dabei zu 

teilweisem Entfall von Kfz-Parkständen. Über eine geplante Fahrradstraße innerhalb 

der nach Westen führenden Hohe-Flum-Straße führt die Trasse folglich bis an den 

Stadtrand Schopfheims, bis sie über die bestehende landwirtschaftliche 

Wegeverbindung die B 317 unterquert und weiter in Richtung Maulburg (HV Maulburg 

III) führt. Ein alternativer Anschluss an die Maulburger Hauptvariante II ist über 

Abzweigung in nördliche Richtung vor Unterquerung der B 317 gegeben. Für diese 

Variante wäre die Querung des Gleiskörpers (Über- oder Unterführung) via neu zu 

errichtendem Ingenieurbauwerk umzusetzen. 
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Abb. 3-24: Bestand: Nikolaus-Singeisen-Weg, Banmattstraße, Belchenstraße, landw. Wv Rtg. 

Maulburg (v.l.n.r.) 

3.4.2.2.1.4 Kombination Schopfheim I + Schopfheim II 

Die Variante ergibt sich aus der Kombination zweier Hauptvarianten mit einer 

resultierenden Länge von etwa 4,2 km. Aus Richtung Nordosten folgt die Trasse 

zunächst dem Verlauf von Schopfheim II bis zur Hauptstraße, und anschließend 

weiter in Richtung Westen dem Verlauf von Schopfheim I. Die Trasse verläuft somit 

über Ehner-Fahrnau, Hammerschmiedgasse, Hans-Vetter-Straße, Hauptstraße, 

Mattenleestraße, Wiesenweg, Friedrich-Hecker-Straße, An der Wiese und die 

Landstraße (L 139). 

3.4.2.2.1.5 Kombination Schopfheim II + Maulburg II 

Die Variante ergibt sich aus der Kombination zweier Hauptvarianten mit einer 

resultierenden Länge von etwa 4,7 km. Die Trasse folgt zum Großteil dem Verlauf 

von Schopfheim II. Von Gündenhausen verläuft die Trasse jedoch über Hohe-Flum-

Straße in Richtung Maulburg und folgt dabei dem Verlauf von Maulburg II. Die Trasse 

verläuft somit über Ehner-Fahrnau, Hammerschmiedgasse, Hans-Vetter-Straße, 

Hauptstraße, Feldbergstraße, Himmelreichstraße, Roggenbachstraße, Wehrer 

Straße, Hebelstraße, Bahnhofstraße, Bismarckstraße, Wiechser Straße, 

Gündenhausen und Hohe-Flum-Straße. 
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3.4.2.2.1.6 Kombination Schopfheim II + Schopfheim III 

Die Variante ergibt sich aus der Kombination zweier Hauptvarianten mit einer 

resultierenden Länge von etwa 4,5 km. Aus Richtung Nordosten folgt die Trasse 

zunächst dem Verlauf von Schopfheim II bis zum Bahnübergang Hebelstraße, und 

anschließend weiter in Richtung Westen dem Verlauf von Schopfheim III. Die Trasse 

verläuft somit über Ehner-Fahrnau, Hammerschmiedgasse, Hans-Vetter-Straße, 

Hauptstraße, Feldbergstraße, Himmelreichstraße, Roggenbachstraße, Wehrer 

Straße, Bahnübergang Hebelstraße, Bannmattstraße, Belchenstraße, Blauenstraße 

und Hohe-Flum-Straße. 

3.4.2.2.2 Maulburg 

3.4.2.2.2.1 Maulburg I 

Die Trasse der Hauptvariante Maulburg I beginnt entlang der landwirtschaftlichen 

Wegeverbindung nördlich des Straßendamms der B 317 an der Gemarkungsgrenze 

zu Schopfheim im Osten und führt über eine Länge von ca. 2,7 km bis zu der 

Unterführung der B 317 im Bereich der Gemarkungsgrenze zu Steinen entlang der 

Straße In der Teichmatt.  

Von der landwirtschaftlichen Wegeverbindung ausgehend, welche im Zuge der 

Planungen zur gemeinsamen Nutzung von landwirtschaftlichen Verkehren sowie 

Rad- und Fußverkehr auf eine Breite von 5,00 m auszubauen ist unterquert die Trasse 

via bestehende Unterführung die B 317 im Zuge der Straße Herzenau. Um in 

Richtung Ortszenrum an die Hauptstraße anzuschließen, muss die Trasse im Fortlauf 

die zwei Kreisverkehre des Blostwegs (innerörtliche L 139) passieren. Hierzu wird der 

östliche Seitenarm des östlichen Kreisverkehrs und danach der südliche Seitenarm 

bevorrechtigt gequert. Nach Querung der Schauinslandstraße wird die RSV in Form 

eines auszubauenden getrennten Geh- und Radwegs weiter an den westlichen 

Kreisverkehr herangeführt, dessen südlicher Seitenarm erneut bevorrechtigt gequert 

wird.  

Nach der Anbindung der RSV an die Hauptstraße verläuft die Trasse zentral durch 

das Ortszentrum von Maulburg. Dabei lässt der Straßenraum der Hauptstraße eine 

separat geführte Radverkehrsanlage nicht zu, was eine Führung des Radverkehrs 

auf der Fahrbahn erforderlich macht. Für die Ausweisung als Fahrradstraße ist die 

gegenwärtige Verkehrsbelastung zu hoch (bis zu 6.000 bzw. 8.500 Kfz)8, sodass 

umfassende verkehrslenkende und -reduzierende Maßnahmen erforderlich wären, 

um das Verkehrsaufkommen mindestens zu halbieren. Synergieeffekte könnten sich 

hier mit bestehenden Planungsszenarien von 2008 ergeben, die eine Sperrung der 

Hauptstraße für den Durchgangsverkehr sowie der Durchbindung der 

Wiesentalstraße vorsehen. Bei Umsetzung dieser Maßnahmen könnte die 

 
8 Verkehrserhebung 2008 
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Hauptstraße als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Ein einhergehender Umbau 

des Straßenraums würde eine Verbreiterung der Gehwege und die Gewährleistung 

einer durchgehend nutzbaren Fahrbahnbreite von 5,00 m ermöglichen, einschließlich 

ausreichender Sicherheitsabstände zu den etwaigen Kfz-Stellplätzen. Um eine 

flüssige und sichere Führung des Radverkehrs zu gewährleisten, ist außerdem eine 

Bevorrechtigung gegenüber einmündenden Straßen vorgesehen.  

Im Bereich des Campus Endress+Hauser könnte durch eine Abstimmung der 

Planungen eine höhere Fußgängersicherheit erzielt werden. Ein Ansatz wäre, die 

Hauptstraße in diesem Bereich tieferzulegen und zu deckeln, um den Radverkehr 

planfrei unter einem so entstehenden Aufenthaltsbereich hindurchzuführen. In dem 

Abschnitt der Hauptstraße im westlichen Ortsbereich kann eine ähnliche 

verkehrsberuhigende Strategie zielführend angewendet werden. Hier könnte das 

Planungsszenario zur Errichtung einer neuen Verbindungsstraße zwischen dem 

westlichen Zubringer zur B 317 und der Wiesentalstraße (Planungsszenario 2/3 der 

Untersuchung 2008) eine Verkehrsentlastung und damit eine verträgliche Führung 

als Fahrradstraße ermöglichen. Bei Reduzierung des Verkehrs könnte die 

Hauptstraße auch hier als Fahrradstraße in 5,00 m Breite ausgewiesen werden. Die 

dadurch gewonnene Breite im Straßenraum würde für die Verbreiterung des 

nördlichen Gehwegs genutzt. 

Die Trasse setzt sich über den Mühleweg fort, der als Fahrradstraße ausgewiesen 

wird. Dabei wird die Fahrbahn auf eine Breite von 5,00 m durch einen einseitigen 

Bordversatz verschmälert. Die bestehenden wechselseitigen Fahrbahneinengungen 

werden zurückgebaut, und der nördliche Gehweg entsprechend verbreitert. Das 

Parken am Fahrbahnrand wird unterbunden. Die entfallenen Kfz-Stellplätze könnten 

durch bereits vorhandene private Einstellflächen kompensiert werden, oder es 

bestünde die Möglichkeit, zusätzliche Einstellplätze auf angrenzenden privaten 

Grundstücken neu einzurichten. 

Zusätzlich wird ein Einrichtungsregime in Fahrtrichtung Westen mit Freigabe für den 

Radverkehr in Gegenrichtung eingerichtet. Die Fahrbahn erhält zudem eine 

Belagsausbesserung, bei der vorhandene Natursteinpflasterungen durch 

Asphaltbelag ersetzt werden, um eine gleichmäßige und komfortable Fahrfläche für 

den Radverkehr sicherzustellen. 

Im weiteren Verlauf des Mühlewegs wird das geplante Einrichtungsregime fortgeführt 

und die Fahrradstraße bleibt für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben. Im 

Abschnitt zwischen Grethermühle und dem Brückenbauwerk über den Gewerbekanal 

wird die Fahrbahn auf mindestens 4,60 m verbreitert. Die nötigen Flächen werden 

durch Verdolung des südlichen Grabens ermöglicht, während eine Leitplanke zum 

Schutz zum benachbarten Gleiskörper eingerichtet wird. Baumstandorte sind nach 

Möglichkeit zu erhalten bzw. ortsnah einzubinden. Im Bereich der Grethermühle und 

des Brückenbauwerks werden punktuelle Engstellen hingenommen, die jedoch durch 
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das neu eingerichtete Einrichtungsregime entschärft werden. An der Kreuzung In der 

Teichmatt wird die RSV bevorrechtigt. 

Die Trasse führt anschließend über die Straße In der Teichmatt, die als Fahrradstraße 

in bestehender Breite ausgewiesen wird. Sicherheitstrennstreifen sorgen hier für 

Abstand zwischen dem Radverkehr und den bestehenden Längsparkständen im 

Seitenraum. Das Parken am Fahrbahnrand wird unterbunden; entfallende Stellplätze 

können durch Längsparkstände im südlichen Seitenraum zwischen den bestehenden 

Bäumen kompensiert werden, wobei weitere Sicherheitsabstände berücksichtigt 

werden. 

  

  

Abb. 3-25: Bestand: landw. Wv zwischen Schopfheim und Maulburg Rtg. Herzenau, 

Hauptstraße, Engstelle Grethermühle, Kreuzung In der Teichmatt/Mühleweg 

(v.l.n.r.) 

3.4.2.2.2.2 Maulburg II 

Die Trasse der Hauptvariante Maulburg II beginnt an der vorhandenen, selbstständig 

geführten Wegeverbindung, die auf eine Breite von 6,00 m ausgebaut wird, um eine 

getrennte Führung für Rad- und Fußverkehr zu ermöglichen. Dabei bestehen zwei 

Verbreiterungsansätze: Entweder erfolgt eine Erweiterung auf der Nordseite durch 

Grunderwerb oder Nutzungsvereinbarungen mit angrenzenden Gewerbeflächen 

unter Berücksichtigung der Bebauungspläne für Starennest/Riegelmatt, oder die 

Verbreiterung erfolgt auf der Südseite, mit Sicherungsmaßnahmen zum Gleiskörper 
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hin. Ein Brückenbauwerk über den Schlierbach und die Verdolung eines Grabens 

ergänzen die Maßnahmen. An der Einmündung in die Feldbergstraße wird nach 

Möglichkeit eine bevorrechtigte Führung eingerichtet. 

In der Feldbergstraße wird die Route als Fahrradstraße ausgewiesen. Die 

Fahrbahnbreite wird durch einen nördlichen Bordversatz reduziert, um den Gehweg 

zu verbreitern und einen Sicherheitsabstand zu Grundstückszufahrten zu schaffen. 

Das Kfz-Parken am Fahrbahnrand wird unterbunden, und an einem westlichen 

Abschnittsende wird ein Sicherheitstrennstreifen zu Senkrechtparkständen markiert. 

Zusätzlich wird im Bereich des Remondis-Betriebs auf mögliche Rangiervorgänge 

Rücksicht genommen, indem Sichtfelder freigehalten werden. 

Die Trasse überquert den Blostweg an einer wartpflichtigen Querungsstelle, die durch 

eine Mittelinsel gesichert wird, und verläuft anschließend auf der Bahnhofstraße. Dort 

bleibt die Breite bestehen, jedoch wird die Fahrradstraße durch markierte 

Sicherheitstrennstreifen zu Schräg- und Längsparkständen ergänzt, um eine 

durchgehende Fahrbahnbreite von mindestens 4,60 m zu gewährleisten. 

Die Köchlinstraße wird daraufhin aufgrund ihrer Lage zu dem Bahnübergang 

wartepflichtig gequert. Die Anbindung an die Alemannenstraße erfolgt durch einen 

Ausbau der Radwegeinfrastruktur entlang der nördlichen Bahnkörperseite. Dabei wird 

der Radverkehr auf 4,00 m Breite geführt, wobei Schutzplanken zum Bahnkörper für 

zusätzliche Sicherheit sorgen sollen. Der Fußverkehr wird räumlich getrennt auf die 

gegenüberliegende Seite verlegt, ohne Freigabe auf der Radverkehrsseite. An dem 

Bahnübergang Neue Straße werden Aufstellbereiche eingerichtet, die bei 

Schrankenschließzeiten genutzt werden, ergänzt durch eine Mittelinsel für Stoßzeiten 

mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. 

In der Alemannenstraße selbst ist eine Ausweisung als Fahrradstraße vorgesehen, 

wobei ein 1,00 m breiter Sicherheitstrennstreifen zu den vorhandenen 

Senkrechtparkständen markiert wird. Die Fahrbahnbreite wird durchgehend auf 5,00 

m reduziert, um die Gehwege u. a. für bessere Barrierefreiheit zu verbreitern. An 

einmündenden Straßen wird die Fahrradstraße bevorrechtigt geführt. Auf einem 

weiteren Abschnitt der Alemannenstraße wird auf Längsparkstände verzichtet, um 

eine durchgehende nutzbare Fahrbahnbreite von 5,00 m zu gewährleisten. In 

Bereichen mit Parkständen im Seitenraum wird ein 0,75 m breiter 

Sicherheitstrennstreifen markiert. Für den Abschnitt im Bereich der Wohngebäude 

wird eine durchgängige Fahrbahnbreite von 5,00 m und im Bereich der 

Gewerbeansiedlungen von 5,50 m vorgesehen. Ein Mittelstreifen im Stil des 

Ăhollªndischen Modellsñ kann die Geschwindigkeiten reduzieren und sorgt f¿r 

ausreichenden Überholabstand zu Radfahrenden. Der südseitige Gehweg wird auf 

2,50 m verbreitert und Parkbuchten sind mit Sicherheitstrennstreifen markiert. 
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Abb. 3-26: Bestand: Feldbergstraße, Bahnhofstraße, bahnparallele Wv (Nordseite), 

Alemannenstraße (v.l.n.r.) 

3.4.2.2.2.3 Kombination Maulburg II + Maulburg III 

Für die kombinierte Variante Maulburg II und Maulburg III beginnt die Trassenführung 

an der bestehenden Unterführung der B 317 an der Gemarkungsgrenze zu 

Schopfheim und erstreckt sich über etwa 2,6 km bis zur Anbindung an die 

Hauptvariante Maulburg II in der Alemannenstraße in Richtung Steinen. 

Der erste Abschnitt sieht den Neubau einer Wegeverbindung in einer Breite von 5,00 

m vor, die als gemeinsamer Geh- und Radweg mit moderatem Fußverkehr genutzt 

wird. Die Führung verläuft parallel zum südlichen Ufer des Schlierbachs unter 

Einhaltung des Gewässerrandstreifens und setzt den Grunderwerb 

landwirtschaftlicher Flächen voraus. Im weiteren Verlauf wird die Route bahnparallel 

geführt, um Eingriffe in Grün- und Bahnflächen möglichst zu vermeiden. Eine 

Mitnutzung durch landwirtschaftlichen Verkehr ist nicht vorgesehen, da alternative 

Zufahrtswege zu den Agrarflächen existieren. 

Anschließend wird die Trasse aufgeständert, parallel südlich der Gleise, zwischen 

Gleiskörper und Privatgrundstücken, weitergeführt, um die Bahnübergänge 

Hermann-Burte-Straße und Köchlinstraße planfrei und verlustzeitenfrei zu 

überwinden. Dies reduziert mögliche Konflikte mit den Nutzungsansprüchen der Bahn 

und verbessert die Anbindung an das kommunale Netz. Erste Einschätzungen deuten 
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darauf hin, dass die notwendigen Anrampungen ohne erhebliche bauliche Konflikte 

realisiert werden können, wobei eine detaillierte Abstimmung mit der Bahn 

erforderlich ist. 

Der folgende Abschnitt sieht den Ausbau der bestehenden Wegeverbindung auf 6,50 

m Breite für eine getrennte Führung von Rad- und Fußverkehr vor. Da hier ein 

erhöhtes Fußverkehrsaufkommen erwartet wird, erfolgt der Flächengewinn zur 

Verbreiterung auf der Südseite. An der westlichen Engstelle zwischen privater 

Wohnbebauung und Bahnanlage wird eine ca. 40 m lange Standardunterschreitung 

hingenommen, wobei die Wegefläche auf maximal mögliche 5,00 m für die 

gemeinsame Führung von Rad- und Fußverkehr ausgebaut wird. Sofern möglich, 

könnte eine Erweiterung in Richtung der Bahnanlage vorgenommen werden, da die 

Dammlage in diesem Bereich noch nicht stark ausgeprägt ist. Eine bauliche 

Sicherung der Bahnflächen (etwa durch einen Zaun) wird hier erforderlich sein. 

Danach bindet die Trasse an den Verlauf der Hauptvariante Maulburg II auf der 

Alemannenstraße an und wird simultan geführt. 

  

Abb. 3-27: Bestand: bahnparallele Wegeverbindung (Südseite), Engstelle (v.l.n.r.) 

3.4.2.2.3 Steinen 

3.4.2.2.3.1 Steinen I 

Die Hauptvariante Steinen I verläuft ab der Gemarkungsgrenze zu Maulburg im 

Bereich der Unterführung der B317/In der Teichmatt und erstreckt sich bis zur 

Gemarkungsgrenze zu Lörrach auf einer Gesamtlänge von etwa 2,9 km. 

Zu Beginn wird die vorhandene Wegeverbindung auf 5,00 m verbreitert, um den Rad- 

und Fußverkehr gemeinsam zu führen. Die Verbreiterung erfolgt dabei nach Süden, 

wobei ein Sicherheitsabstand zum Bahnkörper gewahrt bleibt; eventuell ist ein 

geringfügiger Grunderwerb seitens der Bahn notwendig. Für den Hundesportverein 

werden Zufahrten bis zum Ende der Parkstände freigegeben. Um die Sicherheit zu 

erhöhen, werden Poller im Engstellenbereich zurückgebaut und modale Filter an 
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wichtigen Einfahrten installiert, unterstützt durch regelmäßigen Grünschnitt zur 

Verbesserung der Sichtverhältnisse. 

Weiter westlich wird ein neuer 4,00 m breiter Zweirichtungsradweg entlang des 

nördlichen Bahnrandes gebaut. Die Querung des Föhribuckwegs erfolgt 

wartepflichtig, wobei eine Mittelinsel aufgrund geringer Verkehrsmengen nicht 

notwendig ist. Um die Bahnanlage und die Wiese sicher und planfrei zu queren, wird 

nördlich der bestehenden Eisenbahnbrücke eine separate Brücke für den Radverkehr 

gebaut. Die Brücke wird so platziert, dass sie komfortable Steigungen für den 

Radverkehr ermöglicht und eine südliche Anrampung unter Berücksichtigung des 

Hochwasserschutzes gewährleistet ist. Dabei überquert die Brücke zuerst die Wiese 

und anschließend die Bahntrasse samt Oberleitungen. 

Im weiteren Verlauf erfolgt der Neubau eines 4,00 m breiten Zweirichtungsradwegs 

auf der Südseite der Bahn. Die Querung der Eisenbahnstraße kann durch eine 

Mittelinsel erleichtert werden. Bei einer ggf. anstehenden Sperrung des 

Bahnübergangs könnte die Routenführung durch eine ebenerdige verlustzeitenfreie 

Querung optimiert werden. 

Die Strecke führt entlang der Wiesenstraße, wo sie zur Fahrradstraße ausgewiesen 

wird. Hier wird das Kfz-Parken am südlichen Fahrbahnrand unterbunden und zur 

Sicherheit ein 0,75 m breiter Trennstreifen zu bestehenden Parkplätzen markiert. In 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde kºnnte eine Ăunechte EinbahnstraÇeñ f¿r den Kfz-

Verkehr eingerichtet werden, was die Verkehrsberuhigung und die Trennung von 

Wohn- und Gewerbeverkehren begünstigen würde. Der Straßenquerschnitt wird auf 

5,50 m reduziert und ein Pflastermittelstreifen im Stil des Ăhollªndischen Modellsñ 

integriert, um Überholabstände zu sichern. 

Am westlichen Ende der Wiesenstraße wird der Kreisverkehr mit optimierten 

Übergängen gem. Musterblatt S3 (H RSV Bild 40) beibehalten. 
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Abb. 3-28: Bestand: In der Teichmatt, Wiesenstraße I, Wiesenstraße II, bahnparallele WV in 

Rtg. ZKL (v.l.n.r.) 

3.4.2.2.3.2 Kombination Steinen II + Steinen I 

Die Trasse der kombinierten Varianten Steinen II und Steinen I beginnt entlang der 

Alemannenstraße an der Gemarkungsgrenze zu Maulburg und verläuft in 

nordwestlicher Richtung. Sie unterquert die B 317 mittels einer neu zu errichtenden 

Unterführung und setzt sich parallel zur Bahnanlage über den Föhribuckweg bis zur 

Wiese fort. 

Im Anschluss erfolgt die Ausweisung der vorhandenen Wegeverbindung als 

Fahrradstraße, mit einer Freigabe für Anlieger und Fahrzeuge der Wasserwirtschaft. 

Die Route wird auf eine durchgängige Breite von 5,00 m ausgebaut, was praktisch 

einem Straßenneubau gleichkommt. Um den steigenden Fußverkehr durch die 

geplante Fuß- und Radverkehrsbrücke über die Wiese zu berücksichtigen, ist ein 

separater Gehweg in 2,00 m Breite entlang der Nordseite vorgesehen. Dies 

verbessert die Erschließung der anliegenden Grundstücke und erhöht die 

Sichtverhältnisse zu privaten Zufahrten. 

Besondere Beachtung findet auch die geplante Ortsumfahrung Steinen Ost, die als 

Unterführung der Bahngleise vorgesehen ist und von der Radschnellverbindung 

(RSV) überbrückt werden müsste. Aufgrund der Nähe zur Wiese wird die 
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Ortsumfahrung in geringerer Tieflage verlaufen, was eine Überbrückung mit zu 

überwindender Höhe für die RSV erforderlich macht. 

Die Trasse führt schließlich weiter bis zur Wiesenstraße, wo sie in die Hauptvariante 

Steinen I übergeht und parallel zur südlichen Bahnanlage Richtung Lörrach verläuft. 

  

  

Abb. 3-29: Bestand: Landstraße/Straßendamm B 317, Blick über Wiese entlang 

Eisenbahnbrücke, Wiesevorland, Jahnstraße (v.l.n.r.) 

3.4.2.2.3.3 Kombination Steinen I + Steinen III 

Die Trasse der Kombination Steinen I und Steinen III beginnt an der 

Gemarkungsgrenze zu Maulburg entlang der Alemannenstraße. Von dort orientiert 

sie sich in Richtung Neueteichstraße, Maulburger Straße, um schließlich im Zuge 

einer Passerelle die Wiese zu queren und sich im Bereich der Wiesenstraße an den 

Verlauf der Hauptvariante Steinen I anzuschließen. Die Gesamtlänge dieser 

kombinierten Variante beträgt etwa 3,1 km. 

Im ersten Abschnitt entlang der Neueteichstraße erfolgt die Ausweisung zur 

Fahrradstraße in der bestehenden Breite. Die angrenzenden Parkflächen werden neu 

organisiert, eventuell unter Einbeziehung der südlichen Freifläche, was eine 

Detailplanung inklusive einer Parkraumuntersuchung erfordert. Die bestehenden 

nördlichen Senkrechtparkstände werden dabei in Längsparkstände umgewandelt, 

wobei Sicherheitstrennstreifen markiert werden. 
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Entlang der Maulburger Straße wird die Trasse ebenfalls als Fahrradstraße geführt. 

Hier wird die Fahrbahnbreite auf mindestens 4,60 m ausgelegt, wobei das Kfz-Parken 

auf einer Seite unterbunden wird. Entlang der verbleibenden Parkstände auf der 

gegenüberliegenden Seite werden Sicherheitstrennstreifen markiert, um eine 

ausreichende Distanz zum Radverkehr sicherzustellen. Im weiteren Verlauf der 

Maulburger Straße wird der Straßenraum neu strukturiert, sodass das Kfz-Parken 

vollständig entfällt und die Gehwege verbreitert werden. Die Fahrradstraße erhält 

dabei eine durchgängige, einbaufreie Fahrbahnbreite von mindestens 4,60 m. Die 

Radverkehrsführung wird an Kreuzungen durch abknickende Vorfahrtsregelungen 

bevorrechtigt, insbesondere am Knotenpunkt zur Bernhardstraße, wo eine 

Aufpflasterung die Verkehrsführung verdeutlicht. Im letzten Abschnitt der Maulburger 

Straße erfolgt eine weitere Verbreiterung der Gehwege auf 2,00 m, bei einer 

durchgängigen Fahrbahnbreite von 5,00 m. 

Auf der Gewerbestraße/Teichweg wird die Trasse ebenfalls als Fahrradstraße (Kfz 

frei) in der bestehenden Breite ausgewiesen. Das Kfz-Parken an den 

Fahrbahnrändern wird unterbunden, um eine ungestörte Radverkehrsführung zu 

ermöglichen. 

Zur Wiesequerung ist der Bau einer Passerelle geplant, die eine zentrale 

Voraussetzung für diese kombinierte Trassenführung darstellt. Die Passerelle wird so 

konzipiert, dass sie den Rad- und Fußverkehr über die Wiese führt und damit eine 

direkte und effiziente Verbindung in Richtung der Wiesenstraße zwischen den 

Ortsteilen Steinen und Höllstein ermöglicht. Die Anrampungen der Passerelle sind so 

gestaltet, dass sie die topografischen und fließenden Gegebenheiten des Bereichs 

berücksichtigen und einen barrierefreien Übergang gewährleisten. Nach der 

Überquerung schließt die Trasse an die bestehende Wegeverbindung entlang der 

Wiesenstraße an, die bereits in der Hauptvariante Steinen I beschrieben ist. 

  

Abb. 3-30: Bestand: Maulburger Straße I, Maulburger Straße II (v.l.n.r.) 
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3.4.2.2.4 Lörrach 

3.4.2.2.4.1 Lörrach I 

Die Trasse der Hauptvariante Lörrach I beginnt an der Gemarkungsgrenze zu Steinen 

entlang der bahnparallelen landwirtschaftlichen Wegeverbindung und verläuft 

zunächst auf einer 5,00 m breiten gemeinsamen Führung für Rad-, Fuß- und 

landwirtschaftlichen Verkehr. Dabei wird er entlang des zweigleisigen Ausbaus der 

Wiesentalbahn geführt, um den geplanten Zentralklinikum-Anschluss an die RSV zu 

gewährleisten. 

Anschließend quert die Route die Wiese über eine neu zu errichtende Brücke und 

führt weiter durch das Gewerbegebiet Brombach Ost entlang der Gustav-Winkler-

Straße und der Karl-Wenk-Straße als Fahrradstraße. Ab hier erfolgt die Querung 

unter der Bahn mittels einer neuen Unterführung, um die Trasse zur Ortmattstraße 

weiterzuführen. Die Ortmattstraße wird ebenfalls als Fahrradstraße ausgewiesen, 

wobei Längsparkstände an den Fahrbahnrändern entfallen, um eine durchgängige 

Fahrbahnbreite von >4,60 m zu gewährleisten. 

Nach wartepflichtiger Überquerung der Franz-Ehret-Straße wird die Route in der 

Druckergasse fortgeführt, die ebenfalls als Fahrradstraße ohne Parkstände 

eingerichtet wird. Anschließend wechselt die Führung auf eine eigenständige 

Wegeverbindung. Dabei führt die RSV über neue Brückenbauwerke über Kanäle und 

unterquert die Bahngleise erneut via neu zu erbauende Unterführung zum Anschluss 

an den Bahnweg in Richtung Lörrach Messegelände. In Richtung Grütt führt die RSV 

als Zweirichtungsradweg bzw. getrenntem Geh- und Radweg bahnparallel entlang 

des Messegeländes. Im Bereich des Wasserwerks wird die Bahntrasse erneut 

unterquert und führt dann in Richtung Westen bis auf die Haagener Straße, welche 

als Fahrradstraße weiter in Richtung Stadtmitte nach Süden führt. 

Über die Riesstraße und die bereits eingerichteten Fahrradstraßen entlang der 

Spitalstraße und der Weinbrennerstraße führt die Route weiter zur Basler Straße. Dort 

wird ein neuer einseitiger 4,00 m breiter Zweirichtungsradweg entlang der Westseite 

eingerichtet. In südlichen Abschnitten erfolgt die Gestaltung im Rahmen eines 

bewilligten Architektenentwurfs, der Radfahrstreifen in einer Breite von 2,00 m 

vorsieht. 
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Abb. 3-31: Bestand: Ortmattstraße, WV zwischen B 317 und Bahnkörper, Haagener Straße, 

Basler Straße (v.l.n.r.) 

3.4.2.2.4.2 Lörrach II 

Die Trasse der Hauptvariante Lörrach II beginnt wie Lörrach I an der 

Gemarkungsgrenze zu Steinen entlang der bahnparallelen landwirtschaftlichen 

Wegeverbindung und führt westlich am Zentralklinikum Lörrach (ZKL) vorbei. Lörrach 

II weist ab der Gustav-Winkler-Straße einen anderen Verlauf auf und führt in Richtung 

Südwesten per Zweirichtungsradweg auf die Schopfheimer Straße. Die Querung der 

Schopfheimer Straße hin zur Großmannstraße erfolgt über einen neu angelegten 

Kreisverkehr, der neben der Überführung der RSV von einer Führung im Seitenrauf 

auf eine Fahrradstraße auch die Funktion einer Verkehrsberuhigung einnimmt.  

Die Großmannstraße und die folgenden Abschnitte der Bündtenstraße werden 

ebenfalls als Fahrradstraßen ausgewiesen, wobei eine Reduktion des Kfz-Parkens 

und eine Erweiterung der Gehwege vorgesehen sind. 

Anschließend verläuft die Route über die Römerstraße, wo auf der Südwestseite ein 

3,00 m breiter Zweirichtungsradweg eingerichtet wird, was das Parken an dieser Seite 

ausschließt. Der Radweg wird durch einen 1,00 m breiten Sicherheitstrennstreifen zur 

Fahrbahn geschützt. Die Querung zur Wilhelm-Wagner-Straße erfolgt bevorrechtigt, 

um eine durchgängige Führung zu gewährleisten. 
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Weiter geht es über die Wilhelm-Wagner-Straße und die Mulsowstraße, beide 

ebenfalls als Fahrradstraßen ausgewiesen und ohne Kfz-Parkraum an den 

Fahrbahnrändern. Dies ermöglicht eine Fahrbahnbreite von >4,60 m und sorgt für 

eine sichere, vorfahrtsberechtigte Radführung durch diese Abschnitte. Zusätzliche 

Aufpflasterungen an Einmündungen erhöhen hier die Sichtbarkeit und Sicherheit für 

den Radverkehr. 

Die letzte Strecke der Hauptvariante Lörrach II führt über die Hellbergstraße, in der 

ebenfalls eine Fahrradstraße eingerichtet wird. Beidseitig verbreiterte Gehwege auf 

2,00ï2,50 m im Bereich der Schule und des Kindergartens berücksichtigen die hohen 

Fußverkehrsmengen.  

Im Bereich der Brombacher Straße wird die RSV innerhalb des südöstlichen 

Seitenraums geführt. Dabei wird die RSV zur Minimierung von Eingriffen in 

begleitendes Grün als auch Grunderwerb als gemeinsamer Geh- und Radweg 

geführt, unter der Annahme das das Fußverkehrsaufkommen gering und auch auf der 

anderen Straßenseite fokussiert geführt werden kann.  

Die Hartmattenstraße wird zur Fahrradstraße mit der Freigabe für Kfz ausgewiesen 

und erhält eine durchgängige, einbaufreie Fahrbahnbreite von mehr als 4,60 m. Um 

die Sicherheit zu erhöhen, werden Sicherheitstrennstreifen markiert. Die 

bevorrechtigte Führung der RSV an den Einmündungen wird durch Aufpflasterungen 

und optische Hervorhebungen verdeutlicht. Zusätzliche Maßnahmen wie 

vorgezogene Gehwege und weitere Aufpflasterungen sorgen für eine Reduktion der 

Fahrgeschwindigkeit.  

Im weiteren Verlauf der Hartmattenstraße erfolgt eine weitere Ausweisung zur 

Fahrradstraße, wobei Parkstände halb aufgesetzt angeordnet werden und ein 0,75 m 

breiter Sicherheitstrennstreifen markiert wird. Dies gewährleistet eine Fahrbahnbreite 

von 5,00 m, während die Gehwege auf mindestens 1,50 m erweitert werden, um die 

Barrierefreiheit zu steigern. 

Die Route führt anschließend über die Wegeverbindung entlang des Friedhofs. Hier 

erfolgt ein Ausbau auf 6,50 m Breite, um eine getrennte Führung von Rad- und 

Fußverkehr zu gewährleisten. Um den Zugang zum Friedhof sicherer zu gestalten, 

wird auf Höhe des Friedhoftors ein Fußgängerüberweg (FGÜ) eingerichtet, der die 

Sichtbarkeit und Sicherheit für querende Fußgänger deutlich erhöht. 

In der Unteren Hartmattenstraße und Bergstraße wird weiter in Form einer 

Fahrradstraße geführt, alles unter Beachtung der geltenden Standards an 

Fahrradstraßen im Verlauf von RSV. 

Nach Queren der Wallbrunnstraße via Lichtsignalanlage wird die Fahrradstraße 

entlang der Kreuzstraße in Richtung Süden fortgesetzt. Um eine sichere und 

komfortable Führung des Radverkehrs zu gewährleisten sind begleitende 

Maßnahmen zur Verkehrsreduktion innerhalb der Kreuzstraße notwendig.  
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Über die Pestalozzistraße wird weiter in Form einer Fahrradstraße bis an die Konrad-

Adenauer-Straße geführt, ab welcher in den weiteren Planungen nach einer 

Anschlussmöglichkeit in Richtung Schweiz gesucht wird. 

  

  

Abb. 3-32: Bestand: Bündtenstraße, Hellbergstraße, Hartmattenstraße, Kreuzstraße (v.l.n.r.) 

3.4.2.2.4.3 Kombination Lörrach I + Lörrach II 

Die Kombination der Varianten folgt dem gemeinsamen Stamm der bahnparallelen 

Wegeverbindung zwischen Steinen und Lörrach samt Wiesequerung und Führung 

durch das Gewerbegebiet Brombach Ost. Danach folgt die Trasse dem Verlauf von 

Lörrach II entlang der Schopfheimer Straße, Bündtenstraße, Hellbergstraße bis an 

den Knotenpunkt mit der Brombacher Straße. Ab hier verlässt die Linienführung den 

Verlauf von Lörrach II und führt über einen kurzen Abschnitt der Wilhelm-Schöpflin-

Straße in den Grütt-Park. Dort werden die Anschlussstraße an die B 317 sowie die A 

98 unterquert bis die Trasse an die Variante Lörrach I anschließt, bevor sie den 

Bahndamm in Richtung Promenadenweg/Wasserwerk unterquert. 

Ab dort erfolgt der Verlauf simultan zu Lörrach I. 
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Abb. 3-33: Bestand: Wilhelm-Wagner-Straße, WV unter Bundesstraßenanschluss hindurch, 

WV unter Autobahn hindurch, Kreuzstraße (v.l.n.r.) 

3.4.3 Ergebnisse Hauptvariantenvergleich 

Die Hauptvarianten (HV) wurden für jedes Gemeinde- bzw. Stadtgebiet individuell auf 

Grundlage der erarbeiteten Maßnahmenkonzeption und der vorliegenden Daten 

entsprechend dem festgelegten Kriterienkatalog vergleichend bewertet. Jede HV 

wurde in einem eigenständigen Bewertungsverfahren untersucht, das die lokalen 

Gegebenheiten und spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gebiets 

berücksichtigt. 

Dabei wurde zunächst für jedes Einzelkriterium eine detaillierte Bewertung für jede 

HV vorgenommen, basierend auf der fünfstufigen Bewertungsskala (Kap. Fehler! V

erweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die Ergebnisse dieser Bewertung 

sind in Form einer Bewertungsmatrix für jedes Gemeindegebiet dokumentiert (U 26-

01). 

In den nachfolgenden Tabellen der Unterkapitel wird für jedes Gemeindegebiet eine 

vergleichende Gegenüberstellung ausgewählter Kenngrößen und Merkmale der 

jeweiligen HV aufgezeigt. Diese Kenngrößen basieren auf quantitativen Daten sowie 

qualitativen Einschätzungen, die in den Bewertungsmatrizen zusammengefasst sind. 

Aus den Einzelbewertungen wurde eine zusammenfassende Rangfolge für jedes 

Kriterium erstellt, wobei die Hauptvarianten jeweils im direkten Vergleich zueinander 

bewertet wurden (Was ist besser? Was ist schlechter?). Dieses Vorgehen 
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ermöglichte es, für jedes Kriterium ein Ranking der Varianten zu erstellen. Auch bei 

geringfügigen Unterschieden wurde eine klare Rangstufe zugeordnet, wobei in Fällen 

von sehr ähnlichen Ergebnissen eine Gleichbewertung der Varianten erfolgte. 

Die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Ergebnisse bieten einen schnellen 

Überblick über die Stärken und Schwächen der verschiedenen HV innerhalb jedes 

Gemeindegebiets und bilden die Grundlage für die Herleitung der Vorzugstrasse. Ein 

reines Auszählen der Rangstufen führte jedoch nicht zu einer abschließenden 

Entscheidung. Vielmehr wurde eine qualitative Gesamtbewertung vorgenommen, die 

die spezifische Bedeutung der einzelnen Kriterien und das Ausmaß der Unterschiede 

zwischen den Varianten angemessen berücksichtigt (Kap. 4.1). 
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 Schopfheim 

 HV Sch I HV Sch II HV Sch III 

Länge 3,91 km 4,50 km 3,94 km 

Direktheit/ 

Luftlinienfaktor 

1,20 1,38 1,12 

Standard-
einhaltung 

Ca. 85 ï 90 % Ca. 95 ï 100 % Ca. 85 ï 90 % 

Zeitverluste 30 s ges. Ą 7,7 s/km 65 s ges. Ą 14,4 s/km 50 s ges. Ą 12,8 s/km 

Ingenieur-
bauwerke 

Brückenneubau ü. 
Gewerbekanal; 
Brückenneubau ü. 
städtisches Wuhr; 
Ausbau Dammkrone 
Ehner-Fahrnau 

- Aufgeständerte RVA zw. 
Wehrer Straße und 
Hebelstraße inkl. 
Rampenbauwerke 

Grunderwerb Ca. 1.000 m² privat Ca. 450 m² privat Bis zu ca. 750 m² Bahn 

Kosten (brutto) Ca. 5,1 Mio. ú Ca. 3,2 Mio. ú Ca. 2,3 Mio. ú 

 HV Kombination Sch I + 
Sch II 

HV Kombination Sch II + 
Mau II 

HV Kombination Sch II + 
Sch III 

Länge 4,17 km 4,71 km 4,45 km 

Direktheit/ 

Luftlinienfaktor 

1,28 1,33 1,28 

Standard-
einhaltung 

Ca. 95 ï 100 % Ca. 95 ï 100 % Ca. 85 ï 90 % 

Zeitverluste 30 s ges. Ą 7,1 s/km 45 s ges. Ą 9,6 s/km 55 s ges. Ą 12,2 s/km 

Ingenieur-
bauwerke 

- - - 

Grunderwerb - Ca. 500 m² privat - 

Kosten (brutto) Ca. 5,0 Mio. ú Ca. 3,2 Mio. ú Ca. 3,2 Mio. ú 

Tab. 3-1:  Gegenüberstellung ausgewählter Kenngrößen für die Hauptvarianten Schopfheim 
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 Erläuterung 

Direktheit/  
Verbindungsqualität 

 

   

  

HV Sch III weist mit einem Umwegefaktor von 1,12 die 
direkteste Linienführung bei gleichzeitig der 
zweitkürzesten Streckenlänge auf. HV Sch II weist den 
höchsten Umwegefaktor von 1,38 auf und wertet 
entsprechende Variantenkombinationen ab. 

Nutzungspotenzial/ 
Erschließungs-
qualität 

 

   

  

Alle HV bietet eine neutrale bis eher gute Anbindung an 
relevante Quellen und Ziele. Sch I liegt im Vergleich zu 
den anderen Varianten dezentral und bindet nicht so 
gut an die südlichen Siedlungsbereiche der Stadt 
Schopfheim an. 

Akzeptanz, 
Attraktivität der 
Linienführung/ 
Fahrkomfort 

 

   

  

Sch I weist das ansprechendste Landschaftsbild durch 
die gewässernahe Führung auf, bei gleichzeitig einem 
geringen Anteil an Mitbenutzung der Wegeflächen 
durch andere Verkehrsteilnehmende. Sch II + Mau II 
weist mit den meisten Knicken die umwegigste Führung 
auf. 

Zeitverluste  
   

  
Alle HV erfüllen die Anforderungen der 
Qualitätsstandards BW für die Gesamtstrecke und 
liegen auf einem ähnlichen Niveau. 

Verkehrssicherheit  
   

  
Sch I weist ggü. den anderen HV einen hohen Anteil an 
selbstständig geführten RVA auf und kann sich so von 
den sonst auf gleichem Niveau liegenden HV abheben. 

Subjektives 
Sicherheitsgefühl 

 

   

  

Das subjektive Sicherheitsgefühl ist insgesamt nur 
gering eingeschränkt. Lediglich Sch I weist große 
Anteile mit eingeschränkter sozialer Kontrolle auf. Sch 
II weist das höchste Maß an sozialer Kontrolle auf.  

(Gesundheitliche) 
Beeinträchtigungen 
für Radfahrende  

   

  

Die Streckenanteile, bei denen Radfahrende durch 
Lärm, Abgase oder Blendung beeinträchtigt werden 
können, sind bei HV Sch II imd Scjh II + Mau II am 
höchsten und bei Sch III und Sch II + Sch III am 
niedrigsten. 

Verknüpfung mit 
dem ÖPNV 

 

   

  

Sch III, Sch II + Mau II sowie Sch II + Sch III weisen die 
beste Verknüpfung mit relevanten Bahnhalte- und 
Linienbushaltestellen auf, wohingegen Sch I die 
weitesten Entfernungen zu ebendiesen aufweist. 

Netzverknüpfung  
   

  
Keine bewertungsrelevanten Unterschiede zwischen 
den Varianten 

Beeinträchtigungen 
für den fließenden 
Kfz-Verkehr  

 
   

  
Sch III weist aufgrund ihrer Führung abseits der stark 
frequentierten Kfz-Achsen die geringsten Konflikte mit 
dem fließenden Kfz-Verkehr auf. 

Beeinträchtigungen 
für den ruhenden 
Kfz-Verkehr 

 

   

  

Sch I kommt weitestgehend ohne Entfall von Kfz-
Stellplätzen aus. Wenn auch bei geringem Umfang in 
den ruhenden Kfz-Verkehr werden Sch III und Sch II + 
Sch III die vergleichsweisen höchsten Eingriffe 
bedeuten. 

Beeinträchtigungen 
für den ÖPNV 

 

   

  

Insbesondere die im Verlauf der Sch II eingeplante 
Einrichtungsführung innerhalb des Straßenzuges 
Gündenhausen bedeutet die weitreichendsten Eingriffe 
in die Abläufe des ÖPNV. 
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Bewertungs- 
kriterium 
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 I
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a
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I 

S
c
h

 I
I 
+

 

S
c
h

 I
II
 

 Erläuterung 

Beeinträchtigungen 
für den Fußverkehr 

 

   

  

Die Beeinträchtigungen für den Fußverkehr sind 
insgesamt gering, insbesondere gemessen am 
heutigen Zustand. Die HV Sch II + Sch III weist die 
meisten Verbesserungen für den Fußverkehr auf, 
indem die Fußwegeinfrastruktur weitreichend 
aufgewertet werden kann.  

Realisierungs-
aufwand 

 
   

  
Sch III weist die geringsten Gesamtkosten und 
Kosten/km auf. Mit ca. 2 Mio. ú dar¿ber liegend werden 
Sch I und Sch I + Sch II am aufwändigsten kalkuliert. 

Ingenieurbauwerke  

   

  

Sch I weist durch die Brückenbauwerke über den 
Gewerbekanal und das städtische Wuhr die 
umfangreichsten Ingenieurbauwerke auf. Alle positv 
bewerteten HV kommen ohne Anlage von 
Ingenieurbauwerken aus. 

Anteil RSV-Standard   

   

  

Alle HV weisen mind. Eine Standardeinhaltung von 85 
% auf. Die positiv bewerteten HV können 
voraussichtlich in vollem RSV-Standard umgesetzt 
werden. 

Realisierungs-
hemmnisse  

 

   

  

Sch I weist die zu erwartenden geringsten 
Realisierungswiderstände auf. Sch II und Sch II + Mau 
II werden aufgrund der starken Widerstände zu den 
Verkehrsreduzierungen auf Gündenhausen und der 
Hauptstraße negativ bewertet. 

Grunderwerb  

   

  

Sch I + Sch II sowie Sch II + Sch III kommen in ihrer 
Umsetzung ohne Grunderwerb aus. Sch I beansprucht 
ca. 1.000 m² Grunderwerb von privater Hand. Die 
anderen Varianten liegen mit ihrem erforderlichen 
Grunderwerb in geringeren Bereichen. 

Kompatibilität mit 
anderen 
Planungsvorhaben 

 

   

  

Keine der HV steht in nicht lösbaren 
Realisierungskonflikten mit anderen Bauvorhaben. Sch 
II und Sch I + Sch II weisen den geringsten 
Abstimmungsaufwand auf. 

Tab. 3-2:  Ranking der Hauptvarianten auf Ebene der Einzelkriterien 
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 Maulburg 

 HV Mau I HV Mau II HV Mau II + Mau III 

Länge 2,68 km 2,52 km 2,58 km 

Direktheit/ 

Luftlinienfaktor 

1,05 1,04 1,03 

Standard-
einhaltung 

Ca. 85 ï 90 % Ca. 95 ï 100 % Ca. 95 ï 100 % 

Zeitverluste 0 s ges. Ą 0 s/km 60 s ges. Ą 24,0 s/km 40 s ges. Ą 15,5 s/km 

Ingenieur-
bauwerke 

- Brückenneubau über 
Schlierbach inkl. teilweise 
Verdolung des Bachlaufs 

Aufgeständerte RVA bei 
KP Hermann-Burte-Straße, 
altem Bahnsteig 

Grunderwerb Ca. 1.500 m² privat Ca. 450 m² privat; ca. 1.500 
m² Bahn 

Ca. 7000 m² privat; ca. 
1.000 m² Bahn 

Kosten (brutto) Ca. 2,8 Mio. ú Ca. 2,4 Mio. ú Ca. 5,8 Mio. ú 

Tab. 3-3: Gegenüberstellung ausgewählter Kenngrößen für die Hauptvarianten Maulburg 

Bewertungs- 
kriterium 

M
a

u
 I

 

M
a

u
 I

I 

M
a

u
 I

I 
+

 

M
a

u
 I

II
 

 Erläuterung 

Direktheit/  
Verbindungsqualität 

 

  Mau II + Mau III weist mit 1,03 den geringsten 
Umwegefaktor, Mau II die geringste Streckenlänge mit 
2,52 km auf. Mau I weist mit einem Umwegefaktor von 
1,05 und einer Gesamtlänge von 2,68 km eine immer 
noch sehr gute Bewertung auf. 

Nutzungspotenzial/ 
Erschließungsqualität 

 

  Alle HV bietet eine neutrale bis eher gute Anbindung an 
relevante Quellen und Ziele. Mau II + Mau III verläuft auf 
der östlichen Hälfte südlich der Bahntrasse isoliert und 
bindet dadurch weniger günstig an Arbeitsplätze und 
Wohngebiete an. Mau I weist die beste Anbindung an das 
Ortszentrum auf und hebt sich damit leicht ggü. Mau II ab. 

Akzeptanz, 
Attraktivität der 
Linienführung/ 
Fahrkomfort 

 

  Alle HV weisen eine überwiegend stetige und 
nachvollziehbare Linienführung auf. Mau II + Mau III weist 
keine Knicke und wenige Halte auf. Mau I weist die 
meisten Knicke, jedoch keine Halte auf. Mau II weist 
geringe Knicke, jedoch 1,6 Halte/km auf. 

Zeitverluste  

  Alle HV erfüllen die Anforderungen der Qualitätsstandards 
BW für die Gesamtstrecke. Mau II weist dabei die 
höchsten Verlustzeiten mit 60 s auf, gefolgt von Mau II + 
Mau III mit 40 s. Mau I weist keine Verlustzeiten auf und 
wird daher am besten bewertet. 

Verkehrssicherheit  
  Alle HV weisen ein verträgliches Unfall- und Konfliktrisiko 

auf. Mau II wird aufgrund der Berührungspunkte mit 
ruhendem Kfz-Verkehr leicht schlechter bewertet. 

Subjektives 
Sicherheitsgefühl 

 

  Das subjektive Sicherheitsgefühl ist insgesamt nur gering 
eingeschränkt. Lediglich Mau II + Mau III weist größere 
Anteile mit eingeschränkter sozialer Kontrolle 
(Außerortsbereiche) auf.  
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Bewertungs- 
kriterium 

M
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+

 

M
a
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 I

II
 

 Erläuterung 

(Gesundheitliche) 
Beeinträchtigungen 
für Radfahrende  

  Die Streckenanteile, bei denen Radfahrende durch Lärm, 
Abgase oder Blendung beeinträchtigt werden können, 
sind bei HV Mau II und Mau II + Mau III aufgrund der 
Führung entlang des Bahnkörpers am höchsten, jedoch 
weiterhin auf geringem Niveau. 

Verknüpfung mit dem 
ÖPNV  

  Mau II verläuft direkt an dem Bahnhalt Maulburg mitsamt 
Anbindung an das Linienbusnetz, während Mau I die 
größte räumliche Distanz zu dem Bahnhalt aufweist. 

Netzverknüpfung  
  Keine bewertungsrelevanten Unterschiede zwischen den 

Varianten 

Beeinträchtigungen 
für den fließenden 
Kfz-Verkehr  

 

  Mau II + Mau III weist die geringsten Einschränkungen 
des fließenden Kfz-Verkehrs auf. Mau I beeinflusst den 
Kfz-Verkehr in Bereichen der Knotenpunkte und durch 
Verkehrsberuhigung der Hauptstraße am höchsten. 

Beeinträchtigungen 
für den ruhenden Kfz-
Verkehr 

 
  Mau II + Mau III weist die geringsten Eingriffe in Flächen 

des ruhenden Kfz-Verkehrs auf. 

Beeinträchtigungen 
für den ÖPNV 

 
  Die Einschränkungen des ÖPNV sind eng mit den 

Einschränkungen des fließenden Kfz-Verkehrs verknüpft. 

Beeinträchtigungen 
für den Fußverkehr 

 

  Die Beeinträchtigungen für den Fußverkehr sind 
insgesamt gering, insbesondere gemessen am heutigen 
Zustand. Mau II kommt als einzige HV ohne gemeinsame 
Führung mit dem Fußverkehr aus und weist wenige 
Bereiche mit möglichem Konfliktpotenzial auf. 

Realisierungsaufwand  

  Mau II ist mit ca. 2.4 Mio. ú Gesamtkosten am 
preiswerteten kalkuliert. Mau II + Mau III ist aufgrund der 
anfallenden Ingenieurbauwerke mit ca. 5.8 Mio. ú mehr 
als doppelt so teuer kalkuliert. 

Ingenieurbauwerke  
  Mau I ist ohne zu errichtende Ingenieurbauwerke geplant. 

Mau II + Mau III ist durch das technisch aufwendige 
planfreie Bauwerk mit dem höchsten Aufwand beplant. 

Anteil RSV-Standard   

  Mau II und Mau II + Mau III weisen eine 
Standardeinhaltung von bis zu 100 % auf. Mau I hat 
punktuelle Standardunterschreitungen im Bereich 
Grethermühle und Gewerbekanal. 

Realisierungs-
hemmnisse  

 

  Mau I und Mau II + Mau III weisen teilweise erhebliche 
Realisierungshemmnisse auf, die eine umfangreiche, 
vorhabensübergreifende Planung voraussetzen. Mau II 
weist keine zu erwartenden Realisierungshemmnisse auf. 

Grunderwerb  
  Mau II + Mau III weist durch den Wegeneubau entlang der 

Ackerflächen südlich des Bahnkörpers mit Abstand den 
höchsten anfallenden Grunderwerb auf. 

Kompatibilität mit 
anderen 
Planungsvorhaben 

 

  Keine der HV steht in nicht lösbaren 
Realisierungskonflikten mit anderen Bauvorhaben. Mau I 
würde die größtmöglichen Synergieeffekte bei Umsetzung 
der Sperrung der Hauptstraße für den MIV aufweisen. 
Mau II weist weder Einschränkungen noch 
Synergieeffekte auf und wird daher neutral bewerten. 

Tab. 3-4: Ranking der Hauptvarianten auf Ebene der Einzelkriterien 
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 Steinen 

 HV Ste I HV Ste II + Ste I HV Ste I + Ste III 

Länge 2,87 km 2,89 km 3,07 km 

Direktheit/ 

Luftlinienfaktor 

1,01 1,04 1,10 

Standard-
einhaltung 

Ca. 95 ï 100 % Ca. 95 ï 100 % Ca. 95 ï 100 % 

Zeitverluste 23 s ges. Ą 7,9 s/km 43 s ges. Ą 14,8 s/km 24 s ges. Ą 7,7 s/km 

Ingenieur-
bauwerke 

Brückenneubau über 
Wiese & Bahnkörper; 
Brückenneubau über 
geplanten Arm der 
Ortsumfahrung 

Brückenneubau über Wiese; 
Brückenneubau über 
geplanten Arm der 
Ortsumfahrung 

- (unter Annahme der von 
den Planungen des RS7 
(K) losgelösten Umsetzung 
einer Passerelle zwischen 
den OT Steinen & 
Höllstein) 

Grunderwerb Ca. 2.750 m² privat Ca. 4.000 m² privat - 

Kosten (brutto) Ca. 2,2 Mio. ú Ca. 1,9 Mio. ú Ca. 1,4 Mio. ú 

Tab. 3-5: Gegenüberstellung ausgewählter Kenngrößen für die Hauptvarianten Steinen 

Bewertungs- 
kriterium 

S
te

 I
 

S
te

 I
I 

+
 

S
te

 I
 

S
te

 I
II

 +
 

S
te

 I
 

 Erläuterung 

Direktheit/  
Verbindungsqualität 

 

  Ste I weist mit einem Faktor von 1,01 nahezu keine 
Umwegigkeit bei gleichzeitig kürzester Strecke auf. Ste II 
+ Ste I liegt mit einem Umwegefaktor von 1,04 
unwesentlich dahinter, wohingegen Ste III + Ste I einen 
10 %igen Umwegefaktor aufführt. 

Nutzungspotenzial/ 
Erschließungsqualität 

 

  Alle HV bietet eine neutrale bis eher gute Anbindung an 
relevante Quellen und Ziele. Mit ihrem Verlauf durch den 
OT Höllstein erschließt die Trasse Ste III + Ste I als 
einzige direkt die Wohnquartiere und Nahversorgung 
südlich der Wiese und wird daher besser bewertet. 

Akzeptanz, 
Attraktivität der 
Linienführung/ 
Fahrkomfort 

 

  Alle HV weisen eine überwiegend stetige und 
nachvollziehbare Linienführung auf. Ste I und Ste II + 
Ste I verlaufen auf ca. 40 % bzw. 50 % der Streckenlänge 
abseits von anderen Verkehrsteilnehmenden und heben 
sich somit positiv von Ste III + Ste I ab. 

Zeitverluste  

  Alle HV erfüllen die Anforderungen der Qualitätsstandards 
BW für die Gesamtstrecke. Ste I und Ste III + Ste I weisen 
mit < 25 s Verlustzeit die geringsten Wartezeiten für den 
Radverkehr auf. 

Verkehrssicherheit  
  Alle HV weisen ein verträgliches Unfall- und Konfliktrisiko 

auf. Ste II + Ste I wird aufgrund des hohen Anteils an 
selbstständig geführten RVA am positivsten bewertet. 

Subjektives 
Sicherheitsgefühl 

 
  Das subjektive Sicherheitsgefühl ist insgesamt nur gering 

eingeschränkt. Ste III + Ste I wird aufgrund der geringsten 
Außerortsstreckenanteile am positivsten bewertet.  

(Gesundheitliche) 
Beeinträchtigungen 
für Radfahrende 

 

  Die Beeinträchtigungen sind vornehmlich durch Nähe zum 
Bahnkörper der Wiesentalbahn hervorgerufen. Ste III + 
Ste I weist die geringsten Berührungspunkte mit 
ebendiesem auf und wird daher positiver bewertet. 
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Bewertungs- 
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 Erläuterung 

Verknüpfung mit dem 
ÖPNV  

  Alle Varianten binden direkt an Bahn- und Linienbushalt 
innerhalb Steinens an ï keine bewertungsrelevanten 
Unterschiede feststellbar. 

Netzverknüpfung  
  Keine bewertungsrelevanten Unterschiede zwischen den 

Varianten 

Beeinträchtigungen 
für den fließenden 
Kfz-Verkehr  

 

  Die Beeinträchtigungen bei Ste I sowie Ste II + Ste I 
beschränken sich auf die Wiesenstraße. Bei Ste III + Ste I 
kommen weitere Einschränkungen innerhalb des OT 
Höllstein hinzu, daher wird sie negativer bewertet. 

Beeinträchtigungen 
für den ruhenden Kfz-
Verkehr 

 
  Simultan zu den Beeinträchtigungen für den fließenden 

Kfz-Verkehr weist Ste III + Ste I die höchsten Eingriffe in 
den ruhenden Kfz-Verkehr auf. 

Beeinträchtigungen 
für den ÖPNV 

 

  Ste I sowie Ste II + Ste I weisen keinerlei 
Beeinträchtigungen für den ÖPNV auf. Ste III + Ste I 
beinhaltet geringe Eingriffe durch Einrichtung einer 
Fahrradstraße in der Straße Teichmatt. 

Beeinträchtigungen 
für den Fußverkehr 

 

  Während Ste I und Ste II + Ste I die geringsten 
gemeinsamen Führungen mit dem Fußverkehr aufweisen, 
werden bei Ste III + Ste I prozentuell die umfangreichsten 
Infrastrukturverbesserungen für den Fußverkehr durch 
Umbaumaßnahmen vorgenommen. In der Bewertung 
gleicht sich dieser Umstand aus. 

Realisierungsaufwand  

  Ste I weist mit ca. 6,2 Mio. ú die hºchsten baukosten auf. 
Ste II + Ste I liegt mit ca 5,5 Mio. ú in der Mitte, wªhrend 
Ste III + Ste I mit ca. 1,4 Mio. ú deutlich unterhalb der 
anderen Trassenführungen liegt. Voraussetzung hierfür ist 
die externe Umsetzung der Passerelle zwischen den OT 
Höllstein und Steinen. 

Ingenieurbauwerke  

  Ste III + Ste I ist unter Annahme der umgesetzten 
Passerelle ohne weitere Ingenieurbauwerke geplant. Ste I 
weist mit der Querung von Wiese und Bahnkörper die 
technisch anspruchsvollste Variante auf. 

Anteil RSV-Standard   
  Alle Varianten weisen eine Standardeinhaltung von bis zu 

100 % auf. 

Realisierungs-
hemmnisse  

 

  Während alle Varianten in Abhängigkeit zu einer etwaigen 
Schließung des BÜ Eisenbahnstraße stehen, steht Ste III 
+ Ste I zusätzlich in großer Abhängigkeit zur Umsetzung 
der Passerelle zwischen den OT Höllstein und Steinen. 
Die Querung der Wiese bei Ste I wird zusätzlich durch die 
Lage des Überlaufbeckens beeinflusst.  

Grunderwerb  
  Ste II + Ste I weist den höchsten kalkulierten Grunderwerb 

auf. Ste III + Ste I kommt ohne anfallenden Grunderwerb 
aus und wird daher am besten bewertet. 

Kompatibilität mit 
anderen 
Planungsvorhaben 

 

  Alle Varianten weisen Synergieeffekte mit anderen 
Planungsvorhaben auf, insbesondere mit der etwaigen 
Schließung des BÜ Eisenbahnstraße. Es entstehen 
dadurch keine bewertungsrelevanten Unterschiede 
zwischen den Varianten 

Tab. 3-6: Ranking der Hauptvarianten auf Ebene der Einzelkriterien 
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 Lörrach 

 HV Lö II HV Lö II + Lö III HV Lö I + Lö III 

Länge 7,60 km 8,35 km 8,48 km 

Direktheit/ 

Luftlinienfaktor 

1,14 1,22 1,24 

Standard-
einhaltung 

Ca. 95 ï 100 % Ca. 90 ï 95 % Ca. 90 ï 95 % 

Zeitverluste 136 s ges. Ą 17,9 s/km 295 s ges. Ą 34,7 s/km 256 s ges. Ą 30,1 s/km 

Ingenieur-
bauwerke 

Stützmauer im Bereich 
Böschungskegel B 317; 
Neubau 
Radverkehrsbrücke über 
Wiese 

Stützmauer im Bereich 
Böschungskegel B 317; 
Neubau Radverkehrsbrücke 
über Wiese; Neubau 
Bahnunterführung 
Grütt/Wasserwerk 

Stützmauer im Bereich 
Böschungskegel B 317; 
Neubau 
Radverkehrsbrücke über 
Wiese; Neubau 
Bahnunterführung 
Brombach Ost; Neubau 
Brücke über 
Gewerbekanäle südlich B 
317 (2x); Neubau 
Bahnunterführung 
Lauffmühlenareal; Neubau 
Bahnunterführung 
Grütt/Wasserwerk 

Grunderwerb - Ca. 350 m² privat Ca. 2.750 m² privat 

Kosten (brutto) Ca. 13 Mio. ú Ca. 15 Mio. ú Ca. 19,6 Mio. ú 

Tab. 3-7: Gegenüberstellung ausgewählter Kenngrößen für die Hauptvarianten Lörrach 

Bewertungs- 
kriterium 

L
ö

 I
I 

L
ö

 I
I 

+
 L

ö
 I
 

L
ö

 I
  

 Erläuterung 

Direktheit/  
Verbindungsqualität 

 

  Lö II weist mit einem Faktor von 1,14 die geringste 
Umwegigkeit bei gleichzeitig kürzester Strecke auf. Lö I 
und Lö II + Lö I weisen ca. 700 m mehr Streckenlänge bei 
einem Umwegefaktor > 1,2 auf und sind daher schlechter 
bewertet. 

Nutzungspotenzial/ 
Erschließungsqualität 

 

  Alle HV bietet eine mindestens eher gute Anbindung an 
relevante Quellen und Ziele. Während Lö I auf direktem 
Weg die Innenstadt Lörrachs sowie berufsbildende 
Schulen anschließt, bindet Lö II direkt an wichtige 
Schulstandorte innerhalb der Kreuzstraße an. Die beste 
Anbindung weist Lö II + Lö I auf, da sie zusätzlich den OT 
Brombach zentral anbindet. 

Akzeptanz, 
Attraktivität der 
Linienführung/ 
Fahrkomfort 

 

  Lö II hebt sich positiv durch die geringste Anzahl an 
wartepflichtigen Querungen und keine vorhandenen 
kleinräumigen Umwege ab. 

Zeitverluste  

  Lö II erfüllt trotz relevanter Zeitverluste die QS BW für die 
Gesamtstrecke. Lö II + Lö I sowie Lö I überschreiten die 
QS BW und werden daher mit zwei Bewertungsstufen 
abgesetzt. 
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Bewertungs- 
kriterium 

L
ö
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I 

L
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 I
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+
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ö
 I
 

L
ö

 I
  

 Erläuterung 

Verkehrssicherheit  
  Lö II weist aufgrund des großen Anteils von > 80 % der 

Streckenlänge auf Fahrradstraßen mit geringem Kfz-
Anteil das geringste Unfall- und Konfliktrisiko auf.  

Subjektives 
Sicherheitsgefühl 

 
  Lö I weist mit ca. 45 % der Streckenanteile Abschnitte mit 

eingeschränkter sozialer Kontrolle auf und wird daher 
negativer bewertet.  

(Gesundheitliche) 
Beeinträchtigungen 
für Radfahrende 

 

  Die Emissionsbelastung der Basler Straße fließt negativ in 
die Varianten Lö II + Lö I sowie Lö I ein. Lö I weist 
zusätzlich nah gelegene Strecken zur B 317 und 
Bahnlinie auf und wird daher am negativsten bewertet. 

Verknüpfung mit dem 
ÖPNV  

  Alle Varianten binden direkt an Bahn- und Linienbushalte 
an. Lö I weist in den meisten Fällen eine leicht direktere 
Anbindung auf und wird daher am positivsten bewertet. 

Netzverknüpfung  
  Keine bewertungsrelevanten Unterschiede zwischen den 

Varianten 

Beeinträchtigungen 
für den fließenden 
Kfz-Verkehr  

 

  Durch die hohen Anteile an Fahrradstraßen und 
einhergehenden verkehrslenkenden und -beruhigenden 
Maßnahmen, weisen alle Varianten Beeinträchtigungen 
für den fließenden Kfz-Verkehr auf. Lö II + Lö I weist 
dabei die höchsten Streckenanteile auf. 

Beeinträchtigungen 
für den ruhenden Kfz-
Verkehr 

 

  Zur Einhaltung der Breitenanforderungen in 
Fahrradstraßen wird der Entfall von Längsparkständen 
negativ für den ruhenden Verkehr beweret. Lö I weist 
aufgrund seiner Außerortsführung zwischen Brombach 
und Lörrach weniger Streckenanteile mit vorhandenen 
Parkstrukturen auf und ist daher positiver bewertet. 

Beeinträchtigungen 
für den ÖPNV 

 

  Lö II weist durchgängig eher geringe Eingriffe in den 
Linienbusverkehr auf, wohingegen Lö II + Lö I sowie Lö I 
innerhalb Haagener Str., Spitalstraße und Basler Straße 
mitunter höhere Eingriffe bedingt 

Beeinträchtigungen 
für den Fußverkehr 

 

  Alle Varianten weisen ähnliche Streckenanteile 
gemeinsam genutzter Flächen mit dem Fußverkehr auf. 
Durch die geplanten Ausbaumaßnahmen können größere 
Streckenanteile von einer Verbesserung der 
Fußwegeinfrastruktur profitieren. Bewertungsrelevante 
Unterschiede zwischen den Varianten ergeben sich nicht. 

Realisierungsaufwand  

  Lö I wird mit den Anteilen an Streckenneubauten und 
erforderlichen Ingenieurbauwerken in den 
Außerortsbereichen deutlich aufwändiger als die anderen 
Varianten. Lö II ist am kostengünstigsten bewertet. 

Ingenieurbauwerke  

  Die Stützmauer im Bereich des Böschungskegels der B 
317 sowie die Radverkehrsbrücke im Bereich Brombach 
Ost ist für alle Varianten gesetzt. Lö II + Lö I sowie Lö I 
erfordern in ihrem Verlauf umfangreiche Neubauten von 
Ingenieurbauwerken wie Bahnunterführungen und weitere 
Brückenbauwerke und werden daher deutlich negativer 
bewertet,  

Anteil RSV-Standard   
  Gem. Ansätze der geplanten Maßnahmen weist Lö II eine 

mögliche Standarderreichung von 95 ï 100 % auf. Lö II + 
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Bewertungs- 
kriterium 

L
ö

 I
I 

L
ö

 I
I 

+
 L

ö
 I
 

L
ö

 I
  

 Erläuterung 

Lö I sowie Lö I liegen mit einem Standarderreichungsgrad 
von 90 ï 95 % geringfügig dahinter.  

Realisierungs-
hemmnisse  

 

  Die Realisierungshemmnisse bei Lö II und Lö II + Lö I 
liegen in dem Entfall von Kfz-Parken in Bereichen mit 
erhöhtem Parkdruck begründet, werden jedoch als eher 
gering eingestuft. Lö I weist aufgrund der Vielzahl an 
Ingenieurbauwerken und einem Knotenpunkt im Bereich 
des BÜ Franz-Ehret-Straße die deutlich höheren 
Realisierungshemmnisse auf.  

Grunderwerb  

  Lö II weist den geringsten anfallenden Grunderwerb auf 
und wird daher am positivsten bewertet. Lö I erfährt die 
negativste Bewertung aufgrund möglicher 
Grunderwerbsmengen von bis zu 3.000 m². 

Kompatibilität mit 
anderen 
Planungsvorhaben 

 

  Lö II korrespondiert mit avisierter Lage der RSV mit der 
Fahrradstategie 2025+ der Stadt Lörrach, insb. durch 
Einrichtung der Fahrradstraßen im Bereich 
Hartmattenstraße ff. Lö II + Lö I sowie Lö I weisen ggf. 
Interessenskonflikte mit den vorliegenden 
Ausbauplanungen der Basler Straße auf. 

Tab. 3-8: Ranking der Hauptvarianten auf Ebene der Einzelkriterien 

Stellungnahme der Stadt Lörrach 

Begleitend zur fachlichen Bewertung der geplanten Maßnahmen nimmt die Stadt 

Lörrach Stellung:  

ĂIm September 2022 wurden drei mögliche Hauptvarianten den Gremien vorgestellt. 

Die Variante ĂWieseñ wurde in Bezug auf Konflikt Planungsrecht B 317, 

Gewässerschutz, sowie eines sehr schwierigen Kreuzungspunktes Wiesentalstraße/ 

Tumringer Straße/Freiburger Straße nicht mehr weiterverfolgt. 

Die Variante ĂMitteñ braucht ein Bauwerk ¿ber die Wiese, sowie drei neue Querungen 

der Bahnlinie. Diese Variante hätte einen sehr hohen Kostenfaktor und einen sehr 

langen Planungszeitraum zur Folge und wurde daher abgeschichtet. 

Die Variante ĂOstñ hat den Vorteil die Hellbergschule, sowie den Campus Rosenfels 

zu erschließen und hat jetzt schon einen großen Fahrradanteil. Diese entspricht zu 

großen Teilen der Pendlerroute Ost. Die Pendlerroute Ost wird gut angenommen, 

was auch an dem Fahrradzähler in Höhe des Friedhofs ersichtlich ist. Daher wird 

diese Variante als Vorzugstrasse empfohlen.ñ 
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3.4.4 Umweltfachliche Bewertung/ Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 

Die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) dient als umweltplanerischer Fachbeitrag zur 

Linienfindung und hat zum Ziel, unter mehreren in Betracht kommenden 

Trassenvarianten eine umweltfachliche Vorzugsvariante herauszuarbeiten. Sie ist 

somit als umweltplanerischer Fachbeitrag zu sehen, welcher einen umweltbezogenen 

räumlichen Alternativenvergleich ermöglicht. 

Für die gewählte Trasse des Vorhabens ist im Anschluss im Rahmen der 

Antragstellung ein UVP-Bericht zu erstellen. Die Inhalte der hier vorgelegten UVS 

zum Variantenvergleich leisten für den UVP-Bericht einen Beitrag zur Erfüllung der 

Anforderungen des § 16 Abs. 1 Nr. 6 UVPG. Der UVP-Bericht beinhaltet für die 

Antragstrasse die Ermittlung und Beschreibung der zu erwartenden erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen, die durch die Umsetzung der Planung entstehen. 

In der UVS werden für die Ermittlung der Bestandssituation und der zu erwartenden 

Umweltauswirkungen eigene Erhebungen (der Biotoptypen, Habitatpotenziale) sowie 

vorhandene Unterlagen herangezogen. 

Eine vorangestellte Planungsraumanalyse, in welcher gegebenenfalls schon jene 

Bereiche von der weiteren Betrachtung ausgeschieden werden, welche einer 

Realisierung des Vorhabens offensichtlich entgegenstehen, wurde im Vorfeld der 

UVS nicht erstellt. Dies ist durch die Art des Vorhabens mit seiner im Vergleich zu 

größeren Straßenvorhaben geringeren Eingriffsstärke sowie die räumlich recht nah 

beisammen verlaufenden Trassenvarianten begründet. 

Die UVS gliedert sich in: 

¶ Eine Untersuchungsraumanalyse, bestehend aus der Bestandserfassung und 

Ermittlung des Raumwiderstandes, sowie der 

¶ Auswirkungsprognose und Alternativenvergleich. 

Die Prüfmethoden sind in Kap. 3.4.4.1.4 dargestellt. Die UVS schließt mit der 

Benennung der umweltfachlichen Vorzugsvariante ab. 

 Planerische Vorgaben, Prüfmethoden, Datenbasis 

3.4.4.1.1 Übergeordnete Planungen 

Landesentwicklungsplan 2002 

Der Landesentwicklungsplan (LEP) 2002 stellt ein Gesamtkonzept für die räumliche 

Entwicklung Baden-Württembergs dar. Leitbilder, welche im Zuge des LEP entwickelt 

wurden, sind unter anderem die Umsetzung des Prinzips der Nachhaltigkeit, die 

Stärkung einer tragfähigen Sozialstruktur, eine angemessene Versorgung mit 

Wohnraum in Städten und Gemeinden, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und 
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der Attraktivität der Wirtschaftsstandorte und die Sicherung natürlicher 

Lebensgrundlagen (Schutzgüter). 

Der aktuell gültige Landesentwicklungsplan wirkt laut Ministerium für Verkehr und 

Infrastruktur Baden-Württemberg gezielt darauf hin, die Inanspruchnahme freier 

Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke und den Verbrauch von Rohstoffen, 

Energie und Wasser auf das für eine langfristig ausgewogene Entwicklung 

notwendige Maß zu begrenzen. Die Regionalplanung hat sich an den Vorgaben des 

Landesentwicklungsplans zu orientieren und die darin enthaltenen Vorgaben zu 

berücksichtigen. 

Im Plansatz 4.1.17 des LEP 2002 wird explizit auf das Ziel hingewiesen, ein Radnetz 

auszuweisen. Es wird angestrebt Ădas Land durch ein zusammenhängendes, 

großräumiges Radwegenetz zu erschließen, das durch kleinräumige Verbindungen 

bedarfsgerecht zu ergänzen ist. Die Erreichbarkeit von Arbeits- und 

Ausbildungsstätten, zentralörtlichen Versorgungsstandorten und 

Freizeiteinrichtungen über Rad- und Fußwege sowie die Verknüpfung des Rad- und 

Fußwegenetzes mit Haltestellen des öffentlichen Personenverkehrs sind zu 

verbessern. Überörtlich ist ein vom motorisierten Verkehr getrenntes Wegenetz 

anzustreben.ñ 

Im LEP besitzt der Untersuchungsbereich teilweise Überschneidungen mit den FFH-

Gebieten ĂRºttler Waldñ und ĂDinkelbergñ. Zudem sind im Untersuchungsbereich 

ĂGebiete mit ¿berdurchschnittlicher Dichte schutzw¿rdiger Biotope und 

überdurchschnittlichem Vorkommen landesweit gefährdeter Artenñ verortet. 

Landschaftsrahmenplan 

Beim Landschaftsrahmenplan Hochrhein-Bodensee (Stand März 2007) handelt es 

sich um eine Fachplanung für Naturschutz und Landschaftspflege auf regionaler 

Ebene. Die Aussagen sind gutachterlich und entfalten selbst keine unmittelbare 

Rechtswirkung. Erst nach Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Belangen 

können sie durch Übernahme in den Regionalplan eine rechtliche Verbindlichkeit 

erlangen. Er dient als Beurteilungsgrundlage für regional bedeutsame 

Vorhabenplanungen im Freiraum. 

Die Darstellungen der relevanten Inhalte des Landschaftsrahmenplans werden unter 

den jeweiligen Schutzgütern in Kap. 3.4.4.2 näher behandelt. 

Regionalplan 

Der für das Vorhabengebiet gültige Regionalplan Hochrhein-Bodensee ist das 

zentrale planerische Instrument zur verbindlichen Koordination der Raumnutzungen 

in der Region. Der aktuelle Regionalplan 2000 für die Region Hochrhein Bodensee 

ist seit dem 10.04.1998 verbindlich. 
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Das Untersuchungsgebiet weist zahlreiche Bestandteile der Regionalen 

Freiraumstruktur auf. Im Untersuchungsraum befinden sich keine Vorranggebiete für 

den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Teilregionalplan Rohstoffe, 2021). Es sind 

im Untersuchungsgebiet Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 

verzeichnet. Im Untersuchungsgebiet liegt zudem das Vorranggebiet Regionaler 

Gr¿nzug ĂGr¿nzug-Lºrrachñ. Die Vorranggebiete der Gr¿nzªsuren ĂNr. 53 

Brombach/Hauingen und Steinen/Hºllsteinñ und ĂNr. 52 Langenau und Schopfheim 

und Maulburgñ befinden sich ebenfalls im Untersuchungsgebiet. 

Die in Kapitel 1 genannten ï und mit dem Vorhaben verbundenen ï Zielsetzungen 

der Bündelung von Pendlerströmen zwischen den Oberzentren Basel (CH) und 

Lörrach und dem Mittelzentrum Schopfheim sowie dem Umland, wie auch der Anreiz 

häufiger auf das Fahrrad umzusteigen, werden vom Regionalverband begrüßt. Das 

zuvor genannte Ziel entspricht dem Grundsatz 4.1.1 des Regionalplans 2000. 

Demnach ist das Radwegenetz in der Region weiter auszubauen. 

Raumordnungsverfahren 

Innerhalb des Untersuchungsraumes kreuzen die Trassen der Varianten zwischen 

Steinen und Lörrach, bzw. innerhalb von Lörrach die Bereiche von eingeleiteten oder 

bereits abgeschlossenen Raumordnungsverfahren für Gas- und Stromleitungen. 

Relevant ist insbesondere die Überlagerung mit dem Vorhabenbereich der geplanten 

Gasleitung PN16 (Open Grid Europe GmbH) im Westen von Steinen. Diese 

Überlagerung wurde im Rahmen der Vorplanung bereits berücksichtigt. 

Flächennutzungsplan 

In den Flächennutzungsplänen der kommunalen Planungsträger sind die 

Flächennutzungen der Variantenführung im Außenbereich größtenteils als Fläche für 

die Landwirtschaft dargestellt, einige Bereiche stellen Dauerkleingärten, öffentliche 

oder private Grünflächen, Ver- und Entsorgungsflächen, Bahnanlagen, usw. dar. Die 

Variantenabschnitte auf bestehenden Straßen in Siedlungsbereichen sind 

größtenteils als Gewerbeflächen, Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen 

dargestellt. 

Bebauungspläne und Planfeststellungsverfahren 

Das Untersuchungsgebiet überschneidet sich innerhalb der bebauten Bereiche mit 

einigen dutzenden Geltungsbereichen von Bebauungsplänen. Relevant für das 

Vorhaben sind insbesondere jene Bebauungspläne, in denen noch keine Bebauung 

realisiert wurde, bzw. die sich noch im Verfahren befinden. Je nach zeitlichem 

Fortschritt können sich hieraus Anforderungen an Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Schutzmaßnahmen ergeben. Auch sind Restriktionen für die Austrassierung denkbar. 
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Einige Abschnitte der Varianten verlaufen durch die Geltungsbereiche 

entsprechender Bebauungspläne. Darunter befindet sich beispielsweise der 

Bebauungsplan ĂAreal Lauffenm¿hleñ bei Lºrrach, der Bebauungsplan ĂScherrackerñ 

oder auch ĂSteinen Ost IIñ (Aufstellungsbeschluss: 28.06.2022) in Steinen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ĂBrombach-Ostñ (Inkrafttreten am 

22.12.2020) sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch verschiedene Flächen 

unbebaut. Die Planung des RS7 (alle Varianten) überlagert den Geltungsbereich des 

Bebauungsplans. Vorab ist u.a. die Betroffenheit von festgesetzten 

Maßnahmenflächen erkennbar. 

Der Landkreis Lörrach plant den Bau des neuen Zentralklinikums im Osten der 

Gemarkung der Stadt Lörrach. Hierfür ist es erforderlich, einen Teil der L 138 zu 

verlegen und einen Hochwasserdamm zu errichten. Die verlegte Straße soll im 

Planzustand auf dem Hochwasserdamm verlaufen. Straßenverlegung und 

Hochwasserdamm sollen im Rahmen eines gemeinsamen 

Planfeststellungsverfahrens (L138 West) genehmigt werden. 

Ein Anschluss des RS7 (K) an das Zentralklinikum erfolgt mittels Unterführung der 

südlich des Klinikums gelegenen Bahngleise und der neu gebauten Straße, die bis 

zum Kreisverkehr östlich des Klinikums führt. Der Radschnellweg führt in Richtung 

Ost-West entlang der Bahngleise zwischen Steinen und Lörrach-Brombach (Abb. 1). 

 

Abb. 3-34: Geplanter Anschluss des RS7 an das Zentralklinikum. Durchgezogene rote Linie: 

Bestehende Radwege, gestrichelte rote Linie: Radwege in Planung 

Weitere (laufende) Planfeststellungsverfahren sind aus dem Untersuchungsgebiet 

nicht bekannt. 




























































































































































































